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Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der nationalen 
Umsetzung von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur 
Energieverbrauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen 

A. Problem und Ziel 

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen und des fortschreitenden Klima-
wandels müssen die bisherigen Anstrengungen für energieeffiziente, rechtskonforme und 
nachhaltige Produkte weiter gesteigert werden.  

Dieses Mantelgesetz wird daher die bisherigen gesetzlichen nationalen Regelungen im 
Bereich Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung ersetzen und modernisieren. 
Daneben soll es das Mineralöldatengesetz anpassen.  

Ferner steht dieses Gesetz im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der Ziele 
der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 
2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ 
(UN-Agenda 2030). Der Entwurf trägt insbesondere zur Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele 12 und 16 der UN-Agenda 2030 bei, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherzustellen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen 
auf allen Ebenen aufzubauen. 

B. Lösung 

Das in Artikel 1 dieses Gesetzes vorgelegte Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung 
von Produkten (ÖkodesignG) setzt die Richtlinie 2009/125/EG in nationales Recht um und 
enthält Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 2024/1781. Es tritt an die Stelle 
des bisherigen Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes vom 27. Februar 2008 
(BGBl. I S. 258), in der zuletzt gültigen Fassung.  

Das in Artikel 2 dieses Gesetzes geänderte Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz 
enthält u. a. Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1369. Die vorgese-
henen Änderungen setzen notwendige redaktionelle Aktualisierungen um, die sich vor 
allem aus Änderungen im EU-Recht ergeben und deren Implementierung wichtig für einen 
wirksamen Vollzug durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden ist. 

Artikel 6 ändert das Mineralöldatengesetz, insbesondere die Vorschriften zum Erhe-
bungszweck (§ 1), zu den Meldepflichtigen (§ 2) und zur Weiterleitung von Einzelangaben 
(§ 5 Absatz 2). 
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C. Alternativen 

Alternativen bestehen nicht. Bei Nicht-Umsetzung der europäischen Regelungen zum 
Ökodesign (insb. Artikel 1 und 3) und Energieverbrauchskennzeichnung (Artikel 2) von 
Produkten droht der Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Durch dieses Gesetz entstehen weder auf Bundes- noch auf Landesebene Haushalts-
ausgaben. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen 
und Bürger. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass Bürgerinnen und Bürger durch die 
mit den Artikeln 1 und 2 angestrebte verbesserte Marktüberwachung im Bereich Ökode-
sign und Energieverbrauchskennzeichnung und damit durch vermehrt konforme Ökode-
sign-Produkte bzw. Produkte mit Energieverbrauchskennzeichnung am Markt, mittelbar 
finanziell profitieren werden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand (Artikel 1 und 2).  

Bezüglich Artikel 6 bleibt die Höhe des jährlichen Erfüllungsaufwandes für die Wirtschaft 
im Wesentlichen unverändert.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine.  

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch dieses Gesetz entsteht für die Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen kein 
zusätzlicher Erfüllungsaufwand.  

Neue Aufgaben für die Verwaltung sind durch die Regelungen in Artikel 6 nicht vorgese-
hen. Die Änderungen des Meldeverfahrens wirken sich beim Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle nicht oder lediglich als Sowieso-Kosten aus.  

F. Weitere Kosten 

Durch dieses Änderungsgesetz entstehen keine weiteren Kosten, weder für die Wirtschaft 
noch für soziale Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, 
insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Bundesrepublik Deutschland                        Berlin, 23. Januar 2026 
     Der Bundeskanzler 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte 

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der 

Bundesregierung beschlossenen 

 Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der nationalen Umsetzung  
von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energieverbrauchs-
kennzeichnung und zu weiteren Regelungen  

mit Begründung und Vorblatt. 

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.  

Mit freundlichen Grüßen 

Friedrich Merz  
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Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der nationalen Umsetzung 
von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energiever-

brauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung von Produkten (Ökodesign-Ge-
setz – ÖkodesignG)

Artikel 2 Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes 

Artikel 3 Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Artikel 4 Änderung des Marktüberwachungsgesetzes 

Artikel 5 Änderung des Unterlassungsklagengesetzes 

Artikel 6 Änderung des Mineralöldatengesetzes 

Artikel 7 Änderung des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes 

Artikel 8 Inkrafttreten

Artikel 1

Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung von Produkten 

(Ökodesign-Gesetz – ÖkodesignG)1)

Inhaltsübersicht 

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende Regelungen 

§ 3 Verordnungsermächtigung 

§ 4 Beauftragte Stelle 

§ 5 Meldeverfahren

1) Dieses Gesetz dient in Artikel 1 §§ 1 bis 15 und 18 der Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10-35).
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A b s c h n i t t  2  

U m s e t z u n g  d e r  R i c h t l i n i e  2 0 0 9 / 1 2 5 / E G

§ 6 Veröffentlichung von Informationen über noch nicht in Verkehr gebrachte Ökodesign-Produkte 

§ 7 Konformitätsbewertung, Konformitätserklärung

§ 8 Inverkehrbringen, Inbetriebnahme

§ 9 Ausstellen

§ 10 Ressourceneffizienz-Anforderungen

§ 11 Kennzeichnungspflichten

§ 12 CE-Kennzeichnung

§ 13 Marktüberwachung

§ 14 Notifizierte Stellen

§ 15 Fachlich kompetente Reparateure

A b s c h n i t t  3

D u r c h f ü h r u n g  d e r  V e r o r d n u n g ( E U )  2 0 2 4 / 1 7 8 1

§ 16 Ausstellen

§ 17 Vorbeugung der Umgehung und Leistungsverschlechterung

A b s c h n i t t  4

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d S a n k t i o n e n

§ 18 Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung

§ 19 Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/1781

§ 20 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

A b s c h n i t t  1

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Die Abschnitte 1, 2 und 4 dieses Gesetz sind anzuwenden auf das Inverkehrbrin-
gen, die Inbetriebnahme, die Bereitstellung auf dem Markt und das Ausstellen von Ökode-
sign-Produkten nach der Richtlinie 2009/125/EG sowie von Bauteilen und Baugruppen, die 
zum Einbau in Ökodesign-Produkten bestimmt sind. Dieses Gesetz ist auch anzuwenden 
auf Ressourceneffizienz-Anforderungen, welche durch die in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a genannten Rechtsakte an Ökodesign-Produkte gestellt werden. Rechtsvorschriften 
für die Abfallbewirtschaftung und für Chemikalien einschließlich solcher für fluorierte Treib-
hausgase bleiben unberührt.
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(2) Ferner führt dieses Gesetz mit den Regelungen der Abschnitte 1, 3 und 4 die Ver-
ordnung (EU) 2024/1781 durch.

(3) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Produkte, die einzig der Verteidigung oder 
der nationalen Sicherheit dienen.

§ 2 

Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende Regelungen 

(1) Im Sinne des Abschnitts 2 dieses Gesetzes ist beziehungsweise sind 

1. „Ökodesign“:

die umweltgerechte Gestaltung von Produkten, insbesondere die Berücksichtigung von 
Umwelterfordernissen bei der Produktgestaltung mit dem Ziel, die Umweltverträglich-
keit des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus zu verbessern;

2. „Bauteile und Baugruppen“:

Teile, die nicht als Einzelteile für Endnutzer in Verkehr gebracht oder von ihnen in Be-
trieb genommen werden können oder deren Umweltverträglichkeit nicht getrennt ge-
prüft werden kann;

3. „Umweltverträglichkeit“:

das in den technischen Unterlagen dokumentierte Ergebnis der Verbesserung der Um-
weltaspekte des Produktes durch den Hersteller;

4. „Ökodesign-Produkt“:

ein Gegenstand, der in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder ausgestellt wird 
und von einem der folgenden Rechtsakte erfasst wird:

a) von einem von der Europäischen Kommission als unmittelbar geltendes Recht er-
lassenen Durchführungsrechtsakte im Sinne 

aa) des Artikels 15 der Richtlinie 2005/32/EG, 

bb) des Artikels 15 der Richtlinie 2009/125/EG oder

b) von einem von der Europäischen Kommission als unmittelbar geltendes Recht er-
lassenen delegierten Rechtsakt im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 
2024/1781;

5. „Hersteller“:

eine natürliche oder juristische Person, die

a) Ökodesign-Produkte herstellt, entwickelt oder unter ihrem Namen oder ihrer Marke 
herstellen lässt,

b) für die Übereinstimmung dieser Ökodesign-Produkte mit diesem Gesetz bei ihrem 
Inverkehrbringen oder ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen oder der Marke des 
Herstellers oder für dessen eigenen Gebrauch verantwortlich ist,
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c) geschäftsmäßig ihren Namen, ihre Marke oder ein anderes unterscheidungskräfti-
ges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller aus-
gibt oder

d) ein Produkt wiederaufarbeitet oder die Sicherheitseigenschaften eines Produkts 
beeinflusst und dieses anschließend auf dem Markt bereitstellt;

6. „Ausstellen“:

das Anbieten, Aufstellen oder Vorführen von Produkten zum Zweck der Werbung oder 
der Bereitstellung auf dem Markt;

7. „Ökologisches Profil“: 

die Beschreibung der für die Umweltauswirkung eines Ökodesign-Produkts in messba-
ren physikalischen Größen, nach den für das Produkt einschlägigen in Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakten, bedeutsamen Zufuhren und Abgaben, die 
ihm während seines Lebenszyklus zurechenbar sind, insbesondere Materialien, Emis-
sionen und Abfälle;

8. „Ökodesign-Anforderung“: 

a) eine Anforderung an ein Ökodesign-Produkt oder an seine Gestaltung, die zur Ver-
besserung seiner Umweltverträglichkeit bestimmt ist, oder

b) eine Anforderung an den Hersteller, seinen Bevollmächtigten beziehungsweise 
den Einführer eines Ökodesign-Produktes, über Umweltaspekte des Produkts 
Auskunft zu geben;

9. „Unterlagen zur Konformitätsbewertung“:

technische Unterlagen, insbesondere Berichte über die Durchführung und Ergebnisse 
der technischen Messungen sowie die Berechnungen über die Zuordnung einer euro-
päischen Modellbezeichnung, anhand derer es möglich ist die Übereinstimmung des 
Ökodesign-Produkts mit den Anforderungen der jeweils für es geltenden in Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe a und b genannten Rechtsakte zu beurteilen;

10. „Ersatzteil“:

ein separates Teil, das bei einem Ökodesign-Produkt ein Teil mit derselben oder einer 
gleichwertigen Funktion ersetzen kann;

11. „fachlich kompetenter Reparateur“:

eine Person oder ein Unternehmen, die oder das fachgerechte Reparatur- oder War-
tungsdienstleistungen erbringt;

12. „nicht-gewerbliche Reparateure“:

Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten oder Vertreter von Reparaturinitiativen, 
welche Reparaturdienstleistungen ohne Entgelt durchführen oder bei denen Reparatu-
ren ohne Entgelt durchgeführt werden können;

13. „zuständige Behörde“

ist die jeweils nach Landesrecht für die Marktüberwachung zuständige Behörde.
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(2) Unter die Definition von Absatz 1 Nummer 1 fallen auch Produktteile, die getrennt 
auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden können und die

1. zum Einbau in ein Ökodesign-Produkt bestimmt sind und

2. als Einzelteile für Endnutzer in Verkehr gebracht oder von ihnen in Betrieb genommen 
werden.

(3) Neben den unter Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen sind die Begriffsbe-
stimmungen des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2019/1020 und die Begriffsbestimmung 
des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1689 auf Ökodesign-Produkte nach 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a anzuwenden.

(4) Gibt es keinen Hersteller im Sinne von Absatz 1 Nummer 5 oder keinen Einführer 
nach Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/1020, so steht dem Hersteller jede 
natürliche oder juristische Person gleich, die Ökodesign-Produkte in Verkehr bringt oder in 
Betrieb nimmt.

(5) Für den Abschnitt 3 dieses Gesetzes sind die Begriffsbestimmungen des Artikels 
2 der Verordnung (EU) 2024/1781 sowie des Artikels 3 der Verordnung (EU) 2019/1020 
anzuwenden.

§ 3

Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zu regeln 
im Hinblick auf

1. Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Ökodesign-Produkten, 

2. sonstige Voraussetzungen des Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme von Öko-
design-Produkten, insbesondere zu Prüfungen, Produktionsüberwachungen oder Be-
scheinigungen,

3. Anforderungen an die Kennzeichnung, an Aufbewahrungs- und Mitteilungspflichten so-
wie an damit zusammenhängende behördliche Maßnahmen,

4. Anforderungen an das Sicherstellen der Einhaltung der Ressourceneffizienz-Anforde-
rungen von Ökodesign-Produkten,

5. nähere Bestimmungen hinsichtlich eines amtlichen Registrierungssystems für fachlich 
kompetente Reparateure,

6. technische und organisatorische Maßnahmen und Kommunikationsverfahren im Rah-
men des Informationsaustausches zum Meldeverfahren nach § 5 dieses Gesetzes.

(2) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann ferner bestimmt werden, dass der 
Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer im Rahmen ihrer jeweili-
gen Geschäftstätigkeit

1. die Endnutzerinnen und Endnutzer über das ökologische Profil und die Vorteile des 
Ökodesigns des Produkts informieren müssen und 
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2. Informationen darüber bereitstellen müssen, wie die Endnutzerinnen und Endnutzer 
das Produkt nachhaltig nutzen können.

Die Ermächtigung nach Satz 1 schließt Vorgaben zu Art, Umfang und Zeitpunkt der Infor-
mation ein.

(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann zudem bestimmt werden, dass 
Hersteller oder deren Bevollmächtigte, die Bauteile und Baugruppen in Verkehr bringen 
oder in Betrieb nehmen, verpflichtet werden können, dem Hersteller eines Ökodesign-Pro-
dukts relevante Angaben zur Materialzusammensetzung sowie zum Verbrauch von Ener-
gie, Materialien oder Ressourcen hinsichtlich der betreffenden Bauteile oder Baugruppen 
zu machen, soweit dabei Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt bleiben. Gleiches 
gilt für den Einführer, wenn der Hersteller nicht im Europäischen Wirtschaftsraum nieder-
gelassen ist und keinen Bevollmächtigten hat.

§ 4 

Beauftragte Stelle 

(1) Beauftragte Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung. 

(2) Die beauftragte Stelle

1. unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bei dessen Mitwirkung 
an der Verabschiedung der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechts-
akte auf der Grundlage des Artikels 15 der Richtlinie 2009/125/EG, auch in Verbindung 
mit Artikel 79 Absatz 2, der Verordnung (EU) 2024/1781;

2. unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministe-
rium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit bei deren Mitwir-
kung an der Verabschiedung der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b genannten 
Rechtsakte auf der Grundlage des Artikels 4, des Artikels 10 Absatz 1 Unterabsatz 2, 
des Artikels 11 Absatz 3 und 4, des Artikels 12 Absatz 4, des Artikels 13 Absatz 5, des 
Artikels 16 Absatz 5, des Artikels 21 Absatz 3, des Artikels 24 Absatz 1 und 3, des 
Artikels 25 Absatz 3 und 5, des Artikels 65 Absatz 3 oder des Artikels 70 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1781;

3. nimmt die Aufgaben aus Artikel 22 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EU) 2024/1781 
wahr;

4. stellt ein umfassendes Informationsangebot zu den Ökodesign-Anforderungen und den 
für sie geltenden Konformitätsbewertungsverfahren bereit mit dem Ziel, die Wirtschaft, 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen, darin zu 
unterstützen,

a) die Verpflichtungen aus diesem Gesetz und den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a und b genannten Rechtsakten zu erfüllen und

b) bereits in der Phase der Produktentwicklung einen umweltverträglichen Ansatz zu 
wählen;

5. stellt ferner Informationen zu Ökodesign-Anforderungen bereit mit dem Ziel, die inte-
ressierte Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Regulierung von Ökodesign-Pro-
dukten zu informieren;
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6. unterstützt die zuständigen Behörden

a) bei der Entwicklung und Durchführung von Marktüberwachungskonzepten sowie 
der Marktüberwachungsstrategie nach § 6 des Marktüberwachungsgesetzes vom 
9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723),

b) bei technischen und wissenschaftlichen Fragestellungen.

(3) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 arbeitet die beauftragte Stelle mit 
dem Umweltbundesamt zusammen. Über die dabei gesammelten Erfahrungen tauschen 
sich die beauftragte Stelle und das Umweltbundesamt einmal jährlich aus. Die beauftragte 
Stelle beteiligt bei der Wahrnehmung der in Absatz 2 Nummer 2 genannten Aufgaben zu-
dem die Bundesstelle für Chemikalien und das Bundesinstitut für Risikobewertung.

(4) Die beauftragte Stelle und die zuständigen Behörden haben einander über jeweils 
ergriffene Maßnahmen nach diesem Gesetz zu informieren.

§ 5 

Meldeverfahren 

(1) Abweichend von § 17 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 sowie § 18 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 4 des Marktüberwachungsgesetzes gilt:

1. die zuständige Behörde unterrichtet die nach § 4 dieses Gesetzes beauftragte Stelle;

2. die beauftragte Stelle überprüft die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit und leitet sie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zu;

3. wurde bei einem von Maßnahmen nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b oder c der 
Verordnung (EU) 2019/1020 betroffenen Ökodesign-Produkt die CE-Kennzeichnung 
nach § 12 von einer notifizierten Stelle nach § 14 zuerkannt, so unterrichtet die zustän-
dige Behörde auch die Akkreditierungsstelle nach § 14 Absatz 2.

(2) Die zuständige Behörde gibt bei Meldungen nach Absatz 1 Nummer 1 insbeson-
dere an, ob eine harmonisierte Norm fehlerhaft angewandt wurde oder ob das betroffene 
Ökodesign-Produkt einen Mangel aufweist. § 18 Absatz 3 des Marktüberwachungsgeset-
zes bleibt im Übrigen unberührt.

(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
und gegebenenfalls weitere zuständige Bundesministerien in zusammengefasster Form 
auch über sonstige Maßnahmen der Marktüberwachung, die ihr im Rahmen des Informati-
onsaustauschs nach § 4 Absatz 4 bekannt werden.

(4) Die beauftragte Stelle unterrichtet die zuständigen Behörden sowie die in Absatz 3 
genannten Behörden über Mitteilungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die 
mit der Marktüberwachung für Ökodesign-Produkte zusammenhängen und ihr bekannt 
werden.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Stellen dürfen bei der Durchführung der 
Meldeverfahrens nach den Absätzen 1 bis 4 auch personenbezogene Daten verarbeiten, 
soweit dies für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. § 19 Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 4 des Marktüberwachungsgesetzes gelten analog. Die

- 7 - Drucksache 45/26



Unterrichtungen und Zuleitungen nach den Absätzen 1 bis 4 sollen jeweils unverzüglich 
und auf elektronischem Weg erfolgen.

A b s c h n i t t  2

U m s e t z u n g  d e r  R i c h t l i n i e  2 0 0 9 / 1 2 5 / E G

§ 6

Veröffentlichung von Informationen über noch nicht in Verkehr gebrachte Ökode-
sign-Produkte

(1) Liegen einer zuständigen Behörde oder der beauftragten Stelle erhebliche An-
haltspunkte dafür vor, dass ein Ökodesign-Produkt in Verkehr gebracht oder, falls es noch 
nicht in Verkehr gebracht wurde, in Betrieb genommen werden soll, ohne dass es den An-
forderungen nach § 7 Absatz 1 entspricht, so veröffentlicht sie so schnell wie möglich im 
Informations- und Kommunikationssystem ICSMS eine mit Gründen versehene Bewertung, 
inwiefern dieses Produkt von den Anforderungen abweicht. § 16 Absatz 1 des Marktüber-
wachungsgesetz ist entsprechend anzuwenden.

(2) Die zuständigen Behörden oder die beauftragte Stelle können von einer Veröffent-
lichung absehen, wenn das Produkt von den Anforderungen nach § 8 Absatz 1 nur gering-
fügig abweicht.

§ 7

Konformitätsbewertung, Konformitätserklärung 

(1) Für die Konformitätsbewertung eines Ökodesign-Produkts gelten Artikel 8 Ab-
satz 1 und 2 der Richtlinie 2009/125/EG. Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungs-
weise der Einführer hat den Unterlagen zur Konformitätsbewertung gegebenenfalls unter-
schiedliche Modellbezeichnungen für das Ökodesign-Produkt als ergänzende Information 
beizufügen. Der Hersteller beziehungsweise sein Bevollmächtigter steht dabei für die sach-
gerechte Durchführung der von ihnen abgegebenen Konformitätsbewertung ein.

(2) Die Konformitätserklärung kann für ein Ökodesign-Produkt oder mehrere bauglei-
che Ökodesign-Produkte ausgestellt werden und ist vom Hersteller, seinem Bevollmächtig-
ten beziehungsweise vom Einführer aufzubewahren.

(3) Für die Konformitätserklärung gelten Artikel 5 Absatz 1 sowie Absatz 3 in Verbin-
dung mit Anhang VI der Richtlinie 2009/125/EG.

(4) Der Hersteller beziehungsweise sein Bevollmächtigter hat sicherzustellen, dass er 
die geltende Aufbewahrungsfrist nach Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2009/125/EG für Un-
terlagen zur Konformitätsbewertung nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 und für die abgegebene 
Konformitätserklärung einhält. Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 
gelten entsprechend.

(5) Konformitätserklärungen und Unterlagen zur Konformitätsbewertung, die nach ei-
nem in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakt vorzuhalten sind, müs-
sen in einer der Amtssprachen der Europäischen Union abgefasst sein. Die für die Markt-
überwachung zuständigen Behörden können im Einklang mit den für sie jeweils geltenden 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzen eine deutsche Übersetzung anfordern.
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§ 8 

Inverkehrbringen, Inbetriebnahme 

(1) Ein Ökodesign-Produkt darf nur in Verkehr gebracht werden, wenn

1. es den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung und den sonstigen Voraus-
setzungen für sein Inverkehrbringen und seine Inbetriebnahme entspricht, die in einem 
der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakte festgelegt sind,

2. das Ökodesign-Produkt selbst oder, sofern dies nicht möglich ist, seine Verpackung 
und die ihm beigefügten Unterlagen mit einer CE-Kennzeichnung nach 
§ 12 Absatz 1 und 2 versehen ist,

3. für das Ökodesign-Produkt eine Konformitätsbewertung nach § 7 Absatz 1 durchge-
führt wurde und eine Konformitätserklärung nach § 7 Absatz 2 und 3 ausgestellt ist,

4. derjenige, unter dessen Namen oder unter dessen Handelsmarke das Ökodesign-Pro-
dukt vermarktet wird, oder sein Bevollmächtigter mit einer Konformitätserklärung nach 
§ 7 Absatz 2 und 3 zugesichert hat, dass das Ökodesign-Produkt allen Bestimmungen 
der darauf anwendbaren und in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten 
Rechtsakte entspricht und die Konformitätserklärung auf diese Rechtsakte verweist.

Ein Ökodesign-Produkt, das noch nicht in Verkehr gebracht wurde, darf nur dann in Betrieb 
genommen werden, wenn die in Satz 1 genannten Anforderungen erfüllt sind.

(2) Wird ein Ökodesign-Produkt mit der CE-Kennzeichnung nach § 12 versehen, so 
ist die Konformitätsvermutung nach Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2009/125/EG anzu-
wenden.

(3) Wurde ein Ökodesign-Produkt nach harmonisierten Normen hergestellt, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden, so ist die Konfor-
mitätsvermutung nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/125/EG anzuwenden.

(4) Die Konformitätsvermutung nach Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie 2009/125/EG ist 
anzuwenden, sofern für ein Ökodesign-Produkt eines der folgenden Umweltzeichen verge-
ben wurde:

1. das gemeinschaftliche Umweltzeichen nach der Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 oder

2. das EU-Umweltzeichen nach der Verordnung (EG) Nr. 66/2010.

Die Konformitätsvermutung nach Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie 2009/125/EG ist anzu-
wenden für andere Umweltzeichen, die den Umweltzeichen nach Satz 1 auf Grund einer 
Entscheidung der Europäischen Kommission nach Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie 
2009/125/EG gleichgestellt sind.

(5) Wurde ein Ökodesign-Produkt von einem Standort oder Teilstandort einer Organi-
sation entworfen, der in das EMAS-Register nach § 32 Absatz 1 des Umweltauditgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3490), das zuletzt 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, 
verzeichnet ist, so gilt Artikel 8 Absatz 2 Satz 4 der Richtlinie 2009/125/EG. Wurde ein Öko-
design-Produkt von einer Organisation entworfen, die über ein Managementsystem verfügt, 
so gilt Artikel 8 Absatz 2 Satz 5 der Richtlinie 2009/125/EG.
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§ 9 

Ausstellen 

Für das Ausstellen eines Ökodesign-Produktes im Sinne dieses Abschnittes gelten die 
Bestimmungen des § 16 dieses Gesetzes.

§ 10

Ressourceneffizienz-Anforderungen

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer eines Öko-
design-Produktes muss die für das Ökodesign-Produkt geltenden Ressourceneffizienz-An-
forderungen gemäß der für das Ökodesign-Produkt geltenden und in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakte erfüllen.

(2) Zu den Ressourceneffizienz-Anforderungen nach Absatz 1 gehören insbesondere

1. Anforderungen an die zu liefernden Ersatzteile, einschließlich der Firmware und Soft-
ware wie auch deren Aktualisierungen, sowie damit verbundene Informationsanforde-
rungen,

2. Anforderungen zum Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen sowie damit 
verbundene Informationsanforderungen,

3. Anforderungen an die Höchstlieferzeit von Ersatzteilen sowie damit verbundene Infor-
mationsanforderungen oder

4. Anforderungen für die Demontage sowie damit verbundene Informationsanforderun-
gen.

§ 11 

Kennzeichnungspflichten

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer eines Öko-
design-Produkts hat jeweils im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit beim Inverkehrbringen 
oder, falls das Produkt noch nicht in Verkehr gebracht wurde, bei Inbetriebnahme das Öko-
design-Produkt

1. mit dem Namen des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschafts-
raum niedergelassen ist, mit dem Namen des Bevollmächtigten oder des Einführers, 
sowie mit dessen Adresse auf dem Ökodesign-Produkt zu versehen und

2. so zu kennzeichnen, dass es eindeutig identifiziert werden kann.

Sofern eine Angabe auf dem Produkt nicht möglich ist, kann die Angabe auch auf der Ver-
packung oder in der Bedienungsanleitung erfolgen.

(2) Schreibt ein in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannter Rechtsakt vor, 
dass der Hersteller gemäß Anhang I Teil 2 der Richtlinie 2009/125/EG Angaben zu machen 
hat, die den Umgang mit dem Ökodesign-Produkt, dessen Nutzung oder Recycling durch 
andere Stellen als den Hersteller beeinflussen können, so können diese Angaben schriftlich 
oder durch harmonisierte Symbole, allgemein anerkannte Codes oder auf andere Weise 
gemacht werden. Unabhängig von der Darstellungsform müssen alle Angaben für die
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voraussichtliche Endnutzerin oder den voraussichtlichen Endnutzer des Produkts verständ-
lich sein. Schriftliche Angaben müssen zumindest auch auf Deutsch verfasst sein, wenn 
das Produkt der Endnutzerin oder dem Endnutzer übergeben wird und die Endnutzerin oder 
der Endnutzer das Produkt nicht gewerblich nutzt.

§ 12 

CE-Kennzeichnung 

(1) Für die CE-Kennzeichnung gelten die Regelungen des Artikels 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2009/125/EG.

(2) Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht sein. Eine 
andere Kennzeichnung darf nur angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbar-
keit der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

(3) Es ist verboten, ein Ökodesign-Produkt in Verkehr zu bringen, wenn das Ökode-
sign-Produkt, seine Verpackung oder ihm beigefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeich-
nung versehen sind, ohne dass ein in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannter 
Rechtsakt dies vorsieht.

(4) Ein Ökodesign-Produkt, das noch nicht in Verkehr gebracht wurde, darf nicht in 
Betrieb genommen werden, wenn das Ökodesign-Produkt, seine Verpackung oder ihm bei-
gefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeichnung versehen sind, ohne dass ein in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannter Rechtsakt dies vorsieht.

§ 13 

Marktüberwachung

(1) Die zuständigen Behörden überwachen, dass Ökodesign-Produkte nur in Verkehr 
gebracht oder in Betrieb genommen werden, wenn sie die Anforderungen der Rechtsakte, 
die in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannt sind, erfüllen oder wenn die in diesem 
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
Die Befugnisse der zuständigen Behörden ergeben sich aus § 7 des Marktüberwachungs-
gesetzes. Bei Ökodesign-Produkten im Sinne dieses Gesetzes gilt die Probenentnahme 
nach § 7 Absatz 2 Satz 3 des Marktüberwachungsgesetzes dabei immer als verhältnismä-
ßig. Für Besichtigungen und Prüfungen können gegenüber dem Hersteller und gegenüber 
Personen, die das Produkt ausstellen oder zum Zweck des Inverkehrbringens oder der Be-
reitstellung auf dem Markt lagern, Gebühren und Auslagen erhoben werden, wenn die Prü-
fung ergibt, dass die Anforderungen nach § 8 nicht erfüllt sind. Für Gebühren und Auslagen 
nach Satz 4 gilt § 11 Satz 2 des Marktüberwachungsgesetzes entsprechend.

(2) Hinsichtlich der Mitwirkung der Wirtschaftsakteure und Aussteller gilt § 10 des 
Marktüberwachungsgesetzes. Die Pflicht der Wirtschaftsakteure und Aussteller zur Unter-
stützung der Marktüberwachungsbehörden nach Satz 1 umfasst auch die Duldung des Ein-
satzes von Software, einschließlich KI-Systemen, durch die Marktüberwachungsbehörden, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(3) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer eines Öko-
design-Produkts hat jeweils im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit sicherzustellen, dass er 
imstande ist, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine Nutzung von Ökodesign-Pro-
dukten, die nicht den Anforderungen nach § 8 Absatz 1 entspricht, zu verhindern. Maßnah-
men nach Satz 1 sind insbesondere die Rücknahme des Produkts, angemessene und wirk-
same Warnungen und der Rückruf des Produkts.
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(4) Der Händler hat dazu beizutragen, dass ein Ökodesign-Produkt nur auf dem Markt 
bereitgestellt wird, wenn es die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 1 erfüllt. Er darf insbe-
sondere kein Ökodesign-Produkt auf dem Markt bereitstellen, von dem er weiß oder von 
dem er auf Grund der ihm vorliegenden Informationen oder auf Grund seiner Erfahrung 
wissen kann, dass es nicht die Anforderungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 erfüllt.

§ 14 

Notifizierte Stellen

(1) Notifizierte Stellen nehmen nach Maßgabe eines in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsaktes Aufgaben bei der Durchfüh-
rung der Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung des Ökodesign-Produkts mit den 
Anforderungen eines in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsaktes 
wahr.

(2) Bei der zuständigen Behörde kann ein Antrag auf Anerkennung als notifizierte 
Stelle für bestimmte Ökodesign-Produkte gestellt werden. Die zuständige Behörde hat dem 
Antrag zu entsprechen, wenn der Antragsteller und die bei ihm Beschäftigten die in einem 
in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakt festgelegten Voraussetzun-
gen erfüllen. Weist der Antragsteller eine Akkreditierung einer nationalen Akkreditierungs-
stelle nach dem Akkreditierungsstellengesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), das zu-
letzt durch Artikel 47 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert 
worden ist nach, wird vermutet, dass er die Anforderungen an die notifizierte Stelle erfüllt.

(3) Die zuständige Behörde meldet der beauftragten Stelle die Anerkennung der noti-
fizierten Stelle nach Absatz 2. Die beauftragte Stelle macht die Anerkennung sodann im 
Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die zuständige Behörde nach Absatz 2 überwacht die Einhaltung der in Absatz 2 
genannten Anforderungen. Sie kann von der notifizierten Stelle und deren mit der Leitung 
und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragtem Personal die zur Erfüllung ihrer 
Überwachungsaufgaben erforderlichen Auskünfte und sonstige Unterstützung verlangen 
sowie die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Die zuständige Behörde und deren Be-
auftragte sind befugt, zu den üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Ge-
schäftsräume sowie Prüflaboratorien zu betreten und zu besichtigen und die Vorlage von 
Unterlagen in Konformitätsbewertungsverfahren zu verlangen. Die Auskunftspflichtigen ha-
ben die Maßnahmen nach Satz 3 zu dulden. Sie können die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu belehren.

(5) Die zuständigen Behörden können von der notifizierten Stelle und deren mit der 
Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauftragtem Personal die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen. Werden sie nach Satz 1 
tätig, haben sie die für das Anerkennungsverfahren nach Absatz 2 zuständige Behörde zu 
unterrichten.

§ 15 

Fachlich kompetente Reparateure 

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer eines Öko-
design-Produktes ist verpflichtet, jedem fachlich kompetenten Reparateur Zugang zu
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Ersatzteilen und Reparaturinformationen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2, welche in 
den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakten ausgewiesen sind, zu 
gewähren. Hierfür darf der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer 
eines Ökodesign-Produktes vom fachlich kompetenten Reparateur den Nachweis verlan-
gen, dass dieser

1. über die Fachkunde zur Reparatur des betroffenen Ökodesign-Produktes verfügt,

2. die Vorschriften einhält, welche für die Reparateure elektrischer Geräte gelten, und

3. über einen Versicherungsschutz verfügt, der die Haftung im Zusammenhang mit seiner 
Reparatur-Tätigkeit abdeckt.

(2) Die Nachweise nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 gelten bei Eintrag in ein amtliches 
Registrierungssystem als erbracht. Darüber hinaus können fachlich kompetente Repara-
teure die Nachweise nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, im Einklang mit der für das Ökode-
sign-Produkt geltenden und in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechts-
akte, auch anderweitig gegenüber dem Hersteller, seinem Bevollmächtigten beziehungs-
weise dem Einführer eines Ökodesign-Produktes erbringen. Die Übermittlung der Nach-
weise nach Absatz 1 soll auf elektronischem Wege erfolgen.

(3) Als amtliches Registrierungssystem für fachlich kompetente Reparateure nach Ab-
satz 2 gelten die Verzeichnisse nach § 6 Absatz 1 und § 19 der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106) geändert 
worden ist in der jeweils geltenden Fassung, dabei wird in der nach § 3 erlassenen Rechts-
verordnung für den jeweiligen Geltungsbereich eines in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsaktes festgelegt, welche Hand-
werke und handwerksähnliche Gewerbe jeweils als fachlich kompetent anzusehen sind.

(4) Ein Hersteller, dessen Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer darf die 
Erfüllung der für das Ökodesign-Produkt geltenden Ressourceneffizienz-Anforderungen 
aus § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 folgenden Personen nicht verweigern, wenn diese Per-
sonen folgende Nachweise erbracht haben:

1. fachlich kompetenten Reparateuren nicht, wenn diese die Nachweise aus Absatz 1 er-
bracht haben;

2. zulassungsfreien Handwerken nach Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung und 
handwerksähnlichen Gewerben nach Anlage B Abschnitt 2 der Handwerksordnung 
nicht, wenn diese zwar nicht im amtlichen Registrierungssystem nach Absatz 3 einge-
tragen sind, aber den Nachweis nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 vorweisen und einen 
Versicherungsschutz nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 nachweisen können;

3. nicht-gewerblichen Reparateuren nicht, wenn diese den Nachweis nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 und einen Versicherungsschutz nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 
nachweisen können.

(5) Ein Gewerbebetrieb eines zulassungsfreien Handwerks nach Anlage B Abschnitt 
1 der Handwerksordnung oder eines handwerksähnlichen Gewerbes nach Anlage B Ab-
schnitt 2 der Handwerksordnung sowie jeder nicht-gewerbliche Reparateur kann den Nach-
weis eines Versicherungsschutzes nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 auch durch Vorlage 
einer Haftpflichtversicherung, einschließlich einer Gruppenhaftpflichtversicherung, erbrin-
gen, die den Besitz und Betrieb von Betriebsstätten zum Eigengebrauch erfasst.
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A b s c h n i t t  3

D u r c h f ü h r u n g  d e r  V e r o r d n u n g  ( E U )  2 0 2 4 / 1 7 8 1

§ 16 

Ausstellen

Ein Ökodesign-Produkt, welches die in § 8 Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, darf im Einklang mit Artikel 3 Absatz 5, auch in Verbindung mit Artikel 79 
Absatz 2, der Verordnung (EU) 2024/1781 dennoch ausgestellt werden, wenn der Ausstel-
ler deutlich darauf hinweist, dass das Ökodesign-Produkt

1. diese Voraussetzungen nicht erfüllt und

2. erst erworben werden kann, wenn es diese Voraussetzungen erfüllt.

§ 17

Vorbeugung der Umgehung und Leistungsverschlechterung

Der Hersteller, sein Bevollmächtigter beziehungsweise der Einführer eines Ökodesign-
Produktes haben sicherzustellen,

1. dass sie die Anforderungen 

a) nach Artikel 40 Absatz 1, 

b) nach Artikel 40 Absatz 3 Unterabsatz 1, 

jeweils auch in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 2, der Verordnung (EU) 2024/1781 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 erfüllen, 

2. dass das Ökodesign-Produkt 

a) in den Fällen des Artikels 40 Absatz 2 Unterabsatz 1, 

b) in den Fällen des Artikels 40 Absatz 4,

jeweils auch in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 2, der Verordnung (EU) 2024/1781 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024, nicht in Verkehr gebracht und nicht in Betrieb genom-
men wird, und

3. dass Software- oder Firmware-Aktualisierungen für ein Ökodesign-Produkt die Anfor-
derungen nach Artikel 40 Absatz 5, auch in Verbindung mit Artikel 79 Absatz 2, der 
Verordnung (EU) 2024/1781 in der Fassung vom 13. Juni 2024 erfüllen.
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A b s c h n i t t  4

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  S a n k t i o n e n

§ 18

Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 17 Nummer 2 Buchstabe a nicht sicher-
stellt, dass das Ökodesign-Produkt nicht in Verkehr gebracht und nicht in Betrieb genom-
men wird.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einer Rechtsverordnung nach 

a) § 3 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 oder 

b) § 3 Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist,

2. entgegen § 7 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass er eine dort genannte Aufbewah-
rungsfrist einhält,

3. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 2, 
oder entgegen § 12 Absatz 3 oder 4 ein Ökodesign-Produkt in Verkehr bringt oder in 
Betrieb nimmt,

4. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 ein Ökodesign-Produkt mit einem dort genannten Na-
men nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig versieht oder ein Ökode-
sign-Produkt nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig kennzeichnet,

5. entgegen § 17 Nummer 1 Buchstabe b nicht sicherstellt, dass er eine dort genannte 
Anforderung erfüllt,

6. entgegen § 17 Nummer 3 nicht sicherstellt, dass eine Software- oder Firmware-Aktua-
lisierung eine dort genannte Anforderung erfüllt, oder

7. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Union zuwi-
derhandelt, zu der die in 

a) Nummer 1 Buchstabe a oder 

b) Nummer 1 Buchstabe b

genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 4 für 
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 1 Buch-
stabe a, Nummer 3, 6 und 7 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro 
und in den übrigen Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro 
geahndet werden.
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(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, wird er-
mächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Union erforder-
lich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu be-
zeichnen, die als Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 Nummer 7 geahndet werden können.

§ 19

Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/1781

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2024/1781 in der Fassung vom 13. Juni 2024 ein unverkauftes Verbraucherprodukt ver-
nichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2024/1781 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen Artikel 24 Absatz 1 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Unterabsatz 2 Satz 1 
oder Unterabsatz 3 eine dort genannte Offenlegung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vornimmt,

2. entgegen Artikel 24 Absatz 2 eine dort genannte Information oder Unterlage nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder

3. entgegen Artikel 25 Absatz 1 Unterabsatz 1 ein unverkauftes Verbraucherprodukt ver-
nichtet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 3 mit ei-
ner Geldbuße bis zu hunderttausend Euro und in den übrigen Fällen des Absatzes 2 mit 
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.“

§ 20

Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(1) Auftraggeber im Sinne der §§ 99 bis 101 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 
3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 400) geändert worden ist, können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teil-
nahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn sie Kenntnis davon haben, dass 
das Unternehmen oder eine Person, deren Verhalten nach § 123 Absatz 3 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig we-
gen eines Verstoßes nach § 18 Absatz 1 oder § 18 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 oder 
§ 19 Absatz 1 oder 2 dieses Gesetzes mit einer Geldbuße von wenigstens siebentausend-
fünfhundert Euro belegt worden sind. § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 vorliegt, darf längs-
tens für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, in dem die Geldbuße rechtskräf-
tig festgesetzt worden ist, von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausgeschlossen 
werden.

(3) Vor der Entscheidung über den Ausschluss nach Absatz 1 Satz 1 ist das Unter-
nehmen anzuhören.
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Artikel 2

Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes2)

Das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070), 
das zuletzt durch … [Datum und die Fundstelle des Änderungsgesetzes] geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:

„Gesetz zur Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten, Personen-
kraftwagen und Reifen mit Angaben über den Verbrauch an Energie und an anderen 
wichtigen Ressourcen (Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz – EnVKG)“. 

2. Die Inhaltsübersicht wird durch die folgende Inhaltsübersicht ersetzt: 

„Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende Regelungen 

Abschnitt 2 

Neu in Verkehr gebrachte Produkte

§ 3 Allgemeine Anforderungen an die Verbrauchskennzeichnung, an sonstige Produk-
tinformationen sowie an Informationen in der Werbung und in sonstigen 
Werbeinformationen

§ 4 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

§ 5 Zuständigkeit für die Marktüberwachung und Zusammenarbeit; Verordnungser-
mächtigung 

§ 6 Marktüberwachungskonzept 

§ 7 Vermutungswirkung 

§ 8 Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen 

§ 9 Adressaten der Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen 

§ 10 Befugnisse und Duldungspflichten 

§ 11 Meldeverfahren 

§ 12 Berichtspflichten

2) Dier Artikel dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 1999 über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraft-
stoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 
18.1.2000, S. 16-23) 

- 17 - Drucksache 45/26



§ 13 Beauftragte Stelle 

§ 14 Aufgaben der beauftragten Stelle 

§ 15 Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung 

Abschnitt 3 

Übergangsregelung 

§ 16 Berechtigung zum Abrechnen von Etiketten 

Anlage Poster zum Energiekostenvergleich“. 

3. § 1 Absatz 2 Nummer 3 wird durch folgende Nummer 3 ersetzt: 

3. „ Produkte, die einzig der Verteidigung oder der nationalen Sicherheit dienen.“ 

4. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:

„§ 2 

Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende Regelungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist beziehungsweise sind 

1. „Produkt“: 

der Oberbegriff für 

a) energieverbrauchsrelevante Produkte nach Artikel 2 Nummer 1 der Verord-
nung (EU) 2017/1369, 

b) Personenkraftwagen nach Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 1999/94/EG und 

c) Reifen nach Artikel 2 und 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2020/740, 

2. „Verordnung der Europäischen Union“: 

a) die Verordnung (EU) 2017/1369, 

b) ein delegierter Rechtsakt in der Rechtsform einer Verordnung auf Grund von 
Artikel 16 der Verordnung (EU) 2017/1369 und 

c) die Verordnung (EU) 2020/740, 

3. „Verbrauchskennzeichnung“:

die Kennzeichnung eines Produktes mit Angaben über den Verbrauch an Energie 
und an anderen wichtigen Ressourcen sowie über Kohlenstoffdioxid-Emissionen 
und mit sonstigen zusätzlichen Angaben mittels einheitlicher Etiketten, Aufkleber 
oder Hinweise,

4. „sonstige Produktinformationen“:
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Materialien, wie Datenblätter, Aushänge am Verkaufsort oder Leitfäden, die Infor-
mationen über den Verbrauch an Energie und an anderen wichtigen Ressourcen 
sowie über Kohlenstoffdioxid-Emissionen oder zusätzliche Angaben enthalten,

5. „zusätzliche Angaben“:

weitere Angaben über die Leistung und die Merkmale eines Produkts, die sich auf 
dessen Verbrauch an Energie, den Verbrauch an anderen wichtigen Ressourcen 
oder den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß beziehen oder die für die Beurteilung des Ver-
brauchers von Nutzen sind und auf messbaren Daten beruhen,

6. „sonstige Werbeinformationen“: 

a) technisches Werbematerial nach Artikel 3 Nummer 7 der Verordnung (EU) 
2020/740 und 

b) sonstige Werbung, soweit sie visuell wahrnehmbar ist, 

7. „Hersteller eines Personenkraftwagens“:

der in der Übereinstimmungsbescheinigung genannte Hersteller oder, wenn dieser 
Hersteller nicht in Deutschland ansässig ist, dessen bevollmächtigter Vertreter in 
Deutschland,

8. „Händler eines Personenkraftwagens“:

jede natürliche oder juristische Person, die gewerblich Personenkraftwagen nach 
Nummer 1 Buchstabe b ausstellt, zum Kauf, zur Langzeitmiete oder zum Leasing 
anbietet,

9. „Anbieten“:

das Anbieten eines Produkts zum Kauf, zum Abschluss eines Mietvertrages oder 
ähnlicher entgeltlicher Gebrauchsüberlassungen an den Kunden, Errichter oder 
Endnutzer,

10. „Ausstellen“:

das Aufstellen oder Vorführen von Produkten für den Kunden, Errichter oder End-
nutzer am Verkaufsort zu Werbezwecken,

11. „akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle“:

eine Stelle nach Artikel 2 Nummer 13 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die über 
eine Akkreditierung nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
verfügt,

12. „notifizierte Stelle“:

eine Stelle, die Konformitätsbewertungen durchführt und der Europäischen Kom-
mission von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum auf Grund eines euro-
päischen Rechtsaktes mitgeteilt worden ist,

13. „öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige“:

Sachverständige im Sinne der §§ 36 und 36a der Gewerbeordnung,
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14. „die für die Kontrolle der Außengrenzen zuständigen Behörden“: 

die Zollbehörden nach § 17 Absatz 2 des Zollverwaltungsgesetzes, 

15. „Tankstelle“: 

eine Anlage nach Artikel 2 Nummer 59 der Verordnung (EU) 2023/1804, 

16. „Zapfstelle“: 

eine Einrichtung nach Artikel 2 Nummer 56 der Verordnung (EU) 2023/1804, 

17. „Energiekostenvergleich“: 

die Darstellung der auf Kostenbasis normierten Energieverbrauchsangaben, 

18. „Betreiber einer Tankstelle“: 

eine Stelle nach Artikel 2 Nummer 40 der Verordnung (EU) 2023/1804, 

19. „Anbieter einer Hosting-Plattform im Internet“:

jede natürliche oder juristische Person, die Dienste der Informationsgesellschaft 
im Sinne von Artikel 3 Buchstabe g Dreifachbuchstabe iii der Verordnung (EU) 
2022/2065 anbietet,

20. „KI-System“: 

ein System nach Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2024/1689. 

(2) Ergänzend zu den Begriffsbestimmungen nach Absatz 1 gelten

1. für Produkte nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a die Begriffsbestimmungen 
nach Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1369 und nach Artikel 3 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 und

2. für Produkte nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c die Begriffsbestimmungen 
nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/740.“ 

5. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Angabe vor Buchstabe a wird die Angabe „CO2-Emissionen“ 
durch die Angabe „Kohlenstoffdioxid-Emissionen“ und die Angabe 
„Endverbraucher“ durch die Angabe „Kunden oder Endnutzer“ ersetzt.

bbb) In Buchstabe b wird die Angabe „des Kraftfahrzeugs“ durch die Angabe 
„des Personenkraftwagens“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „CO2-Emissionen“ durch die Angabe „Kohlen-
stoffdioxid-Emissionen“, die Angabe „des Kraftfahrzeugs“ durch die Angabe 
„des Personenkraftwagens“ und die Angabe „Endverbraucher“ durch die An-
gabe „Kunde oder Endnutzer“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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aa) In der Angabe vor Buchstabe a wird die Angabe „des Kraftfahrzeugs“ durch 
die Angabe „des Personenkraftwagens“ ersetzt.

bb) Die Buchstaben b und c werden durch die folgenden Buchstaben b und c er-
setzt:

b) „ der Hersteller oder Händler eines Personenkraftwagens einen Aushang 
am Verkaufsort anbringt und einen Leitfaden am Verkaufsort auf Anfrage 
unverzüglich und unentgeltlich zur Verfügung stellt,

c) der Lieferant und der Händler Informationen im Sinne der Artikel 6 und 7 
der Verordnung (EU) 2020/740 zur Verfügung stellen.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „des Kraftfahrzeugs“ durch die Angabe „des 
Personenkraftwagens“ ersetzt.

d) Absatz 4 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Betreiber von öffentlichen Tankstellen mit mehr als zwölf Zapfstellen haben si-
cherzustellen, dass während der Geschäftszeiten der Tankstelle ein Energiekos-
tenvergleich nach Maßgabe des Artikels 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018/732 und gemäß dem Muster in der Anlage durch sichtbaren Aushang ange-
bracht ist entweder

1. an mindestens der Hälfte der Zapfstellen dieser Tankstelle oder

2. an einer gut sichtbaren Stelle im Bereich des Zahlungsortes dieser Tankstelle.

Der Aushang des Energiekostenvergleichs sollte im Falle des Satzes 1 Nummer 1 
mindestens im Format DIN A3 und im Falle des Satzes 1 Nummer 2 mindestens 
im Format DIN A2 erfolgen. Erfolgt der Aushang durch eine digitale Darstellung, 
muss eine Bildschirmgröße von mindestens 19 Zoll sichergestellt werden, wobei 
der Energiekostenvergleich mindestens alle 2,5 Minuten für jeweils 30 Sekunden 
angezeigt werden muss. Der Energiekostenvergleich ist jeweils bis zum Ablauf des 
vierten Werktags nach einem Quartalsbeginn zu aktualisieren.“

e) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:

„(5) Der Händler hat dazu beizutragen, dass ein Produkt, das von der Verordnung 
(EU) 2017/1369 erfasst wird, nur auf dem Markt bereitgestellt wird, wenn es 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt. Er darf insbesondere kein Produkt 
auf dem Markt bereitstellen, von dem er weiß oder auf Grund der ihm vorlie-
genden Informationen oder seiner Erfahrung wissen muss, dass das Produkt 
die Angaben der Verbrauchskennzeichnung nach Absatz 1 nicht erfüllt.“

6. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 1 und der Angabe nach Nummer 2 wird jeweils die Angabe 
„CO2-Emissionen“ durch die Angabe „Kohlenstoffdioxid-Emissionen“ ersetzt.

b) Absatz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

2. „ bei Personenkraftwagen Angaben über den Kraftstoffverbrauch und die Koh-
lenstoffdioxid-Emissionen, über den Verbrauch an Energie und an anderen 
wichtigen Ressourcen und zusätzliche Angaben über die Personenkraftwa-
gen zu machen sind,“.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
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aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

1. „ die Arten der erfassten energieverbrauchsrelevanten Produkte, Perso-
nenkraftwagen und Reifen,“. 

bb) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt: 

3. „ bei Personenkraftwagen Inhalt und Form der Verbrauchskennzeichnung,
der sonstigen Produktinformationen und der zusätzlichen Angaben wie

a) Hinweisschilder oder Bildschirmanzeigen am Personenkraftwagen 
oder in dessen Nähe am Angebots- oder Verkaufsort,

b) Zusammenstellung von Angaben über verschiedene Personenkraft-
wagen oder Personenkraftwagengruppen durch Aushänge, Schau-
tafeln oder Bildschirmanzeigen am Angebots- oder Verkaufsort,

c) Zusammenstellung von Angaben über am Markt angebotene Perso-
nenkraftwagen in regelmäßigen Abständen sowie deren Veröffentli-
chung und Verteilung,

d) die Angaben, die nach Absatz 2 in der Werbung und in sonstigen 
Werbeinformationen zu machen sind,“. 

d) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt: 

(4) „ Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 werden erlassen

1. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem 
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit sowie dem Bundesministerium für Verkehr, wenn sie Regelungen 
über energieverbrauchsrelevante Produkte enthalten,

2. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit sowie dem Bundesministerium für Verkehr, 
wenn sie Regelungen über Personenkraftwagen enthalten.“

7. In § 5 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „vom 28. Mai 2004 (BGBl. I S. 1037), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. August 2011 (BGBl. I S. 1756, 2095) geändert 
worden ist,“ gestrichen.

8. Die §§ 8 bis 11 werden durch die folgenden §§ 8 bis 11 ersetzt:

„§ 8

Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen

(1) Die Marktüberwachungsbehörden haben anhand angemessener Stichproben 
nach Artikel 11 Absatz 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020 zu kontrollieren, ob 
folgende Anforderungen erfüllt sind:

1. Anforderungen dieses Gesetzes mit Ausnahme von § 3 Absatz 4,

2. Anforderungen der Rechtsverordnungen nach § 4,
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3. Anforderungen der Verordnungen der Europäischen Union (§ 2 Absatz 1 Num-
mer 2), soweit diese Anforderungen die Verbrauchskennzeichnung, sonstige Pro-
duktinformationen, Werbung und sonstige Werbeinformationen betreffen.

Soweit es im Einzelfall angezeigt und erforderlich ist, haben die Marktüberwachungs-
behörden auch die erforderlichen Unterlagen zu überprüfen oder physische Kontrollen 
und Laborprüfungen durchzuführen. Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Be-
fugnisse der Marktüberwachung bleiben unberührt.

(2) Hat die Marktüberwachungsbehörde den begründeten Verdacht, dass eine 
Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 nicht erfüllt ist, so hat sie Maßnah-
men nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 zu ergreifen. Die Marktüberwa-
chungsbehörde kann dabei insbesondere anordnen, dass ein Produkt von einer der in 
§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Stellen oder Personen überprüft wird.

(3) Stellt die Marktüberwachungsbehörde anhand der nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 oder § 10 erfolgten Überprüfungen fest, dass die Verbrauchskennzeichnung 
oder sonstige Produktinformationen nicht den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 entsprechen, so hat sie die erforderlichen Maßnahmen nach Artikel 16 
der Verordnung (EU) 2019/1020 zu ergreifen. Die Marktüberwachungsbehörde kann 
dabei insbesondere anordnen, dass eine unrichtige oder unvollständige Verbrauchs-
kennzeichnung oder sonstige Produktinformationen berichtigt wird.

(4) Die Marktüberwachungsbehörden haben sich gegenseitig bei Marktüberwa-
chungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 zu informieren und zu unterstützen.

§ 9

Adressaten der Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen

Die Stichprobenkontrollen nach § 8 Absatz 1 sind bei den Wirtschaftsakteuren vor-
zunehmen. Die Maßnahmen nach § 8 Absatz 2 und 3 sind gegenüber den Wirtschafs-
akteuren zu treffen, die die Anforderungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 nicht 
erfüllen.

§ 10

Befugnisse und Duldungspflichten

(1) Die Befugnisse der Marktüberwachungsbehörden ergeben sich aus § 7 des 
Marktüberwachungsgesetzes. Die anlasslose Probenentnahme von Produkten im An-
wendungsbereich dieses Gesetzes gilt dabei als verhältnismäßig im Sinne des § 7 Ab-
satz 2 Satz 3 des Marktüberwachungsgesetzes. Für Besichtigungen und Prüfungen 
können gegenüber den betroffenen Wirtschaftsakteuren und Ausstellern, die das Pro-
dukt herstellen, zum Zwecke der Bereitstellung auf dem Markt lagern, anbieten oder 
ausstellen, Gebühren und Auslagen erhoben werden, wenn die Prüfung ergibt, dass 
eine Anforderung nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 nicht erfüllt ist. Für Gebühren und 
Auslagen nach Satz 3 gilt § 11 Satz 2 des Marktüberwachungsgesetzes entsprechend.

(2) Hinsichtlich der Verfahrensrechte und -pflichten der Wirtschaftsakteure, Aus-
steller und Anbieter der Informationsgesellschaft gilt § 10 des Marktüberwachungsge-
setzes. Die Pflicht zur Unterstützung der Marktüberwachungsbehörden nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 des Marktüberwachungsgesetzes umfasst auch die Duldung des Einsat-
zes von Software, einschließlich KI-Systemen, durch die Marktüberwachungsbehör-
den, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
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(3) Die Duldungspflicht und Auskunftspflicht nach § 10 Absatz 1 des Marktüber-
wachungsgesetzes gilt entsprechend für Geschäftsräume oder Betriebsgrundstücke, 
in oder auf denen im Rahmen einer Geschäftstätigkeit energieverbrauchsrelevante 
Produkte nach Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2017/1369 in Betrieb genom-
men werden.

§ 11 

Meldeverfahren

(1) Trifft die Marktüberwachungsbehörde eine Maßnahme nach Artikel 16 Ab-
satz 5 der Verordnung (EU) 2019/1020, durch die die Bereitstellung eines Produkts auf 
dem Markt untersagt oder eingeschränkt oder die Rücknahme oder der Rückruf eines 
Produkts angeordnet wird, so gilt für das Meldeverfahren abweichend von § 17 Ab-
satz 2 Satz 1 und § 18 Absatz 1 Satz 1 des Marktüberwachungsgesetzes:

1. für den Bereich der Verbrauchskennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten 
Produkten hat

a) die Marktüberwachungsbehörde die nach § 13 beauftragte Stelle zu unterrich-
ten,

b) die beauftragte Stelle

aa) eine eingegangene Meldung auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu 
überprüfen,

bb) das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die eingegangene 
Meldung zu unterrichten und

cc) die eingegangene Meldung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin zuzuleiten und

c) die beauftragte Stelle die Marktüberwachungsbehörden sowie das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie über solche Meldungen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der Europäischen Kommission, der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu unterrichten, die mit 
der Marktüberwachung für energieverbrauchsrelevante Produkte zusammen-
hängen und ihr bekannt werden;

2. für den Bereich der Verbrauchskennzeichnung von Personenkraftwagen und Rei-
fen hat 

a) die Marktüberwachungsbehörde das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie zu unterrichten, 

b) das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

aa) eine eingegangene Meldung auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit zu 
überprüfen und

bb) die eingegangene Meldung der Europäischen Kommission und den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und den Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuzuleiten und
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c) das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Marktüberwachungs-
behörden über solche Meldungen der Europäischen Kommission oder eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu unterrichten, die 
mit der Marktüberwachung für Personenkraftwagen oder Reifen zusammen-
hängen und ihr bekannt werden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen bei der Durchführung des Melde-
verfahrens nach Absatz 1 auch personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies für 
die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. § 19 Absatz 1 Satz 2 und Ab-
satz 2 Satz 4 des Marktüberwachungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Die Un-
terrichtungen und Zuleitungen nach Absatz 1 sollen jeweils unverzüglich und auf elekt-
ronischem Weg erfolgen.“

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 wird jeweils die Angabe 
„von Kraftfahrzeugen“ durch die Angabe „von Personenkraftwagen“ ersetzt.

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt: 

(5) „ Den Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 soll so weit wie möglich auf 
elektronischem Weg nachgekommen werden.“ 

10. In § 13 Satz 1 wird die Angabe „der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung“ 
durch die Angabe „der Verordnung (EU) 2017/1369“ ersetzt. 

11. § 14 Absätze 3 und 4 werden durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt: 

(3) „ Die beauftragte Stelle stellt ein umfassendes Informationsangebot zu den An-
forderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung zusammen, um Wirtschaftak-
teure, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie Kleinstunternehmen, da-
bei zu unterstützen, die Anforderungen einer Rechtsverordnung nach § 4 oder einer 
Verordnung der Europäischen Union zu erfüllen. Sie stellt ferner Informationen zu An-
forderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung von Produkten bereit, um die in-
teressierte Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Regulierung zu informieren.

(4) Die beauftragte Stelle unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie bei dessen Mitwirkung an der Verabschiedung von Verordnungen der Europä-
ischen Union auf der Grundlage der Artikel 10 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 12 und Arti-
kel 16 der Verordnung (EU) 2017/1369. “

12. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt: 

(1) „ Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein Energiekostenver-
gleich angebracht ist,

2. einer Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 1 oder 2 oder einer vollziehbaren 
Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, oder

3. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Union 
zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in
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Nummer 2 genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverord-
nung nach Absatz 3 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.“

b) In Absatz 3 wird die Angabe „der Europäischen Gemeinschaft oder“ gestrichen 
und wird die Angabe „Absatz 1 Nummer 5“ durch die Angabe „Absatz 1 Nummer 
3“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 47k Absatz 5 Satz 1 wird nach der Angabe „Verbraucher-Informationsdiensten“ die 
Angabe „ausschließlich“ eingefügt.

2. In § 124 Absatz 2 wird nach der Angabe „(BGBl. I S. 2959)“ die Angabe „sowie § 20 
des Ökodesign-Gesetzes vom … [Datum und die Fundstelle des Ökodesign-Gesetzes 
nach Artikel 1]“ eingefügt.

Artikel 4 

Änderung des Marktüberwachungsgesetzes 

Das Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 17 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „(EU) 2019/10“ durch die Angabe „(EU) 
2019/1020“ ersetzt.

2. Nach § 17 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:

(5) „ Für Ökodesign-Produkte nach dem Ökodesign-Gesetz gelten abweichend von 
den Absätzen 2 und 4 die Regelungen des § 5 Absatz 1 und 4 des Ökodesign-Geset-
zes. Für energieverbrauchsrelevante Produkte nach Artikel 2 Nummer 1 der Verord-
nung (EU) 2017/1369 gelten abweichend von den Absätzen 2 und 4 die Regelungen 
des § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes.“

3. Nach § 18 Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:

(5) „ Für Ökodesign-Produkte nach dem Ökodesign-Gesetz gelten abweichend von 
Absatz 1 die Regelungen des § 5 Absatz 1 des Ökodesign-Gesetzes. Für energiever-
brauchsrelevante Produkte nach Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2017/1369 
gelten abweichend von Absatz 1 die Regelungen des § 11 Absatz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und c des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes.“
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Artikel 5

Änderung des Unterlassungsklagengesetzes

Das Unterlassungsklagengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 
2002 (BGBl. I S. 3422, 4346), das zuletzt durch … [Datum und die Fundstelle des Ände-
rungsgesetzes] geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 2 Absatz 2 Nummer 29 wird durch die folgende Nummer 29 ersetzt:

29. „ die §§ 8, 9, 11 und 13 Absatz 3 und 4 des Ökodesign-Gesetzes,“

Artikel 6

Änderung des Mineralöldatengesetzes 

Das Mineralöldatengesetz vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2353), das zuletzt 
durch Artikel 258 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 und 2 werden durch die folgenden §§ 1 und 2 ersetzt:

„§ 1

Erhebungszweck; Zuständigkeit

Zur Sicherstellung des Vollzugs des Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 18. 
November 1974 über ein Internationales Energieprogramm vom 30. April 1975, der 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union über Informationssysteme und Notstands-
maßnahmen im Mineralölbereich und des Energiesicherungsgesetzes einschließlich 
der auf seiner Grundlage beruhenden Rechtsverordnungen, der nationalen und inter-
nationalen Anforderungen an die Klimaschutz- und Energieberichterstattung ein-
schließlich der Aufgaben nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz, der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2008, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie (EU) 2018/2001 so-
wie zur Erfüllung energiepolitischer Aufgaben im Mineralölbereich, insbesondere zur 
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Erdöl und Erdölerzeugnissen zu 
Wettbewerbspreisen, erhebt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von 
den Unternehmen der Mineralölwirtschaft Meldungen.

§ 2

Meldepflichtige; Anordnung einer Meldepflicht

(1) Meldepflichtig ist, wer in der Europäischen Union, in der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder im Kö-
nigreich Norwegen ansässig ist und, jeweils bezogen auf den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes, gewerbsmäßig oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen

1. Erdöl fördert oder ein- oder ausführt oder

2. Erdölerzeugnisse 
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a) für eigene Rechnung herstellt oder herstellen lässt,

b) ein- oder ausführt oder

c) an einen Betreiber eines Hochseebunkers, an ein Unternehmen im Bereich 
der Binnenschifffahrt, der Luftfahrt sowie der chemischen Industrie oder an die 
deutschen oder ausländischen Streitkräfte abliefert.

(2) Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem außerhalb des in Absatz 1 genannten 
Gebietes Ansässigen über den Erwerb des Erdöls oder der Erdölerzeugnisse zum 
Zweck der Einfuhr zugrunde, so ist nur der in dem in Absatz 1 genannten Gebiet an-
sässige Erwerber Einführer im Sinne dieses Gesetzes und damit meldepflichtig. Wer 
lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer ähnlichen Stellung bei der Einfuhr 
der Waren tätig wird, ist nicht Einführer.

(3) Werden das Erdöl oder die Erdölerzeugnisse von einem außerhalb des in Ab-
satz 1 genannten Gebietes Ansässigen eingeführt, so ist der erste bestimmungsge-
mäße Empfänger meldepflichtig, der in dem in Absatz 1 genannten Gebiet ansässig 
ist. Lässt ein außerhalb des in Absatz 1 genannten Gebietes Ansässiger die Erdöler-
zeugnisse für eigene Rechnung herstellen, so ist derjenige meldepflichtig, der sie für 
ihn im Geltungsbereich dieses Gesetzes herstellt. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle kann einen im Geltungsbereich dieses Gesetzes Ansässigen, der für 
Rechnung eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland oder im Königreich Norwegen Ansässigen Erdölerzeugnisse herstellt, zur 
Abgabe von Meldungen verpflichten.

(4) Als Herstellen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt auch das 
Bearbeiten oder Mischen von Erdölerzeugnissen oder sonstigen Komponenten, wenn 
bei dem Bearbeitungs- oder Mischvorgang ein Erdölerzeugnis entsteht oder die Ge-
samtmenge eines solchen Erdölerzeugnisses vergrößert wird. Satz 1 gilt nicht, wenn 
den Erdölerzeugnissen lediglich Stoffe zur Färbung, Kennzeichnung oder zu ähnlichen 
Zwecken mit einer Gesamtmenge unter 1 Prozent als Zusatz beigegeben werden.

(5) Meldepflichtig ist ferner, wer zur Erfüllung staatlicher Bevorratungsverpflich-
tungen Bestände an Erdöl und Erdölerzeugnissen im Geltungsbereich dieses Geset-
zes hält. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann auch denjenigen, 
der von einer ausländischen Person mit der Lagerung ihrer bevorratungspflichtigen Be-
stände im Geltungsbereich dieses Gesetzes beauftragt worden ist, zur Abgabe von 
Meldungen verpflichten.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) „ Zu den Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur Einfuhr von Erdöl 
haben Meldepflichtige zusätzlich die Merkmale nach Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 2964/95 zu melden. Zu den Angaben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 Buch-
stabe a haben Meldepflichtige gegebenenfalls zusätzlich zu melden, inwieweit sie 
Personen vertragliche Rechte zum Erwerb bestimmter Vorratsmengen gewährt 
haben, um staatliche Bevorratungsverpflichtungen zu erfüllen. Meldepflichtige 
nach § 2 Absatz 5 Satz 1 haben zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 Num-
mer 8 Buchstabe a zu melden, ob es sich um spezifische Vorräte im Sinne des 
Artikels 9 der Richtlinie 2009/119/EG handelt.“

b) Die Absätze 4 und 5 werden durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt:
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(4) „ Soweit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Abgabe 
der Meldungen eine digitale Plattform und digitale Formulare bereitstellt, sind diese 
Plattform und diese Formulare von den Meldepflichtigen zu nutzen.

(5) Meldepflichtige haben Amtsträgern des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle zur Überprüfung der Richtigkeit der abgegebenen Meldungen 
während der Geschäfts- und Arbeitszeit Auskunft zu erteilen sowie Zutritt zu den 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelegenen Betriebsräumen und Betriebs-
grundstücken zu gewähren, damit das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle zur Überprüfung der Richtigkeit der abgegebenen Meldungen Betriebsanla-
gen besichtigen und Einsicht in Unterlagen und Aufzeichnungen nehmen kann. 
Die Pflicht zur Auskunftserteilung bezieht sich insbesondere auf die Angabe von 
Vertragspartnern und den mit ihnen gehandelten Einzelmengen.“

3. § 5 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) „ Einzelangaben können weitergeleitet werden, soweit dies zur Erfüllung der in 
§ 1 bestimmten Zwecke erforderlich ist, an

1. das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 

2. das Bundesministerium der Finanzen, 

3. das Bundesministerium für Verkehr, 

4. das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, 

5. das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit, 

6. das Umweltbundesamt, 

7. das Bundeskartellamt, 

8. die für die gewerbliche Wirtschaft zuständigen obersten Landesbehörden, 

9. die Dienststellen der Europäischen Union, 

10. die Internationale Energie-Agentur oder 

11. den Expertenrat für Klimafragen.

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 6 benannten Behörden sind befugt, Einzelangaben an von 
ihnen beauftragte Dritte weiterzugeben, soweit dies zur Erfüllung der in § 1 bestimmten 
Zwecke erforderlich ist, die Dritten die vertrauliche Behandlung der Einzelangaben zu-
gesichert haben und die beteiligten Personen der beauftragten Dritten auf die Wahrung 
der Geheimhaltung verpflichtet wurden. Einzelangaben werden der Markttransparenz-
stelle für Kraftstoffe zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 47k des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen auf Antrag weitergeleitet.“
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Artikel 7

Änderung des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes

Das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 258), das zuletzt durch Artikel 260 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Der § 15 wird durch den folgenden § 15 ersetzt:

„§ 15 

Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Juli 2026 außer Kraft.“

Artikel 8 

Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. August 2026 in Kraft. 

(2) Am Tag nach der Verkündung tritt in Kraft: 

1. In Artikel 1 § 3 und 

2. Artikel 7. 

(3) Am 1. Juli 2026 tritt in Kraft: 

1. In Artikel 6 Nummer 1 § 1 und § 2 Absatz 5 sowie 

2. Artikel 6 Nummer 2 und 3. 

(4) In Artikel 6 Nummer 1 tritt § 2 Absatz 1 bis 4 am 1. Januar 2027 in Kraft.

EU-Rechtsakte

1. Verordnung (EG) Nr. 2964/95 des Rates vom 20. Dezember 1995 zur Schaffung eines Registrierungssys-
tems für Rohöleinfuhren und -lieferungen in der Gemeinschaft (ABl. L 310 vom 22.12.1995, S. 5)

2. Richtlinie 1999/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über die 
Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim 
Marketing für neue Personenkraftwagen (ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16; L 283 vom 29.10.2011, S. 46), 
die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 vom 22.Oktober 2008 (ABl. L 311 vom 21.11.2008, 
S. 1) geändert worden ist

3. Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Re-
vision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe eines Umweltzeichens (ABl. L 237 vom 21.9.2000, 
S. 1), die durch die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vom 25. November 2009 (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1) 
aufgehoben worden ist
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4. Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener 
Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29)29), die durch 
die Richtlinie 2009/125/EG vom 21. Oktober 2009 (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10) aufgehoben worden 
ist

5. Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, 
S. 30), die zuletzt durch die Verordnung 2023/988 vom 10. Mai 2023 (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S.1) 
geändert worden ist

6. Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über 
die Energiestatistik (ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 1; L 41 vom 12.2.2009, S. 34), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) Nr. 2024/264 vom 17. Januar 2024 (ABl. L, 2024/264 vom 18.1.2024) geändert worden 
ist

7. Richtlinie 2009/119/EG des Rates vom 14. September 2009 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Min-
destvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten (ABl. L 265 vom 9.10.2009, S. 9), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/1999 vom 11. Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1) geän-
dert worden ist

8. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/1781 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 2024/1781, 28.6.2024) geändert worden ist

9. Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über 
das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2017/1941 
vom 24. Oktober 2017 (ABl. L 275 vom 25.10.2017, S. 9) geändert worden ist

10. Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über den Auf-
bau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1), die durch die Verordnung 
(EU) 2023/1804 vom 13. September 2023 (ABl. L 234 vom 22.9.2023, S. 1) aufgehoben worden ist

11. Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung 
eines Rahmens für die Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU 
(ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/2534 vom 13. 
Juli 2023 (ABl. L, 2023/2534, 22.11.2023) geändert worden ist

12. Durchführungsverordnung (EU) 2018/732 der Kommission vom 17. Mai 2018 über eine gemeinsame Me-
thode für den auf eine Maßeinheit bezogenen Preisvergleich für alternative Kraftstoffe gemäß der Richtli-
nie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl. L 123 vom 18.5.2018, S. 85), die durch 
die Durchführungsverordnung (EU) 2020/858 vom 18. Juni 2020 (ABl. L 195 vom 19.6.2020, S. 57) geän-
dert worden ist

13. Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 
das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 
vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 2024/1789, 
15.7.2024) geändert worden ist

14. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82; L 311 vom 
25.9.2020, S. 11; L 41 vom 22.2.2022, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 
2024 (ABl. L, 2024/1711, 26.6.2024) geändert worden ist

15. Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Markt-
überwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2025/40 vom 19. Dezember 2025 (ABl. L, 2025/40, 22.1.2025) geändert wor-
den ist
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16. Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 über die 
Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (ABl. L 177 vom 
5.6.2020, S.1; L 241 vom 27.7.2020, S. 46; L 147 vom 30.4.2021, S. 23; L 382 vom 28.10.2021, S. 52)

17. Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über 
einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale 
Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; L 310 vom 1.12.2022, S. 17), die zuletzt durch die Delegierte 
Verordnung vom 20. Oktober 2023 (ABl. L 2024/436, 2.2.2024) geändert worden ist

18. Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batte-
rien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG (ABl. L 191 vom 28.7.2023, S. 1; L, 2024/90243, 147.4.2024; L, 
2024/90256, 23.4.2024; L, 2025/90109, 5.2.2025), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1561 vom 
18. Juli 2025 (ABl. L, 2025/1561, 30.7.2025) geändert worden ist

19. Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 über 
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU (ABl. 
L 234 vom 22.9.2023, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/671 vom 2. April 2025 
(ABl. L, 2025/671, 18.6.2025) geändert worden ist

20. Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festle-
gung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 
sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intel-
ligenz) (ABl. L, 2024/1689, 12.7.2024)

21. Verordnung (EU) 2024/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Schaf-
fung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, zur Än-
derung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 2023/1542 und zur Aufhebung der Richt-
linie 2009/125/EG (ABl. L, 2024/1781, 28.6.2024; L, 2024/90493, 7.8.2024; L, 2025/90356, 28.4.2025)
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Dieses Gesetz hat zum Ziel, die nationale Umsetzung europäischer Regelungen zu Öko-
design und Energieverbrauchskennzeichnung zu modernisieren, um der Nichtkonformität 
von Ökodesign-Produkten bzw. der falschen Energieverbrauchskennzeichnung von Pro-
dukten im Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie rechtskonformen Wirt-
schaftsakteuren entgegen zu wirken. Die zwischenzeitlich neu in Kraft getretene und un-
mittelbare geltende EU-Marktüberwachungsverordnung sowie das ebenfalls neu hinzuge-
tretene nationale Marktüberwachungsgesetz werden dabei gewürdigt, um Doppelregulie-
rung und Rechtsunklarheiten zu vermeiden.

Ferner soll das Sanktionsregime zur Ahndung von Verstößen gegen die bestehenden eu-
ropäischen Rechtsverordnungen im Bereich Ökodesign und Energieverbrauchskennzeich-
nung, auch im Hinblick auf Verstöße gegen die Regelungen der Verordnung (EU) 
2024/1781 zur Offenlegung und dem Verbot der Vernichtung unverkaufter Verbraucherpro-
dukte, aktualisiert werden. Dieses Ansinnen steht im Einklang mit Ziel 12 (nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsmuster sicherstellen) der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
der Vereinten Nationen und steht im Kontext der gefährdeten rechtzeitigen Erreichung der 
Ziele der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 
2015 „Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“. Im 
Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele trägt der Entwurf 
gleichzeitig zur rechtzeitigen Umsetzung von Zielvorgabe 16.6 bei, „leistungsfähige, re-
chenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen“.

Der Sonderbericht 01-2020 des Europäischen Rechnungshofs, in dem die Effektivität von 
Ökodesign und EU-Energielabel bewertet wurde, bezifferte den Verlust von Energieeinspa-
rungen durch Nichtkonformität von Ökodesign-Produkten unter der Richtlinie 2009/125/EG 
und dem Energielabel unter der Verordnung (EU) 2017/1369 auf circa zehn Prozent. Davon 
betroffen sind sehr unterschiedliche Produktgruppen, so dass bereits bei geringen Verbes-
serungen der Marktüberwachungsaktivitäten von relativ hohen Energieeinsparungen aus-
gegangen werden kann.

Damit werden die Ziele 7 („Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moder-
ner Energie für alle sichern“), 13 („Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawan-
dels und seiner Auswirkungen ergreifen“), 16 („Friedliche und inklusive Gesellschaften“, 
hier die Zielvorgabe 16.6 „Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Insti-
tutionen auf allen Ebenen aufbauen“) und 17 („Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen“, hier die Zielvorgabe 
17.13 „Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz“) der insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) umfassen-
den Agenda 2030 der Vereinten Nationen verwirklicht. Der Gesetzentwurf dient der Errei-
chung der Zielvorgaben 16.6 und 12.1 der UN-Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung 
(UN-Agenda 2030), indem er den Rahmen für die Tätigkeit der Marktüberwachungsbehör-
den schafft und ihre Befugnisse regelt sowie die notwendigen Voraussetzungen eröffnet, 
die Einhaltung europäischer Anforderungen an die energieeffiziente, ressourcenschonende 
und umweltgerechte Gestaltung von Produkten zu überprüfen.

Der Entwurf des Artikels 6 dient der Umsetzung der Zielvorgaben 7.1, 13.2, 16.6 und 17.13 
UN-Agenda 2030. Die Verbesserung der Meldequalität ermöglicht eine genauere Marktbe-
obachtung, so dass Veränderungen zutreffend erkannt werden und die für die Zwecke der
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Mineralölkrisenvorsorge zu bevorratenden Mineralölmengen exakter berechnet werden 
können. Die Berichterstattung über den deutschen Mineralölmarkt ist ein wesentliches Ele-
ment zur Beurteilung seiner Resilienz und trägt so zur Erfüllung der Zielvorgabe 7 („Zugang 
zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern“) bei. Zu-
dem ist die Berichterstattung zur Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Bun-
desrepublik Deutschland im Bereich der Energie- und Klimaberichterstattung erforderlich. 
Da für die Marktbeobachtung und die Energie- und Klimaberichterstattung weitere Behör-
den zuständig sind, wurde der Erhebungszweck des Mineralöldatengesetzes und der Kreis 
der Behörden erweitert, an den ggfs. Einzeldaten weitergeleitet werden dürfen. Diese ge-
setzlichen Erweiterungen dienen den Zielvorgaben 13 („Umgehend Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen“), 16.6 („Leistungsfähige, 
rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“) und 
17.13 („Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz“).

Zu Artikel 1:

Das Ökodesign-Gesetz in Artikel 1 dieses Gesetzes setzt die Richtlinie 2009/125/EG in 
nationales Recht um und enthält Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 
2024/1781. Die europäischen Ökodesign-Anforderungen zielen darauf ab, den freien Ver-
kehr mit Produkten, die diesen Anforderungen entsprechen, zu gewährleisten und die Um-
weltauswirkungen dieser Produkte zu mindern.

Auf Ökodesign-Produkte entfällt ein großer Teil des Verbrauchs von natürlichen Ressour-
cen und Energie in der Europäischen Union. Sie haben auch eine Reihe weiterer wichtiger 
Umweltauswirkungen. Bei den meisten in der EU auf dem Markt befindlichen Produktarten 
sind bei ähnlicher Funktion und Leistung sehr unterschiedliche Umweltauswirkungen zu 
beobachten. Im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung sollte die kontinuierliche Minde-
rung der von diesen Produktarten insgesamt verursachten Umweltauswirkungen unterstützt 
werden, wenn das ohne übermäßige Kosten erreicht werden kann. Insbesondere soll durch 
Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz ein wesentlicher Beitrag zur Errei-
chung der Zielvorgaben für Treibhausgasemissionen in der EU geleistet werden. Energie-
und Ressourceneinsparungen sind darüber hinaus die kostengünstigste Art, die Versor-
gungssicherheit zu erhöhen und die Abhängigkeit von Einfuhren zu verringern.

Die einzelnen produktspezifischen Anforderungen an das Ökodesign von Produkten wer-
den mittels der in den Mitgliedstaaten unmittelbar geltenden EU-Verordnungen durch die 
Europäische Kommission verabschiedet. Die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, die in den 
EU-Verordnungen festgelegten Produktanforderungen im Rahmen der Marktüberwachung 
zu überprüfen und Verstöße zu sanktionieren (vgl. Artikel 20 von Richtlinie 2009/125/EG 
bzw. Artikel 74 der Verordnung (EU) 2024/1781). Nur eine stringente Marktüberwachung 
kann das Versprechen im Hinblick auf effiziente Produkte, das den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern durch die produktspezifischen Ökodesign-Rechtsverordnungen gegeben 
wird, erfüllen.

Dieses Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS), die der Umset-
zung der Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 25. September 
2015 „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen“ (UN-Agenda 2030) dient. Das Gesetz schafft die notwendigen Vorausset-
zungen, die Einhaltung europäischer Anforderungen an die energieeffiziente, ressourcen-
schonende und umweltgerechte Gestaltung von Produkten zu überprüfen. Damit folgt es 
dem Ziel 12 der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, welches 
in seiner Zielvorgabe 12.6 verlangt, dass Unternehmen dazu ermutigt werden, nachhaltige 
Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzu-
nehmen. Das Ökodesign-Gesetz hat keine negativen Auswirkungen auf die Nachhaltig-
keitsziele der UN-Agenda 2030.
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Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist. Der Entwurf folgt damit 
den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konse-
quent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen“ anzuwenden, „(2.) Global Verant-
wortung“ wahrzunehmen, „(3.) Natürliche Lebensgrundlagen“ zu erhalten, „(4.) Nachhalti-
ges Wirtschaften“ zu stärken, „(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft“ 
zu wahren und zu verbessern, „(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer 
nachhaltigen Entwicklung“ zu nutzen.

Zu Artikel 2:

Das in Artikel 2 dieses Gesetzes geänderte Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz ent-
hält u. a. Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1369. Die vorgesehenen 
Änderungen setzen notwendige redaktionelle Aktualisierungen um, die sich vor allem aus 
Änderungen im EU-Recht ergeben und deren Implementierung wichtig für einen wirksamen 
Vollzug durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden ist.

Dabei wird der Rechtstext hinsichtlich zwischenzeitlich neu in Kraft getretener nationaler 
und EU-Rechtsakte überarbeitet, um Doppelregulierung zu vermeiden.

Zudem wird der Gesetzestext modernisiert, indem die Definitionen im § 2 aktualisiert und 
Redundanzen entfernt sowie die Behördenbezeichnungen angepasst werden.

Das Änderungsgesetz entspricht den Anforderungen der Bundesregierung an eine nach-
haltige Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Es befördert 
durch die Absicherung der Vollziehbarkeit europäischer Rechtsvorschriften hinsichtlich der 
Kennzeichnung von energieverbrauchsrelevanten Produkten informierte Verbraucherent-
scheidungen in Sinne der Energie- und Ressourceneffizienz und fördert damit das SDG 12 
der UN-Agenda 2030, welches in seiner Zielvorgabe 12.8 verlangt, dass bis 2030 sicher-
gestellt wird, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusst-
sein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen.

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Entwurf 
gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von SDG 16, welches in seiner Zielvorgabe 16.6 
verlangt, leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen 
Ebenen aufzubauen. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er den 
Rahmen für die Tätigkeit der Marktüberwachungsbehörden schafft und ihre Befugnisse re-
gelt.

Damit berücksichtigt der Entwurf die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhal-
tige Entwicklung und deren integrierenden Charakter, der für die Erfüllung von Ziel und 
Zweck der UN-Agenda 2030 von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwick-
lung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen“ an-zu-
wenden, „(2.) Global Verantwortung“ wahrzunehmen, „(3.) Natürliche Lebensgrundlagen“ 
zu erhalten, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften“ zu stärken, „(5.) Sozialen Zusammenhalt in 
einer offenen Gesellschaft“ zu wahren und zu verbessern, „(6.) Bildung, Wissenschaft und 
Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung“ zu nutzen.

Zu Artikel 6:

Der Gesetzentwurf dient der Änderung des Mineralöldatengesetzes vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2353).

Im Hinblick auf die seit der Änderung des Mineralöldatengesetzes durch Gesetz zur Ände-
rung von Vorschriften zur Bevorratung von Erdöl, zur Erhebung von Mineralöldaten und zur
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Umstellung auf hochkalorisches Erdgas vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I 2874) erlassenen 
Rechtsvorschriften, insbesondere der Verordnung (EU) 2018/1999 (Governance Verord-
nung) vom 11. Dezember 2018 und des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Dezember 
2019, sowie wegen der seither gemachten Erfahrungen bei der Erhebung von Mineralölda-
ten und bei der Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe gemäß § 47k des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sollen verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. 
Für die Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe wurde durch Gesetz zur Einrichtung einer 
Marktransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas vom 5. Dezember 2012 eine 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt eingerichtet. Mit den Ände-
rungen werden vorrangig zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle Verwaltungsdaten erforderlichenfalls auch an das Umweltbundesamt, 
den Expertenrat für Klimafragen, an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und an Stel-
len übermitteln dürfen, die von den in § 5 des Mineralöldatengesetzes genannten Bundes-
ministerien oder dem Umweltbundesamt mit der Durchführung von Berechnungen zur Si-
cherstellung der in § 1 Mineralöldatengesetz genannten Zwecke beauftragt worden sind. 
Zum anderen soll die Qualität der vom BAFA erhobenen Meldungen durch eine Verände-
rung des Kreises der Meldepflichtigen verbessert werden. Eine Ausweitung der Datenerhe-
bung ist damit nicht verbunden. Außerdem sieht der Gesetzentwurf Klarstellungen und re-
daktionelle Änderungen beim Meldeverfahren vor. Die Übermittlung von Daten an das Um-
weltbundesamt und den Expertenrat für Klimafragen ist für die Klimaschutzberichterstat-
tung notwendig. Darüber hinaus besteht die Praxis, dass das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) mit der Durchführung 
von Berechnungen beauftragt, für die unter anderem amtliche Mineralöldaten herangezo-
gen werden.

Die Änderungen setzen die Ziele 7 („Nachhaltige und moderne Energie für alle, hier speziell 
der Zugang zu bezahlbarer Energie“), 13 („Maßnahmen zum Klimaschutz“) und 16 („Fried-
liche und inklusive Gesellschaften“, hier die Zielvorgabe 16.6 „Leistungsfähige, rechen-
schaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen“) und 17 („Um-
setzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem 
Leben erfüllen“, hier die Zielvorgabe 17.13 „Die globale makroökonomische Stabilität ver-
bessern, namentlich durch Politikkoordinierung und Politikkohärenz“) der insgesamt 17 
Nachhaltigkeitsziele (SDGs) umfassenden Agenda 2030 der Vereinten Nationen um.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Marktüberwachung bei den Ländern.

Hierfür setzt das Ökodesign-Gesetz aus Artikel 1 für den Bereich des Ökodesigns den 
Rahmen und verschafft den Marktüberwachungsbehörden die für Ihre Tätigkeit erforderli-
chen Befugnisse. Das Ökodesign-Gesetz tritt dabei an die Stelle des bisherigen Energie-
verbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258), in der zu-
letzt gültigen Fassung.

Basierend auf den Berichten der Marktüberwachungsbehörden der Länder zu notwendigen 
Anpassungen der bisherigen rechtlichen Regelungen und Hinweisen aus der Zivilgesell-
schaft, unter Einbeziehung der sich kontinuierlich ändernden europäischen Rechtslage so-
wie unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit, ergeben sich folgende rechtliche Neuerungen:

 rechtliche Klarstellungen hinsichtlich der Rangfolge und Beziehung der Wirtschafts-
akteure untereinander (§ 2 Absatz 4, § 7 Absatz 4)

 Einführung notwendiger zusätzlicher Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (§ 3)

 Ergänzungen der Aufgaben der Beauftragten Stelle (§ 4)
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 Einführung eines weiteren Tatbestands hinsichtlich der vermehrt geltenden Res-
sourceneffizienz-Anforderungen, um auch hier eine effektive Marktüberwachung zu 
ermöglichen (§ 10)

 rechtliche Klarstellungen zu den Kennzeichnungs- und Informationspflichten der 
Hersteller, etc. (§ 11)

 rechtliche Klarstellung hinsichtlich der Mitwirkung und Zusammenarbeit der Wirt-
schaftsakteure mit der Marktüberwachung, insb. im Hinblick auf die Nutzung von 
Software oder KI durch die Marktüberwachungsbehörden (§ 13 Absatz 2)

 rechtliche Klarstellungen hinsichtlich fachlich kompetenter Reparateure (§ 15)

 Umsetzung der Anforderungen an die Vorbeugung der Umgehung und Leistungs-
verschlechterung (§ 17)

 Anpassung der Bußgeld-Regelungen (§§ 18 und 19) und Sanktionsmöglichkeiten 
(§ 20)

Das Ökodesign-Gesetz ist unbefristet, da auch die Wirksamkeit der in nationales Recht 
umzusetzenden Richtlinie 2009/125/EG sowie die unmittelbar geltende Verordnung (EU) 
2024/1781 nicht befristet sind.

Das in Artikel 2 dieses Gesetzes geänderte Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz ent-
hält u. a. Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1369. Die vorgesehenen 
Änderungen setzen notwendige redaktionelle Aktualisierungen um, die sich vor allem aus 
Änderungen im EU-Recht ergeben und deren Implementierung wichtig für einen wirksamen 
Vollzug durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden sind.

Dabei wird der Rechtstext hinsichtlich zwischenzeitlich neu in Kraft getretener nationaler 
und EU-Rechtsakte überarbeitet, um Doppelregulierung zu vermeiden.

Außerdem wird der Gesetzestext modernisiert, indem die Definitionen im § 2 aktualisiert 
und Redundanzen entfernt sowie die Behördenbezeichnungen angepasst werden.

Mit dem Entwurf zu Artikel 6 wird der Kreis der Empfänger erweitert, an den das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ggfs. Einzeldaten übermitteln darf. Insbesondere 
dürfen künftig Einzeldaten an das Umweltbundesamt und den Expertenrat für Klimafragen 
für die verpflichtende Treibhausgasbilanzierung, wofür ggfs. formal anonymisierte Einzel-
daten benötigt werden, sowie an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe weitergeleitet 
werden. Diese soll Einzeldaten, soweit sie zur Erfüllung ihres Beobachtungsauftrags benö-
tigt werden, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anfordern dürfen. Damit 
wird dem „once only“-Prinzip Rechnung getragen, nach dem Doppelerhebungen durch Be-
hörden vermieden und Behörden und Unternehmen von Bürokratie entlastet werden sollen. 
Außerdem wird der Kreis der Meldepflichtigen an den Kreis der Mitglieder des Erdölbevor-
ratungsverbandes weitgehend angeglichen. Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf Klar-
stellungen und redaktionelle Änderungen beim Meldeverfahren vor.

III. Exekutiver Fußabdruck

Zu den Artikeln 1, 3-5:

Die Ausführungen von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern sowie beauftrag-
ten Dritten im Rahmen der Verbändeanhörung hat zu keinen Änderungen am Gesetzesent-
wurf geführt.

Zu Artikel 2:
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Bezüglich der Anpassung des § 3 Absatz 4 zum Energiekostenvergleich an Tankstellen ha-
ben im Rahmen der Verbändeanhörung die Verbände „Mittelständische Energiewirtschaft 
Deutschland e.V. (MEW)“, „Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x)“, „Bundes-
verband Freier Tankstellen und unabhängiger deutscher Mineralölhändler e.V. (bft)“ sowie 
„Bundesverband EnergieMittelstand (uniti)“ darauf hingewiesen, dass aufgrund der geän-
derten Begriffsdefinition (von Mehrproduktzapfsäule zu Zapfstelle) der Schwellenwert für 
den verpflichtenden Energiekostenvergleich von sechs auf zwölf erhöht werden müsste, 
sofern der Gesetzgeber den Kreis der verpflichteten Tankstellen nicht erweitern wolle. Dies 
würde man im Übrigen hinsichtlich eines proklamierten zusätzlichen Bürokratieaufwandes, 
insbesondere für mittelständische Betreiber von kleineren Tankstellen, ablehnen.

Da der Gesetzgeber an dieser Stelle keine Ausweitung der Regelung bzw. bürokratischer 
Belastungen beabsichtigt, wurde dem Hinweis und dem Wunsch zur Verdopplung des 
Schwellenwertes gefolgt. Demnach entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft.

Zu Artikel 6:

Die konsultierten Verbände der Mineralölwirtschaft haben zu den geplanten Änderungen 
des Kreises der Meldepflichtigen in Artikel 6 Nummer 1 § 2 empfohlen, den neu hinzukom-
menden Meldern eine großzügige Übergangsfrist zur Anpassung ihrer Systeme zu gewäh-
ren. Aus diesem Grund wurde in Artikel 8 Absatz 4 vorgesehen, dass Artikel 6 Nummer 1 
§ 2 Absatz 1 bis 4 erst zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt. Außerdem haben sich die Verbände 
gegen die Weitergabe von Einzeldaten an das Umweltbundesamt, an den Expertenrat für 
Klimafragen, an das Bundeskartellamt, an die Marktransparenzstelle für Kraftstoffe und an 
von Bundesministerien und dem Umweltbundesamt beauftragte Dritte ausgesprochen. Zur 
Ausräumung ihrer Bedenken wurden in Artikel 6 Nummer 3 § 5 Absatz 2 Anpassungen bei 
der Zweckbestimmung vorgenommen und in Bezug auf die beauftragten Dritten ergänzt, 
dass diese ihren Auftraggebern die vertrauliche Behandlung der Daten zusichern müssen. 
Außerdem wurde die notwendige Erweiterung des Kreises, an den Einzeldaten weiterge-
geben werden dürfen, in der Begründung zu Artikel 6 Nummer 1 § 1 und Nummer 3 § 5 
Absatz 2 näher erläutert.

IV. Alternativen

Alternative Initiativen der Länder oder aus der Mitte des Deutschen Bundestages sind nicht 
bekannt. Ein Verzicht auf rechtliche Regelungen würde nicht die vergleichbare Wirkung 
entfalten. Bei Nicht-Umsetzung der europäischen Regelungen zum Ökodesign (insb. Arti-
kel 1 und 3) und zur Energieverbrauchskennzeichnung (Artikel 2) von Produkten droht der 
Bundesrepublik ein Vertragsverletzungsverfahren.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für Artikel 1 und 2 dieses Gesetz ergibt sich 
aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 und 24 des Grundgesetzes (GG) (konkurrierende Ge-
setzgebungszuständigkeit für das Recht der Wirtschaft). Zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit (Artikel 72 Absatz 2 GG) muss die Durchführung der Marktüberwachung im 
Bundesgebiet übereinstimmend geregelt werden. Ferner müssen zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit die Anforderungen, unter denen Ökodesign-Produkte in Verkehr gebracht 
oder in Betrieb genommen werden dürfen (Artikel 1), im Bundesgebiet übereinstimmend 
geregelt werden. Ein Untätigbleiben einzelner Länder würde die Gefahr begründen, dass 
nicht konforme Produkte auf den Binnenmarkt gelangen. Damit würden die Ziele des Ge-
setzes unterminiert und es würden erhebliche Wettbewerbsnachteile für diejenigen Unter-
nehmen entstehen, die mit den Ökodesign-Anforderungen konforme Produkte anbieten. 
Eine vergleichbare Gefahrenlage könnte sich aus voneinander abweichenden
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Landesvorschriften mit unterschiedlichen Vollzugsbefugnissen und Verfahren bei der 
Marktüberwachung ergeben.

Zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit (Artikel 72 Absatz 2 GG) müssen auch die 
Anforderungen, unter denen Produkte mit einer Energieverbrauchskennzeichnung verse-
hen und angeboten werden sowie die Durchführung der Marktüberwachung im Bereich der 
Energieverbrauchskennzeichnung (Artikel 2) im Bundesgebiet übereinstimmend geregelt 
werden.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in Bezug auf die Markttransparenzstelle (Artikel 3 Nummer 1) 
ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nr. 11 (Recht der Wirtschaft) i.V.m. Artikel 72 Absatz 2 
GG sowie Artikel 74 Absatz 1 Nr. 16 GG (Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher 
Machtstellung).

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Mineralöldatengesetz (Artikel 6) ergibt 
sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG (Recht der Energiewirtschaft). Eine bundes-
gesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Wirtschafts- und Rechtseinheit im Bundesgebiet 
im gesamtstaatlichen Interesse im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 des Grundgesetzes er-
forderlich. Die bundeseinheitliche Erhebung und Aufbereitung von Mineralöldaten ist erfor-
derlich, um bestehende europarechtliche und internationale Berichtspflichten gegenüber 
der Europäischen Kommission, der Internationalen Energieagentur und dem Sekretariat 
der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen sowie energiepolitische Aufgaben, ins-
besondere zur Versorgungssicherheit, erfüllen zu können.

Bei Artikel 3 Nummer 2 und den Artikeln 4, 5 und 7 handelt es sich um Folgeänderungen, 
die sich aus Artikel 1 bzw. Artikel 2 ergeben.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Das Ökodesign-Gesetz nach Artikel 1 setzt die Richtlinie 2009/125/EG in nationales Recht 
um und enthält Vorgaben zur Durchführung der Verordnung (EU) 2024/1781. Nach Arti-
kel 20 der Richtlinie 2009/125/EG und Artikel 74 der Verordnung (EU) 2024/1781 sind die 
Mitgliedstaaten zur Schaffung eines Sanktionsregimes verpflichtet. Das Ökodesign-Gesetz 
ist daher erforderlich, um eine effektive Marktüberwachung im Bereich des Ökodesign zu 
gewährleisten. Die Umsetzung wird vom EU-Recht gefordert (s.o.). Entgegenstehendes 
Völkerrecht ist nicht bekannt.

Die Energieverbrauchskennzeichnung ist durch die Produktverordnungen, die in Ergän-
zung zur Verordnung (EU) 2017/1369 erlassen werden, geregelt. Zwar gelten diese Ver-
ordnungen unmittelbar und sind in allen ihren Teilen verbindlich, jedoch fällt die Marktüber-
wachung in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Um Bußgeldtatbestände zu schaffen, ist 
eine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen notwendig, die durch das EnVKG 
nach Artikel 2 gegeben ist.

Die Änderungen des Mineralöldatengesetzes nach Artikel 6 sind ebenfalls mit dem Recht 
der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen vereinbar. Sie bezwecken unter 
anderem eine verbesserte Berichterstattung gegenüber der Europäischen Union und der 
Internationalen Energieagentur.

VII. Gesetzesfolgen

Artikel 1 dieses Gesetz hat zum Ziel, die nationale Umsetzung von Ökodesign-Anforderun-
gen zu modernisieren. Das Gesetz wird daher die bisherigen gesetzlichen Regelungen im 
Bereich Ökodesign überarbeiten und neu aufsetzen.
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Durch die konkretisierenden Regelungen und rechtlichen Klarstellungen des Ökodesign-
Gesetzes in Artikel 1 entstehen betroffenen Wirtschaftsakteuren und den Verwaltungen 
von Bund und Ländern keine über die zugrundliegende Richtlinie 2009/125/EG bzw. die 
Verordnung (EU) 2024/1781 und ihre produktspezifischen Rechtsverordnungen sowie das 
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258), in 
der zuletzt geltenden Fassung, hinausgehenden Kosten.

Die mit Artikel 2 durchzuführende Anpassung des Energieverbrauchskennzeichnungsge-
setzes an bestehendes EU-Recht hinsichtlich neuer oder aktualisierter Begriffsbestimmun-
gen ermöglichen den Marktüberwachungsbehörden auf Länderebene einen besseren Voll-
zug des geltenden EU-Rechts zur Energieverbrauchskennzeichnung.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Viele der eingeführten Neuerungen in Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes basieren auf not-
wendigen Anpassungen an geänderte EU-Vorschriften sowie Änderungswünschen der 
Länder und der Zivilgesellschaft. Insbesondere durch verschiedene rechtliche Klarstellun-
gen soll bestehenden Rechtsunsicherheiten entgegengewirkt und aufwändige (gerichtliche) 
Klärungsverfahren vermieden werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf wirkt sich insgesamt positiv auf die Erreichung der Zielvorgaben 7, 13, 
16 und 12 der UN-Agenda 2030 aus. Der Entwurf trägt insbesondere zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele 12 und 16 der UN-Agenda 2030 bei, nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster sicherzustellen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transpa-
rente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch dieses Gesetz entstehen weder auf Bundes- noch auf Landesebene zusätzliche 
Haushaltsausgaben. Bußgelder, die bei Verstößen gegen Ökodesign-Anforderungen oder 
Verstößen gegen die Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung verhängt 
werden können, fließen in die jeweilige Landeskasse. Darüber hinaus können wirtschaftli-
che Vorteile, die aus Zuwiderhandlungen erlangt werden, nach allgemeinen Regeln abge-
schöpft werden (§ 17 Absatz 4, §§ 29a und 30 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert 
worden ist.

4. Erfüllungsaufwand

Durch dieses Gesetz entsteht für Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung kein Erfül-
lungsaufwand. Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt weniger als 100 000 Euro. 
Weitere zusätzliche Kosten für die Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unterneh-
men, entstehen nicht. Ebenso entsteht kein zusätzlicher Vollzugsaufwand für die Verwal-
tung.

Zu Artikel 1:

Zwar wurde in § 4 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Ökodesign-Gesetzes erstmals die kon-
krete Aufgabe der Beratung und Unterstützung der politischen Entscheidungsträger durch 
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung aufgenommen, diese Aufgabe ist 
aber inhaltlich nicht neu. Sie wurde für den Bereich des Ökodesigns bislang lediglich nicht 
kodifiziert (vgl. hingegen §14 Absatz 4 des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes). 
Die benannten Nummern 1 und 2 von § 4 Absatz 2 des Ökodesign-Gesetzes konkretisieren 
zukünftig den § 2 Absatz 4 des Erlasses über die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung vom 31. Januar 2022 (veröffentlicht am Mittwoch, 9. Februar 2022; BAnz AT
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09.02.2022 B1). Ferner konkretisiert § 4 Absatz 2 Nummer 5 (Information der interessierten 
Öffentlichkeit) des Ökodesign-Gesetzes den § 2 Absatz 4 des Erlasses über die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung vom 31. Januar 2022 (veröffentlicht am Mittwoch, 
9. Februar 2022; BAnz AT 09.02.2022 B1). Dadurch entsteht durch sie kein zusätzlicher 
oder neuer Erfüllungsaufwand.

Mit § 10 wurden erstmals Regelungen getroffen, um die unmittelbar aus EU-Recht erwach-
senden Ressourceneffizienz-Anforderungen umzusetzen. Art und Umfang der jeweils für 
ein Ökodesign-Produkt geltenden Ressourceneffizienz-Anforderungen ergeben sich dabei 
unmittelbar aus dem für das jeweilige Produkt geltenden und in § 2 Absatz 1 Nummer 4 
Buchstabe a genannten Rechtsakt. Im Weiteren wird hierzu auf die Verordnung (EU) 
2019/1784, die Verordnung (EU) 2019/2019, die Verordnung (EU) 2019/2021, die Verord-
nung (EU) 2019/2022, die Verordnung (EU) 2019/2023, die Verordnung (EU) 2019/2024, 
die Verordnung (EU) 2023/1670, die Verordnung (EU) 2023/2533, die Verordnung (EU) 
2024/1103 beziehungsweise die Verordnung (EU) 2024/1834 verwiesen. Der § 10 schafft 
dabei keine über das unmittelbare EU-Recht hinausgehenden Anforderungen. Vielmehr 
wird mit dieser Vorschrift sichergestellt, dass Verstöße gegen Ressourceneffizienz-Anfor-
derungen von den Marktüberwachungsbehörden geahndet werden können (s. a. Begrün-
dung zu § 10).

Die Regelungen des § 15 sollen die Umsetzung der europäischen Regelungen hinsichtlich 
der fachlich kompetenten Reparateure konkretisieren (unter Ausschöpfung der EU-rechtli-
chen Möglichkeiten) und so zu einer Vereinfachung führen. Dabei ergeben sich zwei Fall-
konstellationen für die der Erfüllungsaufwand zu berechnen ist:

a.) Prüfpflicht der Hersteller (s. § 15 Abs. 1 ÖkodesignG; Informationspflicht)

Hersteller sind verpflichtet, die (digital) eingereichten Nachweise der fachlich kompetenten 
Reparateure zu prüfen, insbesondere in Bezug auf deren Fachkunde und Versicherungs-
schutz. Diese Prüfung muss gewährleistet werden, um den Zugang zu Ersatzteilen und 
Reparaturinformationen sicherzustellen.

Es wird angenommen, dass sich etwa 15 % der bestehenden Reparateure noch bei den 
Herstellern als fachlich kompetente Reparateure registrieren müssen. Laut dem statisti-
schen Unternehmensregister (URS) sind für das Jahr 2023 insgesamt 11.300 Reparateure 
im Wirtschaftszweig 95 (Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern) 
verzeichnet. Daraus ergibt sich eine Zahl von ca. 1.700 betroffenen Reparateuren für das 
Jahr 2023. Es wird angenommen, dass sich jeder Reparateur bei etwa 10 Herstellern re-
gistriert und diese Angaben von den Herstellern überprüft werden müssen.

Einmalige Fallzahl:

0,15 × 11.300 × 10 = rund 17.000

Laut Leitfaden des Statistischen Bundesamtes beträgt der Zeitaufwand für das Prüfen von 
Dokumenten bei einfacher Schwierigkeit rund eine Minute. Aufgrund des geringen Zeitauf-
wands wird die Änderung des einmaligen Erfüllungsaufwands für diese Vorgabe als gering-
fügig eingestuft und somit als Bagatelle betrachtet.

Für den jährlichen Erfüllungsaufwand sind laut dem statistischen Unternehmensregister für 
die Jahre 2021 bis 2023 durchschnittlich rund 900 neugegründete Reparateure im Wirt-
schaftszweig 95 (Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern) ver-
zeichnet. Wie zuvor wird angenommen, dass sich jeder Reparateur bei 10 Herstellern re-
gistriert und alle erforderlichen Angaben hinterlegt, die von den Herstellern entsprechend

- 41 - Drucksache 45/26



geprüft werden müssen. Somit ergibt sich für den jährlichen Erfüllungsaufwand eine Fall-
zahl von ca. 9.000.

Jährliche Fallzahl:

900 × 10 = 9.000

Laut Leitfaden des Statistischen Bundesamtes beträgt der Zeitaufwand für das Prüfen von 
Dokumenten bei einfacher Schwierigkeit rund eine Minute. Aufgrund des geringen Zeitauf-
wands wird auch der jährliche Erfüllungsaufwand für diese Vorgabe als geringfügig einge-
stuft und somit als Bagatelle betrachtet.

b) Registrationspflicht der Handwerker, zulassungsfreier Handwerksbetriebe, sons-
tige handwerksähnliche Gewerbebetriebe und nicht-gewerbliche Reparaturinitiativen

Mit der gesetzlichen Änderung wird für bereits bestehende Handwerksbetriebe die Nach-
weispflicht der fachlichen Eignung im Vergleich zum bestehenden EU-Recht vereinfacht. 
Der Mittelwert der in den letzten 3 Jahren neugegründeten Reparateure beträgt 900 
(Quelle: URS). Zur Berechnung des sich reduzierenden Erfüllungsaufwandes wird ange-
nommen, dass sich jeder Reparateur bei 10 Herstellern registriert und dass ca. 40% der 
sich Registrierenden Handwerksbetriebe sind. Daraus ergibt sich eine Fallzahl von 3 600 
Registrierungen durch Handwerksbetriebe. Für diese 3 600 Registrierungen durch Hand-
werksbetriebe reduziert sich der zeitliche Aufwand, da die Handwerksbetriebe fortan nur 
noch die Handwerkskarte bei den Herstellern hinterlegen müssen. Aufgrund der insgesamt 
niedrigen Fallzahl sowie der relativ niedrigen zu erwartenden Änderung des zeitlichen Auf-
wands fällt die Reduktion des Erfüllungsaufwands nur geringfügig aus.

Gleiches gilt auch für die sonstigen Reparateure. Diese haben mit der gesetzlichen Ände-
rung erstmals die Möglichkeit, von den Herstellern, gegen Vorlage entsprechender Nach-
weise hinsichtlich der fachlichen Eignung, Informationen und Komponenten für die Repara-
tur elektronischer Geräte zu erhalten. Der Mittelwert der in den letzten 3 Jahren neugegrün-
deten Reparateure beträgt 900 (Quelle: URS). Zur Berechnung des sich reduzierenden Er-
füllungsaufwandes wird angenommen, dass sich jeder Reparateur bei 10 Herstellern regis-
triert und dass ca. 60% der sich Registrierenden sonst. Handwerksbetriebe sind. Daraus 
ergibt sich eine Fallzahl von 5 400 Registrierungen durch sonst. Handwerksbetriebe. Für 
das Heraussuchen, Aufbereiten und Hochladen der benötigten Dokumente/Nachweise in 
den jeweiligen Registrationssystemen der Hersteller fällt für die sonstigen Reparateure ein 
geringer zeitlicher Aufwand an. Aufgrund der ebenfalls geringen Fallzahl entsteht auch hier 
eine Änderung des Erfüllungsaufwands im geringfügigen Bereich.

Zu Artikel 2:

Für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Verwaltung entsteht kein Erfül-
lungsaufwand. Weitere zusätzliche Kosten für die Wirtschaft, einschließlich mittelständi-
scher Unternehmen, entstehen nicht. Ebenso entsteht kein zusätzlicher Vollzugsaufwand 
für die Verwaltung.

In § 14 Absatz 4 konkretisiert ein neuer Satz 2 (Information der interessierten Öffentlichkeit) 
das Aufgabenspektrum der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hinsichtlich 
des § 2 Absatz 4 des Erlasses über die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
vom 31. Januar 2022 (veröffentlicht am Mittwoch, 9. Februar 2022; BAnz AT 09.02.2022 
B1). Durch die Konkretisierung bestehender Aufgaben entsteht kein zusätzlicher oder neuer 
Erfüllungsaufwand.

Zu Artikel 6:
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Neue Aufgaben für die Verwaltung, die mit zusätzlichem Erfüllungsaufwand für die Verwal-
tung verbunden sind, sind nicht vorgesehen. Zwar wird bestimmt, dass das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Entgegennahme und Verarbeitung von Mitteilungen 
der Unternehmen nach Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2964/95 des Rates vom 20. De-
zember 1995 zur Schaffung eines Registrierungssystems für Rohöleinfuhren und -lieferun-
gen („Rohölpreisregister“) zuständig ist. Der Erfüllungsaufwand für die Wahrnehmung die-
ser Aufgabe stellt aber sogenannte „Sowieso-Kosten“ dar. Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle nimmt die Aufgabe bereits seit dem Erlass der Verordnung wahr, so 
dass keine zusätzlichen Maßnahmen bzw. Aufwendungen veranlasst werden müssen. Die 
Änderungen des Meldeverfahrens haben ebenfalls keine Auswirkungen auf den Erfüllungs-
aufwand des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Durch die weitgehende An-
gleichung des Kreises der Meldepflichtigen an die Mitglieder des Erdölbevorratungsverban-
des ergeben sich Entlastungen bei den Prüfungen der eingehenden Meldungen, die durch 
den Mehraufwand bei der Betreuung der ausländischen Meldepflichtigen wieder ausgegli-
chen werden.

Die Übermittlung von aufbereiteten Daten an das Umweltbundesamt, den Expertenrat für 
Klimafragen und die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe führt ebenfalls zu keinem zusätz-
lichen Erfüllungsaufwand. Die zu übermittelnden Datenformate liegen überwiegend vor, da 
sie bereits zur Information des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie genutzt wer-
den. Die Regelungen des Artikel 6 haben auch bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe 
des Bundeskartellamts keinen zusätzlichen Erfüllungsaufwand zur Folge. Eine Datenwei-
tergabe an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe führt bei dieser zu nicht-quantifizierba-
ren Effizienzgewinnen und dient damit dem Bürokratieabbau. Soweit die Markttransparenz-
stelle für Kraftstoffe die beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vorliegenden 
Daten für ihre Aufgabenerfüllung anfordern kann, erübrigt sich der Erlass von Auskunftsbe-
schlüssen für die – erneute – Erhebung der Daten. Hieraus ergibt sich eine jährliche Auf-
wandsvermeidung in Höhe von insgesamt 376 Auskunftsbeschlüssen ausgehend von einer 
quartalsweisen Datenerhebung bei 94 Mineralölunternehmen, die von dieser Regelung be-
troffen wären. Der Effizienzgewinn wird auf unter 100 000 Euro geschätzt, da dieser nur ein 
Bruchteil des geschätzten Personalaufwands für den zugrundeliegenden Beobachtungs-
auftrag in Höhe von 350 000 Euro ausmacht (vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-So-
fortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbelieferung, BT-Drs. 20/1599 
vom 02.05.2022 S. 90). Denn der Aufwand der Datenerhebung bleibt teilweise und der der 
Datenauswertung vollständig bestehen.

Ein geringfügiger Aufwand entsteht künftig für hauptsächlich in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässige und ausschließlich dort handelnde Unternehmen, die Ablieferungen 
an die nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Mineralöldatengesetzes gesondert auszu-
weisenden Abnehmergruppen durchführen. Schätzungsweise handelt es sich um 40 in der 
Mineralölwirtschaft tätige Unternehmen, die Verkäufe an die Betreiber von Hochseebun-
kern, Unternehmen im Bereich der Binnenschifffahrt, der Luftfahrt, der chemischen Indust-
rie und an die deutschen und ausländischen Streitkräfte tätigen, aber nicht nach § 2 Ab-
satz 1 des Mineralöldatengesetzes meldepflichtig sind, weil sie weder Mineralölprodukte 
herstellen noch diese international handeln. Da sie Meldungen nur zu den Tatbeständen 
des § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 4, 8 Buchstabe a des Mineralöldatengesetzes abgeben 
müssen, entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand zum Etablieren des Meldeprozesses 
und ein monatlicher Erfüllungsaufwand zum Erstellen und Übermitteln der Meldung, bei der 
es sich auch um eine Nullmeldung handeln kann. Insgesamt dürfte der Erfüllungsaufwand 
für diese Unternehmen weniger als 100 000 Euro betragen. Soweit hingegen durch Artikel 6 
der Kreis der Meldepflichtigen an den Kreis der Mitglieder des Erdölbevorratungsverbandes 
angeglichen wird, entsteht für die Wirtschaft kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand, da die 
Meldepflicht auf andere Unternehmen verlagert wird. Somit gleichen sich die Entlastungen 
bei bisher meldepflichtigen Unternehmen mit den Belastungen erstmals meldepflichtiger 
Unternehmen aus. Bisher ist nach § 2 Absatz 4 Satz 1 Mineralöldatengesetz bei dem Im-
port von Erdöl oder Erdölerzeugnissen durch einen Ausländer, der den Import ohne
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zugrundeliegenden Einfuhrvertrag vollzieht (vgl. § 2 Absatz 3 Satz 1 Mineralöldatengesetz), 
der im Inland ansässige – spätere – Käufer meldepflichtig. Bei einem sukzessiven Abver-
kauf entsteht die Meldepflicht beim jeweiligen Käufer für die erworbene Menge an Erdöl 
oder Erdölerzeugnissen. Für den Fall, dass der Erwerber ebenfalls Ausländer ist, ist der 
letzte inländische Lagerhalter meldepflichtig, der das Erdöl oder die Erdölerzeugnisse in 
sein Lager aufgenommen hat (§ 2 Absatz 4 Satz 2 Mineralöldatengesetz). Nunmehr tritt die 
Meldepflicht bei den ausländischen Unternehmen ein, die in anderen EU-Mitgliedstaaten, 
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland oder im Königreich Norwegen ansässig sind und Erdöl oder Erdölerzeugnisse in 
die Bundesrepublik Deutschland importieren, ohne darüber einen Liefervertrag abgeschlos-
sen zu haben. Für den Fall, dass die ausländischen Importeure in einem Drittland ansässig 
sind und keinen Liefervertrag abgeschlossen haben, soll künftig der erste bestimmungsge-
mäße Empfänger meldepflichtig sein, der das Erdöl oder die Erdölerzeugnisse im Inland 
einlagert.

5. Weitere Kosten

Durch Artikel 1 dieses Gesetzes entstehen keine weiteren Kosten, insbesondere weder 
sonstige Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für soziale Sicherungssysteme. Auswirkun-
gen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten. Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Kommission orientie-
ren sich am Grundsatz der niedrigsten Lebenszykluskosten, d. h. durch Produktanforderun-
gen verursachte höhere Anschaffungskosten müssen sich über den Produktlebenszyklus 
durch Energieeinsparungen ausgleichen. In den meisten Fällen führt dies zu Kostenerspar-
nissen.

Durch Artikel 2 dieses Gesetzes werden keine direkten oder indirekten Kosten für die Wirt-
schaft erwartet.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Dieses Gesetz hat keine gleichstellungspolitischen oder demografischen Auswirkungen. 
Auswirkungen auf die Wahrung und Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse sind 
ebenfalls nicht zu erwarten.

Verbraucherinnen und Verbrauchen werden mittelbar von diesem Gesetz profitieren, da der 
Anteil konformer Ökodesign-Produkte bzw. Produkte mit konformer Energieverbrauchs-
kennzeichnung steigen wird und sie somit Energie und Ressourcen einsparen können.

Entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 30.08.2023 wurde das Regelungsvorhaben ei-
nem Digitalisierungscheck unterzogen. Hinsichtlich der Abwicklung der Verwaltungsverfah-
ren wird, soweit durch den Bundesgesetzgeber regelbar, auf eine möglichst elektronische 
Umsetzung abgezielt (siehe u.a. Artikel 1: § 5 Absatz 5; Artikel 2: § 11 Absatz 2, § 12 Ab-
satz 5). Viele der zugrundeliegenden Prozesse unterliegen jedoch insb. landesverwaltungs-
rechtlichen Bestimmungen (siehe u.a. Artikel 1: § 7 Absatz 5) oder ergeben sich unmittelbar 
aus EU-Recht (siehe Artikel 1: § 15 Absatz 1).

VIII. Befristung; Evaluierung

Für das vorgelegte Ökodesign-Gesetz aus Artikel 1 ist keine Befristung vorgesehen, da 
auch die zugrundeliegenden europäischen Rechtsakte unbefristet gültig sind. Gemäß Arti-
kel 75 der Verordnung (EU) 2024/1781 nimmt die Europäische Kommission zum 19. Juli 
2030 und danach jeweils alle sechs Jahre eine Evaluierung der Verordnung (EU) 
2024/1781 vor.

Für das Ökodesign-Gesetz ergibt sich zukünftig die Notwendigkeit einer Überprüfung und 
ggf. Änderung regelmäßig dann, wenn ein in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b 
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genannter Rechtsakt durch die Europäische Kommission verabschiedet wurde. Aufgrund 
des vorgenannten und des Arbeitsplans der Europäischen Kommission ist daher bereits 
absehbar, dass spätestens im 1. Halbjahr 2027 eine Überprüfung und ggf. Überarbeitung 
des Ökodesign-Gesetzes erforderlich ist.

Für das zu ändernde Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz aus Artikel 2 ist keine Be-
fristung vorgesehen, da auch die zugrundeliegenden europäischen Rechtsakte unbefristet 
gültig sind. Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/1369 nimmt die Europäische Kom-
mission eine Bewertung der Umsetzung jener Verordnung vor und legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Wirkungsbericht zur Verordnung und der nach dieser Ver-
ordnung erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte vor.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung von Produkten)

Das neu zu erlassende „Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung von Produkten (Öko-
design-Gesetz)“ ersetzt das bisherige „Gesetz über die umweltgerechte Gestaltung von 
energieverbrauchsrelevanten Produkten (EVPG)“.

Im Rahmen der Ausarbeitung des Ökodesign-Gesetzes wurden viele der bestehenden Re-
gelungen des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 
(BGBl. I S. 258), in der zuletzt gültigen Fassung, sofern sie weiterhin relevant sind, über-
nommen.

Inhaltlich wurde jedoch eine Umgestaltung und Anpassung an vergleichbare europäische 
Rechtsvorschriften, allen voran die Verordnung (EU) 2019/1020 vorgenommen. Dadurch 
soll den zuständigen Behörden und betroffenen Wirtschaftakteuren der Zugang zum Gesetz 
und den darin enthaltenen Regelungen erleichtert werden.

Gleichzeitig erfolgten verschiedene rechtliche Klarstellungen und Anpassungen, die der 
Schaffung von Rechtssicherheit dienen. Damit im Einklang steht auch die Bezeichnung des 
Gesetzes. Zur Verfestigung des namentlichen Gleichklangs zwischen europäischen 
Rechtsvorschriften und nationalen Gesetzen bzw. Verordnungen (bspw. „EU-Marktüberwa-
chungsverordnung“ vs. dt. „Marktüberwachungsgesetz“, „EU-Produktsicherheitsverord-
nung“ vs. dt. „Produktsicherheitsgesetz“) erhält dieses Gesetz den Kurznamen „Ökodesign-
Gesetz“.

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen)

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

Mit diesem Gesetz sollen die Grundlagen der nationalen Umsetzung europäischer Rege-
lungen zum Ökodesign neu aufgesetzt werden. Dabei gilt es insbesondere zu beachten, 
dass die Richtlinie 2009/125/EG zwar durch die Verordnung (EU) 2024/1781 aufgehoben 
wurde, jedoch aufgrund des dortigen Artikel 79 in der Praxis nur sukzessive abgelöst wird. 
Dies betrifft, mit Ausnahme der Artikel 3 und 40 der Verordnung (EU) 2024/1781, alle As-
pekte der bestehenden und in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakte. 
Ferner bedeutet es auch, dass einige der Regelungen der Verordnung (EU) 2024/1781, in 
Ermangelung von Rechtsakten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b, bislang nicht 
Eingang in Abschnitt 3 dieses Gesetzes gefunden haben. Beispielhaft seinen hier die An-
forderungen hinsichtlich eines zukünftigen Digitalen Produktpasses (DPP) genannt.

Die weitere Ausgestaltung des Abschnittes 3 dieses Gesetzes wird daher Teil einer zukünf-
tigen Gesetzänderung sein (müssen), welche zielführend erst nach dem Inkrafttreten erster
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Produktverordnungen auf Basis der Verordnung (EU) 2024/1781 erfolgen wird (s.a. Aus-
führungen zu Evaluierung).

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt den in Artikel 1 der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Fest-
legung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter 
Produkte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10) festgelegten Anwendungsbereich des Geset-
zes. Stationäre Anlagen wie Aufzüge sind nicht als Verkehrsmittel im Sinne von Artikel 1 
Absatz 3 der Richtlinie 2009/125/EG zu betrachten.

Der Regelungsinhalt entspricht dem bisherigen Regelungsinhalt von § 1 des Energiever-
brauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt 
gültigen Fassung. Dabei wurde jedoch die Formulierung an die veränderte Definition von 
„Ökodesign-Produkt“ (s. § 2 Absatz 1 Nummer 4) angepasst und die dadurch redundant 
gewordenen Regelungsausnahmen von Verkehrsmitteln (s.a. Artikel 1 Absatz 3 der Richt-
linie 2009/125/EG) nicht übernommen.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift bestimmt den in Artikel 1 der Verordnung (EU) 2024/1781 festgelegten An-
wendungsbereich des Gesetzes.

In Ermangelung von derzeit tatsächlich vorhandenen Rechtsakten im Sinne von 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b dieses Gesetzes, erstreckt sich der Anwendungsbe-
reich gegenwärtig lediglich auf die zwingend national durchzuführenden Artikel 3 und 40 
sowie den verpflichtend vorzuhaltenden Sanktionsmöglichkeiten (hier insbesondere der 
Ausschluss vom Vergabeverfahren) nach Artikel 74 der Verordnung (EU) 2024/1781.

Die zwingende Notwendigkeit zur Durchführung der zuletzt genannten Aspekte der Verord-
nung (EU) 2024/1781, zur Vermeidung eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens, ergibt 
sich aus den Artikeln 258 und 259 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik 
Kroatien und die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (ABl. EU L 112/21 vom 24.4.2012) m.W.v. 1.7.2013 AEUV.

Zu Absatz 3

Um durch die Umsetzung bzw. Durchführung der europäischen Regelungen im Bereich des 
Ökodesigns keine produktspezifischen oder verfahrenstechnische Beeinträchtigungen für 
die Beschaffungen der Bundeswehr erwachsen zu lassen, wurde die vorliegende Aus-
nahme eingeführt. Die betroffenen Produkte sind zum Zeitpunkt der Beschaffung für die 
Zwecke der Bundeswehr angepasst und/oder für Zwecke der Bundeswehr vorgesehen. 
Dadurch dienen diese Produkte regelmäßig einzig der Verteidigung. Die Regelung ent-
spricht dabei inhaltlich der Regelung aus Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EU) 
2024/1781.

Die Ausnahme stützt sich zudem auf Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), dem zufolge jeder Mitgliedsstaat die 
Maßnahmen ergreifen kann, die seines Erachtens für die Wahrung seiner Sicherheitsinte-
ressen erforderlich sind; die Ausschlussregelung ist für die Erfüllung des Auftrags der Bun-
deswehr erforderlich.
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Zu § 2 (Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende Regelungen)

Zu Absatz 1

Die Begriffsbestimmungen des Abschnittes 2 entsprechen inhaltlich weitgehend den bisher 
verwendeten Begrifflichkeiten des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung, die zum Teil wiederum auf 
europäische Rechtsvorschriften zurückgehen. Im Folgenden wird daher nur auf spezifische 
Änderungen und neu eingeführte Begrifflichkeiten eingegangen.

Zu Nummer 4

Die Definition von „Ökodesign-Produkt“ wird neu eingeführt. 

Zukünftig gilt als Ökodesign-Produkt jeder Gegenstand, der in Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen oder ausgestellt wird und (dabei) vom Anwendungsbereich einer ent-
sprechenden Durchführungsrechtsvorschrift bzw. einem delegiertem Rechtsakt im Sinne 
von Nummer 4 erfasst wird.

Damit sind neben Produkten, die selbst Energie verbrauchen, erzeugen, übertragen oder 
messen, auch Produkte erfasst, die durch ihre Verwendung den Verbrauch von Energie 
(nur) mittelbar beeinflussen. Erwägungsgrund 4 zur Richtlinie 2009/125/EG nennt insofern 
beispielhaft u.a. den Wasserverbrauch beeinflussende Produkte wie Duschköpfe oder 
Wasserhähne.

Um gleichzeitig aber auch dem (fast) allumfassenden Anwendungsbereich der Verordnung 
(EU) 2024/1781 sprachlich gerecht zu werden, war eine Anpassung des Vokabulars im 
Vergleich zu den bisherigen Regelungen des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Ge-
setz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung, erforderlich.

Wie der Erwägungsgrund 13 der Verordnung (EU) 2024/1781 beschreibt, sind zukünftig 
alle physischen Waren, die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, ein-
schließlich Bauteilen wie Reifen und Zwischenprodukten, grundsätzlich vom Anwendungs-
bereich erfasst. Ferner zählen dazu auch digitale Inhalte, die integraler Bestandteil eines 
physischen Produkts sind.

Bezüglich Buchstabe a gilt es zudem zu beachten, dass die auf Grundlage des Artikels 15 
der Richtlinie 2005/32/EG erlassenen Durchführungsrechtsakte nunmehr der Richtlinie 
2009/125/EG zugeordnet sind (s. Artikel 24 der RL 2009/125/EG). Dies betrifft jedoch nur 
(noch) die Verordnung (EU) 641/2009, da alle anderen Durchführungsrechtsakte, welche 
unter der Richtlinie 2005/32/EG erlassen wurden, zwischenzeitlich durch Durchführungs-
akte unter der Richtlinie 2009/125/EG ersetzt wurden.

Zu Nummer 5

Die Definition von „Hersteller“ entspricht weitestgehend der bisherigen Begriffsbestimmung 
in § 2 Absatz 1 Nummer 7 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes vom 27. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Lediglich die Bestimmung nach Buchstabe d wurde neu eingefügt um auch den Personen-
kreis der Wiederaufbereiter („refurbisher“) abzudecken.

Zu Nummer 9

Die Auflistung welche Dokumente und Unterlagen als „Unterlagen zur Konformitätsbewer-
tung“ anzusehen sind wurde neu eingefügt und dient der Verbesserung der Rechtssicher-
heit.

- 47 - Drucksache 45/26



Zu Nummer 10

Aufgrund der neu eingeführten Ressourceneffizienz-Anforderungen nach § 10 dieses Ge-
setzes wurde eine Erläuterung von „Ersatzteil“ erforderlich.

Die Definition von Ersatzteil orientiert sich dabei an vergleichbaren europarechtlichen Best-
immungen. Dabei soll sichergestellt werden, dass durch das ersetzende Teil keine Ver-
schlechterung von vorgegebenen bzw. ausgelobten Ökodesign-Eigenschaften des be-
troffenen Produktes eintritt.

Zu Nummer 11

Aufgrund der neu eingeführten Ressourceneffizienz-Anforderungen nach § 10 dieses Ge-
setzes wurden eine Erläuterung von „fachlich kompetenter Reparateur“ erforderlich. Die 
gewählte Definition orientiert sich dabei an vergleichbaren europarechtlichen Bestimmun-
gen.

Der Begriff umfasst verschiedene Personenkreise (s. Abbildung 1), für die die Regelungen 
des § 15 von Bedeutung sind. Hierzu zählen Handwerke, handwerksähnliche Gewerbebe-
triebe, zulassungsfreie Handwerksbetriebe, nicht-gewerbliche Reparateure (s. Nummer 12) 
oder sonstige Personen.

Aufgrund der Bandbreite der in Frage kommenden Nachweise verzichtet der Gesetzgeber 
auf spezielle Regelungen für die Gruppe der sonstigen Personen im Rahmen dieses Ge-
setzes.

Die Gruppe der sonstigen Personen umfasst insb. Personen mit entsprechend geeigneten 
anderweitigen Nachweisen, welche ihre Ansprüche unmittelbar aus dem geltenden EU-
Recht gegenüber dem Hersteller geltend machen (können). Geeignete anderweitige Nach-
weise können insbesondere Studienabschlüsse, Zertifikate oder Schulungsnachweise sein.

Abbildung 1 Fachlich kompetente Reparateure
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Zu Nummer 12

Aufgrund der neu eingeführten Ressourceneffizienz-Anforderungen nach § 10 dieses Ge-
setzes wurde eine Erläuterung von „nicht-gewerbliche Reparateure“ erforderlich.

Die Definition nicht-gewerblicher Reparateure orientiert sich an bestehenden Begrifflichkei-
ten, begrenzt diese jedoch auf den Kontext der entgeltlosen Reparatur von Ökodesign-Pro-
dukten. Zu dem Personenkreis der nicht-gewerblichen Reparateure, als Teilmenge der 
fachlich kompetenten Reparateure, zählen die abschließend namentlich benannten Elekt-
rofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) sowie Vertreter von Reparaturinitiativen 
einschließlich Repair-Cafés. Im Weiteren wird hierzu auf die Begründung zu § 15 verwie-
sen.

Zu Nummer 13 

Auf Wunsch der Länder wurde eine Klarstellung zur „zuständigen Behörde“ eingefügt.  

Zu Absatz 2

Die Begriffsbestimmungen des Absatzes 2 entsprechen inhaltlich den bisher verwendeten 
Bestimmungen des § 2 Absatz 1 Satz 2 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz 
vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 3

Diese Vorschrift dient als Auffangbestimmung und verweist auf die entsprechenden bereits 
hinreicht definierten Begrifflichkeiten in der Verordnung (EU) 2019/1020. Dies umfasst u.a. 
die Definition von „Wirtschaftsakteur“ nach Artikel 3 Nummer 13 der Verordnung (EU) 
2019/1020.

Vor dem Hintergrund der Regelungen von § 13 Absatz 2 wurde zudem die Ergänzung eines 
Verweises auf die Definition von „KI-System“ nach Artikel 3, Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2024/1689 erforderlich.

Diese Vorschrift entspricht der bisherigen Begriffsbestimmung in § 2 Absatz 1 Nummer 7 
Satz 2 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes vom 27. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 5

Diese Vorschrift verweist auf die entsprechenden bereits hinreicht definierten und insofern 
maßgeblichen Begrifflichkeiten in der Verordnung (EU) 2024/1781 und der Verordnung 
(EU) 2019/1020 zur Durchführung des Abschnittes 3 dieses Gesetzes.

Zu § 3 (Verordnungsermächtigung)

Diese Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit, zum Erlass einer oder mehrerer Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bun-
desrates, mit der die Rechtsvorschriften der Europäischen Kommission in nationales Recht 
umgesetzt werden können, wenn sie diejenigen Wirtschaftsakteure, die für die Konformität 
eines Ökodesign-Produktes haften, rechtlich nicht bereits unmittelbar binden oder wenn sie 
der Ergänzung durch nationales Recht bedürfen.

Zu Absatz 4

Abbildung 2 Fachlich kompetente Reparateure
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Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift entspricht dabei im Wesentlichen dem Regelungsin-
halt von § 3 des bisherigen Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 
2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung. Aufgrund der zu erwartenden Fülle 
an produktspezifischen delegierten Rechtsakte unter der Verordnung (EU) 2024/1781 in 
den kommenden Jahren, wurde jedoch der Ermächtigungsadressat auf das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, abgewandelt. Die, in der Rechts-
verordnung nach § 3, zu regelnden Sachverhalte erfordern regelmäßig nicht die Befassung 
des gesamten Bundeskabinetts. Im Wege des Bürokratieabbaus und zur Straffung des Ver-
ordnungsverfahrens, wurde daher hier die vorliegende Ermächtigungsgrundlage gewählt. 
Daneben wird, durch die Angleichung des Verordnungsverfahren an das Verfahren zum 
Erlass der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, die Möglichkeit eröffnet, zukünf-
tige notwendige Änderungen im Bereich Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung 
in einem gemeinsamen Verfahren durchführen zu können.

Zu Absatz 1

Hinsichtlich der neuen Anforderungen an die Ressourceneffizienz von Produkten nach § 10 
sowie der Bestimmungen zu einem amtlichen Registrierungssystems für fachlich kompe-
tente Reparateure nach § 15 Absatz 3, wurden die dafür notwenigen Verordnungsermäch-
tigungen ergänzt.

Die in diesem Absatz benannten, teilweise weitreichenden, Verordnungsermächtigungen 
sind notwendig um dem kontinuierlichem Anpassungsbedarf, welcher durch die regelmä-
ßige Überarbeitung der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Durchführungs-
rechtsakte und der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b genannten delegierten Rechts-
akte entsteht, gerecht zu werden. Das Auslagern dieser fachlich notwendigen Änderungen 
in Rechtsverordnungen soll den Gesetzgeber unterstützen, die Änderungen des europäi-
schen Rechts in der vom EU-Gesetzgeber vorgegebenen impliziten Zeit (s. Artikel 4 Ab-
satz 4 der Verordnung (EU) 2024/1781) fristgerecht umsetzen zu können.

Es ist nicht beabsichtigt, mit einer der in diesem Absatz benannten Verordnungsermächti-
gungen zusätzliche Produktanforderungen oder Konformitätsbewertungserfordernisse neu 
einzuführen, die über die jeweilige produktspezifische Rechtsvorschrift hinausgehen. Mög-
licherweise bedürfen aber die europäischen Rechtsvorschriften für ihre Anwendung be-
stimmte rechtstechnische Klarstellungen oder Ergänzungen im Hinblick auf mögliche Sank-
tionen (Bußgeld) oder möglicher weiterer ähnlicher Sekundärfragen. Für diese Fälle sollen 
die aufgezählten Verordnungsermächtigungen eine Regelung ermöglichen.

Zu Absatz 2

Dieser Absatz bezieht sich auf Artikel 14 der Richtlinie 2009/125/EG und Artikel 7 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2024/1781, dem zufolge bestimmte Verbraucherinformationen in den 
in § 2 Absatz 1 Nummer 4 genannten Rechtsakten vorgesehen werden können.

Zu Absatz 3

Dieser Absatz setzt insbesondere Artikel 11 der Richtlinie 2009/125/EG um, dem zufolge 
den Herstellern von Bauteilen und Baugruppen Informationspflichten zugunsten der Nutze-
rinnen und Nutzer auferlegt werden können. Hierbei handelt es sich zunächst (nur) um eine 
Ermächtigungsgrundlage. Die konkrete Ausgestaltung der Anforderung müsste in einer 
nach Absatz 1 zu erlassen Verordnung gesondert erfolgen und sollte alle Aspekte der An-
forderung (z.B. auch zum Umgang mit Daten aus Lieferketten aus Drittstaaten) angemes-
sen berücksichtigen.
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Zu § 4 (Beauftragte Stelle)

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift ist eine inhaltliche Weiterentwicklung der bisherigen 
§§ 10 und 12 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 
(BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 1

Diese Vorschrift legt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als „beauftragte 
Stelle“ fest und regelt ihre Aufgaben im Sinne dieses Gesetzes und seiner Rechtsverord-
nungen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung verfügt über ausgezeichnete lang-
jährige Erfahrungen und Kompetenzen im Hinblick auf die Beurteilung des gesamten Le-
benszyklus von Ökodesign-Produkten, einschließlich ihrer Ressourcen- und Materialeffizi-
enz.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Neu aufgenommen wurde, erstmals, die konkrete Aufgabe der Beratung und Unterstützung 
der politischen Entscheidungsträger durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung.

Diese Aufgabe ist inhaltlich nicht neu, sie wurde für den Bereich des Ökodesigns bislang 
aber nicht kodifiziert (vgl. hingegen §14 Absatz 4 des Energieverbrauchskennzeichnungs-
gesetzes vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070), in der zuletzt gültigen Fassung). Diese Vor-
schrift bezieht sich dabei auf die Richtlinie 2009/125/EG.

Die Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erfolgt dabei bei-
spielsweise durch die Organisation und Durchführung verschiedener Beteiligungsformate 
(z.B. BAM-Beraterkreis) durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung um 
unter anderem die Expertise betroffener Stakeholder einzuholen und für die Positionsfin-
dung der Bundesregierung nutzbar zu machen.

Zu Nummer 2

Diese Vorschrift beschreibt die Aufgabe der Beratung und Unterstützung der politischen 
Entscheidungsträger hinsichtlich der Verordnung (EU) 2024/1781.

Aufgrund der zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Bun-
desministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit vereinbarten 
gemeinsamen Federführung für Angelegenheiten der Verordnung (EU) 2024/1781, sind 
hier beide Bundesministerien gleichberechtigt aufgeführt.

Die Unterstützungsleistung der Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung ist dabei 
deckungsgleich mit Nummer 1.

Zu Nummer 3

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung fungiert in ihrer Rolle als „beauftragte 
Stelle“ auch als zentrale Anlaufstelle im Sinne des Artikel 22 Absatz 3 Satz 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1781 zur Sensibilisierung für Ökodesign-Anforderungen und zur Schaffung 
von Verknüpfungsmöglichkeiten für KMU und insbesondere Kleinstunternehmen, damit 
diese sich auf die Ökodesign-Anforderungen einstellen können.
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Zu Nummer 4

Mit dieser Vorschrift werden die Anforderungen an die Unterstützung der Wirtschaft umge-
setzt, die gemäß Artikel 13 Absatz 3 Richtlinie 2009/125/EG bestehen.

Zu Nummer 5

Ergänzend zu den Nummern 3 und 4, stellt die Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung ferner auch ein Informationsangebot für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfü-
gung.

Zu Absatz 3

Gemäß dieser Vorschrift arbeitet die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung mit 
dem Umweltbundesamt zusammen, damit bei der Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 2 
auch dessen Expertise genutzt werden kann. Mit Hilfe des regelmäßigen Erfahrungsaus-
tauschs beider Behörden soll die Zusammenarbeit möglichst effizient gestaltet werden.

Das Vorhandensein besorgniserregender Stoffe zählt zu den Produktparametern, die nach 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g durch Ökodesign-Anforderungen zu verbessern sind. Die 
Bundesstelle für Chemikalien verfügt wegen den ihr nach § 5 des Chemikaliengesetzes 
übertragenen Aufgaben über Informationen zum Vorhandensein von besorgniserregenden 
Stoffen Produkten und sollte daher von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung im Hinblick auf diese Fachkenntnisse jeweils beteiligt werden. Als zuständige Behörde 
für die wissenschaftliche Risikobewertung von Produkten, die der Bundesregierung als 
Grundlage für den gesundheitlichen Verbraucherschutz dient, verfügt das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) über umfangreiche Kenntnisse zu Vorkommen, Einstufung und Ana-
lytik von Chemikalien in zahlreichen Produktgruppen. Diese Fachexpertise ist bei der Er-
stellung der Vorgaben nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g durch Ökodesign-Anforderun-
gen zum Vorhandensein besorgniserregender Stoffe zu berücksichtigen.

Zu Absatz 4

Die Verpflichtungen zur Kooperation der zuständigen Behörden untereinander und mit der 
beauftragten Stelle setzen die Anforderungen an Verwaltungszusammenarbeit und Infor-
mationsaustausch nach Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 2009/125/EG um. Zwar enthält 
die Verordnung (EU) 2024/1871 keine vergleichbare Regelung mehr, jedoch sollte die be-
stehende Zusammenarbeit der Länder untereinander und mit der beauftragten Stelle zur 
Sicherstellung einer erfolgreichen Marktüberwachung im Bereich Ökodesign nach Ansicht 
des Gesetzgebers unbedingt fortgesetzt werden.

Zu § 5 (Meldeverfahren)

Mit dieser Vorschrift werden die Anforderungen an die Mitteilungen gemäß Artikel 3 Ab-
satz 3 und Artikel 7 Absatz 1 Satz 4 der Richtlinie 2009/125/EG umgesetzt sowie Artikel 69 
der Verordnung (EU) 2024/1781 durchgeführt. Wird ein Ökodesign-Produkt verboten oder 
vom Markt genommen, so stellt das Meldeverfahren sicher, dass die Europäische Kommis-
sion und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich darüber informiert werden.

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift entspricht dabei dem bewährten Regelungsinhalt von 
§ 8 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 1

Durch die Einführung der §§ 17 und 18 des Marktüberwachungsgesetzes wurde in der Vor-
schrift eine Klarstellung notwendig.
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Da sich das bisherige Meldeverfahren für Ökodesign-Produkte mit der beauftragten Stelle 
als zentrale Schaltstelle der Informationsvermittlung bewährt hat, werden die bisherigen 
Meldewege beibehalten. Um jedoch den Anforderungen des Marktüberwachungsgesetzes 
Genüge zu tun, leitet die beauftragte Stelle die ihr zugegangenen Informationen zukünftig 
nicht mehr direkt an die Europäische Kommission oder die anderen Mitgliedsstaaten weiter, 
sondern übermittelt sie, wie im Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1723) beschrieben, an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Zu Absatz 2

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift entspricht dem bewährten Regelungsinhalt von § 8 
Absatz 1 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 3

Die in das Meldeverfahren einbezogenen obersten Bundesbehörden können aufgrund des 
von ihnen gewonnen Überblicks über die Effektivität der Marktüberwachung ggf. politisch 
reagieren.

Zu Absatz 4

In analoger Ausgestaltung zum Absatz 1, beschreibt diese Vorschrift die beauftragte Stelle 
ebenfalls als zentrale Schaltstelle der Informationsvermittlung für Informationen, die von 
außerhalb der Bundesrepublik über die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
eintreffen.

Zu Absatz 5 

Der Informationsaustausch aller vorgenannten Absätze soll elektronisch erfolgen.  

Zu Abschnitt 2 (Umsetzung der Richtlinie 2009/125/EG)

Der Regelungsinhalt dieses Abschnittes ist eine inhaltliche Weiterentwicklung der bisheri-
gen Regelungen des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 
(BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Dabei wurden insbesondere notwendige Anpassungen aufgrund der Verordnung (EU) 
2019/1020 und des Marktüberwachungsgesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) be-
rücksichtigt.

Zu § 6 (Veröffentlichung von Informationen über noch nicht in Verkehr gebrachte 
Ökodesign-Produkte)

Mit dieser Vorschrift wird Artikel 8 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie 2009/125/EG umgesetzt. 
Diese Vorschrift soll ermöglichen, korrigierend einzugreifen, bevor eine Konformitätsvermu-
tung Platz greift.

Es geht dabei insbesondere um den Fall, dass Anhaltspunkte für die bevorstehende Einfuhr 
nicht konformer Produkte aus Drittländern bestehen.

Die Regelung entspricht zudem der Regelung von § 9 Absatz 3 des Energieverbrauchsre-
levante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fas-
sung.
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Zu § 7 (Konformitätsbewertung, Konformitätserklärung)

Zu Absatz 1 und zu Absatz 2

Die Absätze 1 und 2 setzen die Regelungen des Artikel 8 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 
2009/125/EG um.

Die im europäischen Binnenmarkt angebotenen Ökodesign-Produkte werden teilweise 
auch unter einer anderen Marken- oder Modellbezeichnung vertrieben, als die vom Herstel-
ler und in den Prüfberichten verwendete Modellbezeichnung. Für die Überprüfung der Un-
terlagen zur Konformitätsbewertung benötigt die Marktüberwachung daher auch eine Zu-
ordnung der „europäischen“ Modellbezeichnung zur Modellbezeichnung des Herstellers. 
Diesbezüglich wurde eine entsprechende Klarstellung aufgenommen. Inhaltlich ist diese 
Regelung eine Präzisierung der bisherigen Regelung der Nummer 3 der Anlage zum Ener-
gieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zu-
letzt gültigen Fassung.

Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift beschreibt welche Angaben die Konformitätserklärung enthalten muss. 

Zu Absatz 4

Diese Vorschrift betrifft die Aufbewahrung von Unterlagen zur Konformitätsbewertung (s.a. 
Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2009/125/EG).

Satz 2 stellt durch den Verweis auf Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 
zudem differenziert dar, welcher Wirtschaftsakteur in welcher Konstellation die entspre-
chende Pflicht wahrnehmen muss.

Zu Absatz 5

Diese Vorschrift betrifft die Sprache der abzugebenden Konformitätserklärung bzw. der Un-
terlagen zur Konformitätsbewertung (s.a. Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2009/125/EG).

Die Übersetzungsregelung folgt dabei den allgemeinen Regeln gemäß Abschnitt 7.4.1.1. 
der Bekanntmachung der Kommission „Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschrif-
ten der EU 2022 („Blue Guide“)“ (2022/C 247/01; ABl. C 247 vom 29.6.2022, S. 1–152) 
einschließlich der darin dargelegten Einschränkungen für die Anforderung einer Überset-
zung, die sich aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergeben.

Dementsprechend sollten die zuständigen Behörden regelmäßig auf die Übersetzung ver-
zichten, wenn eine anderssprachige Fassung der Unterlagen, speziell der ausführlichen 
technischen Angaben der Unterlagen, für die betreffende Behörde verständlich ist. Landes-
rechtliche Regelungen sind davon unberührt.

Erachtet die Behörde die Übersetzung für notwendig, sollte sie den zu übersetzenden Teil 
der Unterlagen deutlich angeben und eine ausreichende Frist einräumen. Die Übersetzung 
sollte ferner an keine weiteren Auflagen, wie etwa an die Erstellung durch einen beeidigten 
oder einen von den Behörden zugelassenen Übersetzer, geknüpft werden. Die Vorausset-
zungen für die Anforderung der Übersetzung werden von der Behörde im Einzelnen darzu-
legen und zu begründen sein.

Zu § 8 (Inverkehrbringen, Inbetriebnahme)

In dieser für das Gesetz zentralen Vorschrift werden die Voraussetzungen festgelegt, unter 
denen Ökodesign-Produkte in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden 
dürfen.
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Zu Absatz 1

Zu Nummer 4

Mit dieser Vorschrift wurde der Wunsch der Länder nach einer rechtlichen Klarstellung hin-
sichtlich des Verhältnisses zwischen Einführer oder Fulfilment-Dienstleister und Hersteller 
in Bezug auf die Konformitätserklärung umgesetzt.

So soll sichergestellt werden, dass KMU, welche Ökodesign-Produkte importieren und un-
ter eigener Marke oder im Namen eines anderen (europäischen) Wirtschaftsakteurs anbie-
ten, sich dabei nicht fälschlicherweise auf die Konformitätserklärung des Herstellers beru-
fen (können). Diese Klarstellung dient somit der Rechtssicherheit; eine vergleichbare Re-
gelung gab es bislang nicht.

Zu Absatz 2 bis zu Absatz 5 

Die Absätze 2 bis 5 beschreiben Vermutungstatbestände gemäß Artikel 8 und 9 der Richt-
linie 2009/125/EG. 

Zu § 9 (Ausstellen)

Diese Vorschrift verweist auf die Regelungen zum „Ausstellen“ nach § 16 dieses Gesetzes. 
Dies ist in der Systematik des Gesetzes erforderlich, da Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2024/1781 bereits Gültigkeit erlangt hat.

Im Weiteren wird auf die Begründung zu § 16 verwiesen.

Zu § 10 (Ressourceneffizienz-Anforderungen)

Mit dem sog. „Ökodesign-Winterpaket 2018/19“ wurden erstmals verpflichtende Ressour-
ceneffizienz-Anforderungen an diverse Ökodesign-Produkte gestellt (s.a. § 15 dieses Ge-
setzes). Art und Umfang der jeweils für ein Produkt geltenden Ressourceneffizienz-Anfor-
derungen ergeben sich dabei unmittelbar aus dem für das jeweilige Produkt geltenden und 
in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakt.

Daraus ergibt sich auch ein zusätzlicher Tatbestand, neben dem Inverkehrbringen, welcher 
durch Hersteller, deren Bevollmächtige beziehungsweise den Einführer von Ökodesign-
Produkten erfüllt werden müssen.

Mit dieser Vorschrift wird sichergestellt, dass Verstöße gegen Ressourceneffizienz-Anfor-
derungen der einschlägigen und in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten 
Rechtsakte wie Anforderungen an die Ersatzteilverfügbarkeit, den Zugang zu Reparatur-
und Wartungsinformationen, der Höchstlieferzeit von Ersatzteilen oder Anforderungen an 
die Demontage und der damit zusammenhängenden Informationsanforderungen von den 
Marktüberwachungsbehörden geahndet werden können. Die Aufzählung im Absatz 2 ist 
dabei nicht abschließend. Eine vergleichbare Regelung gab es im nationalen Recht bislang 
nicht.

Zu § 11 (Kennzeichnungspflichten)

Zu Absatz 1

Die Pflicht gemäß Absatz 1 zielt darauf ab, die Identifikation des Herstellers bzw. seines 
Bevollmächtigten oder des Einführers für die Zwecke des Gesetzesvollzugs zu sichern.

Ferner wurde in Absatz 1 Satz 2 der Wunsch der Länder nach einer rechtlichen Klarstellung 
hinsichtlich der Kennzeichnung des Produktes umgesetzt. Damit soll dem Umstand Rech-
nung getragen werden, dass bestimmte Ökodesign-Produkte keine Verpackung haben
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oder das Ökodesign-Produkt selbst nicht mit den erforderlichen Informationen versehen 
werden kann. Diese Klarstellung dient somit der Rechtssicherheit; eine vergleichbare Re-
gelung gab es im nationalen Recht bislang nicht.

Zu Absatz 2

Absatz 2 schöpft die Regelungsbefugnis der Mitgliedstaaten aus zu verlangen, dass be-
stimmte weitere Angaben zu Ökodesign-Produkten in der jeweiligen Landessprache ver-
fasst werden müssen. Darüber hinaus wird klargestellt, dass anstelle schriftlicher Angaben 
auch andere Formen der Darstellung zulässig sind, insbesondere Symbole. Unabhängig 
von ihrer Form müssen diese Informationen für die Benutzer verständlich sein; bei der Be-
urteilung dieser Frage ist auf den Empfängerhorizont abzustellen (s.a. Artikel 5 Absatz 5 
der Richtlinie 2009/125/EG).

Zu § 12 (CE-Kennzeichnung)

Diese Vorschrift setzt die unionsrechtlichen Anforderungen an die CE-Kennzeichnung ge-
mäß Artikel 5 Absatz 1, 2 und 4 der Richtlinie 2009/125/EG um.

Zu § 13 (Marktüberwachung)

Entsprechend dem Wunsch der Länder wurden mit Absatz 1 rechtliche Klarstellungen zur 
Rolle der Marktüberwachung sowie zur Frage von Gebühren und Auslagen eingefügt. Da-
mit soll zudem sichergestellt werden, dass in den Fällen, in denen eine Überprüfung durch 
die zuständigen Behörden ergibt, dass die Anforderungen nach § 8 nicht erfüllt sind, ge-
genüber dem Hersteller und gegenüber Personen, die das Produkt ausstellen oder zum 
Zweck des Inverkehrbringens oder der Bereitstellung auf dem Markt lagern, Gebühren und 
Auslagen für die Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Nichtkonformität sowie für 
die weiteren mit der Beendigung der Nichtkonformität verbundenen Amtshandlungen (ein-
schließlich Nachkontrollen) erhoben werden können.

Die in dieser Vorschrift ferner enthaltenen Verpflichtungen für Wirtschaftsakteure und Aus-
steller tragen, durch den Verweis auf die einschlägigen Vorschriften des Marktüberwa-
chungsgesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723), dazu bei, die Konformität aller Ökode-
sign-Produkte in Deutschland zu sichern, insbesondere indem sie darauf abzielen, dass 
nicht konforme Produkte, die trotz des Verbotstatbestandes in § 8 Absatz 1 in den Verkehr 
gelangt sind, wieder vom Markt genommen werden.

Zusätzlich wurde mit Absatz 2 dem Wunsch der Länder Rechnung getragen, eine Verpflich-
tung zur Zusammenarbeit der Wirtschaftsakteure mit den Marktüberwachungsbehörden 
beim Einsatz sog. Webcrawler-Software einschließlich KI-Software explizit zu erwähnen.

Hinsichtlich der Mitwirkungspflichten der Händler nach Absatz 4, dürfte nach Ansicht des 
Gesetzgebers die Durchführung einer Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des Vorliegens der 
CE-Kennzeichnung und der Konformitätserklärung ausreichend sein, damit Händler ihren 
rechtlichen Verpflichtungen aus Absatz 4 nachkommen.

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift ist dabei eine Weiterentwicklung der Regelungsin-
halte der bisherigen § 4 Absatz 8 und 10 sowie § 7 Absatz 6 des Energieverbrauchsrele-
vante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fas-
sung.

Zu § 14 (Notifizierte Stellen)

In begründeten Fällen kann die Europäische Kommission durch Rechtsvorschrift die Prü-
fung der Konformität eines Produktes auch durch eine unabhängige Stelle (sog. notifizierte 
Stellen) verlangen, etwa Prüfung eines Baumusters oder sogar Einzelprüfung von
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Produkten. Für diesen Fall regelt diese Vorschrift wie die notifizierten Stellen bestimmt wer-
den, welche Anforderungen sie erfüllen müssen und wie sie überwacht werden.

Das Vorhandensein eines in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsaktes 
mit entsprechenden Regelungen hinsichtlich notifizierter Stellen ist dabei zwingende Vo-
raussetzung für das in den Absätzen 2 bis 5 benannte Verfahren.

Absatz 5 gibt den Marktüberwachungsbehörden zudem die Möglichkeit, nach Unterrichtung 
der für das Anerkennungsverfahren nach Absatz 2 zuständigen Behörde, erforderliche Aus-
künfte und Unterlagen von den notifizierten Stellen zu verlangen.

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift entspricht dabei dem bisherigen § 11 des Energie-
verbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt 
gültigen Fassung.

Zu § 15 (Fachlich kompetente Reparateure)

In den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakte werden zunehmend 
Anforderungen an die Verfügbarkeit und den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinfor-
mationen im Sinne des § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 aufgenommen. Dabei wird regel-
mäßig zwischen Ersatzteilen für sogenannte „fachlich kompetente Reparateure“ („professi-
onal repairer“) und für Endnutzer („end-user“) unterschieden. Diese Unterscheidung soll 
sicherstellen, dass aus einem ggf. fehlerhaften Austausch von Ersatzteilen durch den End-
nutzer, keine Eigen- oder Fremdgefährdung bei der weiteren Nutzung des reparierten Öko-
design-Produktes erwachsen kann.

Gemäß den in den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakte gelten-
den Regelungen, können sich interessierte Personen, die über die fachliche Kompetenz zur 
Reparatur eines Ökodesign-Produktes verfügen, beim Hersteller, seinem Bevollmächtigten 
beziehungsweise dem Einführer registrieren (s. Absatz 1). Die Pflicht zur Registrierung 
ergibt sich dabei unmittelbar aus EU-Recht. Nach erfolgter Registrierung erhält die interes-
sierte Person den damit verbundenen Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinformationen 
für fachlich kompetente Reparateure.

Der Gesetzgeber folgt mit dieser Vorschrift dem wiederholt artikulierten Wunsch der Zivil-
gesellschaft und von Verbraucherschutzorganisationen nach rechtlichen Klarstellungen 
und damit, soweit möglich, einer bürokratiearmen Ausgestaltung der europäischen Vorga-
ben. Hierbei gilt es zu beachten, dass es außerhalb der bestehenden Rechtsvorschriften 
des Ökodesigns den Begriff und die Systematik des „fachlich kompetenten Reparateurs“ 
bislang nicht gibt. Daher muss sich eine zu etablierende nationale Regelung an diesem 
Kreis orientieren und zunächst darauf begrenzt bleiben. Gleichzeitig möchte der Gesetzge-
ber mit den nachfolgenden Regelungen dem größtmöglichen in Frage kommenden Perso-
nengruppen den Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinformationen für fachlich kompe-
tente Reparateure ermöglichen bei gleichzeitigem Sicherstellen, dass die entsprechenden 
Reparaturen sachgerecht durchgeführt werden.

Aufgrund der Ausgestaltung der Regelungen des § 15 kann es vorkommen, dass interes-
sierte Personen über verschiedene Wege Zugang zu Ersatzteilen und Reparaturinformati-
onen für fachlich kompetente Reparateure erlangen können (s. Tabelle 1). Hier obliegt es 
der interessierten Person den jeweils für sie geeigneten Weg zu wählen.

Die Vorschriften des § 15 sind zudem so ausgestaltet, dass sie bestehende Gewerbe, die 
Reparaturdienstleistungen im Wege des Nebenerwerbs erbringen (denkbar wären hier z.B. 
gewerbliche Händler von Elektroartikeln, Reparaturshops) berücksichtigen. Bei den Vor-
schriften nach § 15 handelt es sich um grundsätzliche Ansprüche der fachlich kompetenten 
Reparateure gegenüber dem Hersteller, seinem Bevollmächtigten beziehungsweise dem 
Einführer eines betroffenen Ökodesign-Produktes. Etwaige darüber hinausgehende beste-
hende direkte Vereinbarungen zwischen dem Hersteller, seinem Bevollmächtigten
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beziehungsweise dem Einführer eines betroffenen Ökodesign-Produktes und den zuvor 
beispielhaft benannten gewerblichen Händlern oder Reparaturshops bleiben unberührt.

Im Einklang mit § 18 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a obliegt den zuständigen Behörden 
die Überwachung der Einhaltung der Regelungen durch den Hersteller, seinen Bevollmäch-
tigten beziehungsweise den Einführer.

Personenkreis Erforderliche Nachweise Nachweisführung Grundlage

Handwerke 

und 

handwerksähnliche 
Gewerbebetriebe sowie 

zulassungsfreie 
Handwerksbetriebe 

(soweit sie in die 
Verzeichnisse nach § 6 
Absatz 1 bzw. § 19 der 
HwO eingetragen sind)

Nachweis über die 
Fachkunde

Handwerkskarte § 15 Absatz 2

Zu Absatz 1

Damit fachlich kompetente Reparateure Zugang zu den entsprechenden Ersatzteilen und 
Informationen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 erhalten, müssen sie sich vorher beim 
Hersteller, seinem Bevollmächtigten oder dem Einführer unter Nachweis ihrer fachlichen 
Kompetenz (spezifisch für die Reparatur der betreffenden Produktgruppe sowie allgemein 
für die Reparatur elektrischer Geräte) und eines geeigneten Versicherungsschutzes (der 
die Haftung im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit abdeckt) registrieren. Hinsichtlich der 
technischen Ausgestaltung dieser Registrierung beim Hersteller, seinem Bevollmächtigten 
oder dem Einführer macht das EU-Recht keine Vorgaben. Der Gesetzgeber erwartet jedoch 
eine unbürokratische und vor allem elektronische Umsetzung durch die Hersteller, deren 
Bevollmächtigte oder die Einführer.

Nachweis der Einhaltung der 
Vorschriften, welche für die 

Reparateure elektrischer 
Geräte gelten

Nachweis eines 
Versicherungsschutzes

Ja/Nein-Angabe § 15 Absatz 1

sonstige 

handwerksähnliche 
Gewerbebetriebe 

und 

zulassungsfreie 
Handwerksbetriebe

Nachweis über die 
Zugehörigkeit zum 

Personenkreis
Gewerbeschein

s. Begründung 
zu § 15 

Absatz 4

Nachweis der Einhaltung der 
Vorschriften, welche für die 

Reparateure elektrischer 
Geräte gelten

Eigenerklärung bzgl. Einhaltung der allg. 
anerkannten Regeln der Technik

§ 15 Absatz 1
und Absatz 4

Nachweis eines 
Versicherungsschutzes

Ja/Nein-Angabe
§ 15 Absatz 1 
und Absatz 4

Nicht-gewerbliche 
Reparateure

Nachweis über die 
Zugehörigkeit zum 

Personenkreis

Elektrofachkräfte für 
festgelegte 
Tätigkeiten 
(EFKFFT)

Schulungsnachweis 
oder Zeugnis

§ 15 Absatz 2 
Satz 2 sowie 
Begründung 

zu § 15 
Absatz 4

Reparaturinitiativen 
(inkl. Repair-Cafés)

Vertretungsvollmacht

oder 

Nachweis der 
Zugehörigkeit zu 

einem 
Interessensverband / 

Netzwerk

s. Begründung 
zu § 15 

Absatz 4

Nachweis der Einhaltung der 
Vorschriften, welche für die 

Reparateure elektrischer 
Geräte gelten

Eigenerklärung bzgl. Einhaltung der allg. 
anerkannten Regeln der Technik

§ 15 Absatz 1 
und Absatz 4

Nachweis eines 
Versicherungsschutzes

Ja/Nein-Angabe
§ 15 Absatz 1 
und Absatz 4

Tabelle 1 Übersicht der Nachweise nach § 15 Ökodesign-Gesetz
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Die in den Nummern 1 bis 3 des 2. Satzes abschließend aufgezählten Unterlagen ergeben 
sich dabei direkt aus den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakten, 
sofern diese entsprechende Ressourceneffizienz-Anforderungen enthalten. Aktuell sei 
hierzu auf die Verordnung (EU) 2019/1784, die Verordnung (EU) 2019/2019, die Verord-
nung (EU) 2019/2021, die Verordnung (EU) 2019/2022, die Verordnung (EU) 2019/2023, 
die Verordnung (EU) 2019/2024, die Verordnung (EU) 2023/1670, die Verordnung (EU) 
2023/2533, die Verordnung (EU) 2024/1103 oder die Verordnung (EU) 2024/1834 verwie-
sen.

Bezüglich des Nachweises der Fachkunde nach Satz 2 Nummer 1 dieses Absatzes wird 
auf die weiteren Regelungen der Absätze 2 und 3 verwiesen.

Mit Vorschriften, welche nach Satz 2 Nummer 2 für die Reparateure elektrischer Geräte 
gelten, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik gemeint. Diese können auch 
DIN-Normen, VDI-Richtlinien oder DGUV-Vorschriften umfassen.

Der Versicherungsschutz nach Satz 2 Nummer 3 muss nicht nur, im Einklang mit EU-Recht, 
die Haftung im Zusammenhang mit der Reparatur-Tätigkeit des fachlich kompetenten Re-
parateurs abdecken. Es muss zudem sichergestellt sein, dass der Versicherungsumfang 
angemessen bemessen ist. Hinsichtlich der Frage der Angemessenheit des Versicherungs-
schutzes sieht sich der Gesetzgeber zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage eine konkrete 
Höhe vorzugeben und auch europarechtlich ist keine Höhe des Versicherungsschutzes vor-
gesehen. Nach Ansicht des Gesetzgebers sollte die Nachweisführung nach Satz 2 Num-
mer 3 unbürokratisch aus einer einfachen Ja/Nein-Angabe bestehen. Diese könnte ferner 
mit der ggf. abzugebenden Eigenerklärung als Nachweis nach Satz 2 Nummer 2 zusam-
mengeführt werden, um den bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten weiter zu minimie-
ren. Es liegt dabei im ureigenen Interesse der fachlich kompetenten Reparateure dafür 
Sorge zu tragen, dass ihr Versicherungsschutz geeignet und angemessen ist die Haftung 
im Zusammenhang mit ihrer Reparatur-Tätigkeit abzudecken.

Zu Absatz 2

Als Nachweis für die Erfüllung der fachlichen Kompetenz gilt auch der Verweis auf Eintrag 
in ein „amtliches Registrierungssystem“ („official registration system“), falls ein solches in 
den betreffenden Mitgliedstaaten besteht. Auch diese Regelung ergibt sich unmittelbar aus 
den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a genannten Rechtsakten, sofern diese entspre-
chende Ressourceneffizienz-Anforderungen enthalten. Ein bestehendes amtliches Regist-
rierungssystem würde somit insbesondere den Fachkundenachweis der fachlich kompe-
tenten Reparateure gegenüber dem Hersteller, seinem Bevollmächtigten beziehungsweise 
dem Einführer von betroffenen Ökodesign-Produkten vereinfachen.

Der Eintrag in ein solches amtliches Registrierungssystem ist, wie in Satz 2 dieser Vor-
schrift bekräftigt wird, jedoch bei weitem nicht die alleinige Möglichkeit des Nachweises der 
Fachkunde. So wären u.a. auch geeignete Studienabschlüsse, Fortbildungsnachweise 
oder Schulungsnachweise als entsprechende Nachweise im Sinne dieser Vorschrift zu be-
werten, sofern die Betroffenen nicht nach § 7 Absatz 2 Handwerksordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), die zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106) geändert wor-
den ist, bereits in die Handwerksrolle eingetragen worden sind. Des Weiteren kann es sich 
auch um die Bescheinigung als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) han-
deln.

Für den Personenkreis der nicht-gewerblichen Reparateure ist der Nachweis nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 gleichbedeutend mit dem Nachweis der Zugehörigkeit zum Personen-
kreis.

Wie bereits unter Absatz 1 ausgeführt, könnte der Nachweis nach Absatz 1 Nummer 2 auch 
durch eine Eigenerklärung des fachlich kompetenten Reparateurs erbracht werden, in der
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die Einhaltung der Vorschriften für die Reparateure elektrischer Geräte versichert wird. Dies 
dürfte insbesondere bei Vertretern von Reparaturinitiativen Anwendung finden.

Zu Absatz 3

Für viele Gewerbe, die Reparaturen von Ökodesign-Produkten anbieten, besteht eine Zu-
lassungspflicht (etwa Elektrotechniker, Elektromaschinenbauer, Feinmechaniker und In-
stallateure und Gewerbe, die für diese wesentliche Tätigkeiten erbringen).

Gemäß § 6 Absatz 1 der Handwerksordnung werden zulassungspflichtige Handwerke bei 
der Handwerkskammer in einem Verzeichnis, der Handwerksrolle, geführt und eingetragen 
und als Bescheinigung der Eintragung wird eine Handwerkskarte ausgestellt (s. § 10 Ab-
satz 2 Satz 1 HwO). In den §§ 7 ff. der Handwerksordnung sind die Anforderungen für die 
Aufnahme in die Handwerksrolle spezifiziert. Voraussetzung ist in der Regel das Bestehen 
der Meisterprüfung. Für zulassungspflichtige Handwerke wäre also für den Eintrag in die 
entsprechenden Verzeichnisse bereits die erforderliche Fachkunde nachgewiesen. Weitere 
Voraussetzungen wie beispielsweise Verfahren, Auskunftspflichten und Sanktionen bei 
Verstößen sind ebenfalls bereits klar geregelt. Die handwerksrechtlichen Verzeichnisse 
stellen daher nach Ansicht des Gesetzgebers bereits ein amtliches Registrierungssystem 
im Sinne dieser Vorschrift dar.

Auch für die zulassungsfreien Handwerke oder handwerksähnlichen Gewerbe hat die 
Handwerkskammer gem. § 19 der Handwerksordnung ein vergleichbares Verzeichnis zu 
führen. Eine Anlehnung an die bestehenden handwerksrechtlichen Vorschriften wird daher 
vorgenommen.

Für nicht handwerkliche Gewerbebetriebe (z.B. Fachhändler) und nicht-gewerbliche Repa-
rateure (z.B. Reparatur-Initiativen oder Repair-Cafés) besteht bisher keine Pflicht zur Re-
gistrierung. Diese müsste entweder neu durch den Gesetzgeber geschaffen werden – zu-
sammen mit einer register-führenden staatlichen Stelle soweit sich die Pflicht nicht auf ein 
bereits existierendes Register beziehen soll. Die Fachkunde müsste dann individuell nach-
gewiesen und von einer staatlichen oder beauftragten Stelle geprüft und protokolliert wer-
den. Die Schaffung einer solchen zusätzlichen staatlichen Stelle wäre jedoch nicht verhält-
nismäßig und würde zu weiterem Erfüllungsaufwand führen. Wegen des geringeren Ein-
griffs und Erfüllungsaufwands wäre daher eine freiwillige Registrierungsmöglichkeit vorzu-
ziehen. Die Schaffung einer solchen freiwilligen Stelle durch die Zivilgesellschaft auf freiwil-
liger Basis wird durch diesen Paragraphen nicht behindert.

Zu Absatz 4

Nummer 1 dieser Vorschrift soll das Einhalten, der für das Ökodesign-Produkt geltenden 
Ressourceneffizienz-Anforderungen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 durch die Her-
steller, deren Bevollmächtigte beziehungsweise die Einführer sicherstellen. Fachlich kom-
petenten Reparateuren wird somit zukünftig die Rechtsdurchsetzung des Zugangs zu den 
entsprechenden Ersatzteilen und Reparaturinformationen ermöglicht.

Seitens des Gesetzgebers erfolgt mit Nummer 2 der Vorschrift eine weitere Klarstellung 
gegenüber den Herstellern, deren Bevollmächtigte beziehungsweise dem Einführer, dass 
zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe, bei Vorhandensein eines 
Nachweises nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und bei Nachweis eines geeigneten Versi-
cherungsschutzes nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, der Zugang zu den für fachlich kom-
petenten Reparateuren vorgesehenen Ersatzteilen und Informationen nach § 10 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2 nicht verwehrt werden darf. Hintergrund für diese Regelung ist, 
dass zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe, die beispielsweise 
Reparaturdienstleistungen für Ökodesign-Produkte im Wege des Nebenerwerbs anbieten, 
ebenfalls Zugang zu den entsprechenden Ersatzteilen und Reparaturinformationen für 
fachlich kompetente Reparateure erhalten sollen.
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Unter Anerkennung der zivilgesellschaftlichen Bedeutung der Reparaturinitiativen, ein-
schließlich der Repair-Cafés, erfolgt mit Nummer 3 dieser Vorschrift die zusätzliche Klar-
stellung gegenüber den Herstellern, deren Bevollmächtigte beziehungsweise den Einfüh-
rern, dass nicht-gewerblichen Reparateuren, bei Vorhandensein eines Nachweises nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und des Nachweises eines geeigneten Versicherungsschutzes 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, der Zugang zu den für fachlich kompetenten Reparateu-
ren vorgesehenen Ersatzteilen und Informationen nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 
ebenfalls nicht verwehrt werden darf.

Die Erfüllung von Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 kann bei zulassungsfreien Handwerkern, 
handwerksähnlichen Gewerben und nicht-gewerblichen Reparateuren im Wege einer Ei-
generklärung erfolgen, mit welcher mitgeteilt werden soll, dass die allgemein anerkannten 
Regeln der Technik bei der Reparatur von elektrischen Geräten eingehalten werden. Diese 
Eigenerklärung darf zusammen mit der Ja/Nein-Angabe über den Versicherungsschutz er-
folgen, um den bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten weiter zu minimieren.

Aus der Systematik der Anforderung des § 15 ergibt sich implizit auch, dass zulassungsfreie 
Handwerke oder handwerksähnliche Gewerbe sowie nicht-gewerbliche Reparateure ihre 
Zugehörigkeit zum jeweiligen Personenkreis gegenüber dem Hersteller, seinem Bevoll-
mächtigten beziehungsweise dem Einführer belegen müssen. Dies sollte nach Ansicht des 
Gesetzgebers bürokratiearm, beispielsweise bei zulassungsfreien Handwerkern oder hand-
werksähnlichem Gewerbe durch den Nachweis eines entsprechenden Gewerbescheins 
und bei nicht gewerblichen Reparateuren durch die Bescheinigung als Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten erfolgen. Für Reparaturinitiativen oder Repair-Cafés sollte die Vor-
lage einer gültigen Vertretungsvollmacht, der Nachweis der Zugehörigkeit zu einem Inte-
ressensverband, zu einem Netzwerk oder ähnlichem erfolgen.

Die Frage der Geeignetheit von zulassungsfreien Handwerken oder handwerksähnlichen 
Gewerbe sowie nicht-gewerblichen Reparateuren als fachlich kompetenter Reparateure 
wird durch die Regelungen von Nummer 2 beziehungsweise Nummer 3 an das Vorhanden-
sein eines Nachweises nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und insbesondere Nummer 3 ge-
knüpft. Wenn ein Versicherungsunternehmen die betroffenen Personen als geeignet an-
sieht, Reparaturen fachlich kompetent durchzuführen und sie entsprechend versichert, 
dann ist dies auch vom Hersteller, seinem Bevollmächtigten beziehungsweise dem Einfüh-
rer eines Produktes zu akzeptieren.

Daneben eröffnen die Regelungen nach Satz 2 und 3 jedoch auch die Möglichkeit für den 
Hersteller, deren Bevollmächtigten beziehungsweise den Einführer eines Ökodesign-Pro-
duktes die betroffenen Personen entsprechend zu beraten oder alternative Lösungen auf-
zuzeigen. Der grundsätzliche Zugang zu den Ersatzteilen und Informationen nach § 10 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2, welcher unter den Voraussetzungen der Sätze 2 und 3 zu gewäh-
ren ist, bleibt davon unberührt.

Zu Absatz 5

Diese Vorschrift stellt die Möglichkeiten der Art und Ausgestaltung des Versicherungsschut-
zes nach Absatz 1 Nummer 3 für zulassungsfreie Handwerksbetriebe und handwerksähn-
liche Gewerbebetriebe sowie nicht-gewerbliche Reparateure klar.

Zu Abschnitt 3 (Durchführung der Verordnung (EU) 2024/1781)

Regelungsinhalt dieses Abschnittes ist die Durchführung der Verordnung (EU) 2024/1781. 
In Ermangelung von bislang hierzu erlassenen Rechtsakten nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b dieses Gesetzes, beschränkt sich die Durchführung 
derzeit lediglich auf die zwingend national umzusetzenden Aspekte der Artikel 3 und 4 der 
Verordnung (EU) 2024/1781 
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Zu § 16 (Ausstellen)

Nach Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/1781 lassen es die Mitgliedstaaten zu, 
dass bei Messen, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen Produkte ausgestellt wer-
den, die den in den in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a und b genannten Rechtsakten 
festgelegten Anforderungen nicht entsprechen, sofern ein sichtbares Schild deutlich darauf 
hinweist, dass es sich um Produkte handelt, die mit den in diesen delegierten Rechtsakten 
festgelegten Anforderungen nicht konform sind, und die erst verkauft werden dürfen, wenn 
ihre Konformität hergestellt wurde. Da Artikel 3 der Verordnung (EU) 2024/1781 bereits 
Gültigkeit erlangt hat ist die Aufnahme von Regelungen zur Durchführung der entsprechen-
den Vorschrift erforderlich. Diese Vorschrift knüpft ferner auch an die Definition des Begriffs 
„Ausstellen“ in § 2 Absatz 1 Nummer 6 an.

Zu § 17 (Vorbeugung der Umgehung und Leistungsverschlechterung)

Diese Vorschrift soll sicherstellen, dass der Artikel 40, auch in Verbindung mit Artikel 79 
Absatz 2, der Verordnung (EU) 2024/1781 durch die zuständigen Behörden überwacht und 
Verstöße dagegen sanktioniert werden können.

Zu Abschnitt 4 (Bußgeldvorschriften und Sanktionen)

Der Regelungsinhalt dieses Abschnittes sind die verpflichtend vorzuhaltenden Sanktions-
möglichkeiten bei Verstößen gegen Ökodesign-Anforderungen nach der Richtlinie 
2009/125/EG sowie der Verordnung (EU) 2024/1781. Es handelt sich dabei um eine inhalt-
liche Weiterentwicklung der bisherigen Regelungen des § 13 des Energieverbrauchsrele-
vante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fas-
sung. Dabei wurden insbesondere notwendige Anpassungen aufgrund der Verordnung 
(EU) 2019/1020 und des Marktüberwachungsgesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) 
berücksichtigt.

Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen obliegen der Entscheidung der zuständigen 
Behörden. Diese führen risikobasierte Prüfungen durch. Insofern liegt es in der Entschei-
dungshoheit der zuständigen Behörde, wie oft oder wie umfänglich sie von den vorliegen-
den Bußgeld- und Sanktionsmaßnahmen Gebrauch macht.

Zu § 18 (Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung)

Diese Vorschrift listet alle Ordnungswidrigkeitentatbestände nach diesem Gesetz auf. Die 
entsprechenden Regelungen dienen somit der Förderung der Rechtstreue der betroffenen 
Wirtschaftsakteure.

Die festgelegten Bußgeldvorschriften ergänzen die Marktüberwachung und dienen der Um-
setzung von Artikel 20 der Richtlinie 2009/125/EG sowie der Durchführung von Artikel 74 
Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2024/1781.

Für den Fall von Verstößen gegen die mit Rechtsvorschrift festgelegen Anforderungen ge-
mäß § 8 Absatz 1 kann nicht in der jeweiligen Rechtsvorschrift selbst, sondern erst durch 
Rechtsverordnung gemäß § 3 Absatz 1 ein Bußgeld angedroht werden. Andernfalls würde 
in unzulässiger Weise dem Verordnungsgeber der EU die Möglichkeit eröffnet in die natio-
nale Kompetenz Ordnungswidrigkeiten angemessen zu sanktionieren eingegriffen. Die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des 
Grundgesetzes.

Zu Absatz 1

Die Regelung des Absatz 1 wurde neu eingefügt, damit entsprechende Verstöße von den 
Marktüberwachungsbehörden geahndet werden können (s. auch Absatz 2 Nummer 5 und 
6).
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Zu Absatz 2

Der Regelungsinhalt von Absatz 2 orientiert sich am Regelungsinhalt von Absatz 1 Num-
mer 1, 2, 5 und 6 des § 13 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Feb-
ruar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung.

Die Nummer 2 wurde neu eingeführt um Verstöße gegen die Aufbewahrungspflichten nach 
§ 7 Absatz 4 ebenfalls durch die zuständigen Behörden sanktionierbar zu machen. Hierbei 
gilt zwingend zu beachten, dass rechtstreue Wirtschaftsakteure ein Eigeninteresse an der 
fristgerechten Aufbewahrung der Unterlagen zur Konformitätsbewertung nach § 2 Absatz 1 
Nummer 9 und der abgegebenen Konformitätserklärung haben. Diese Unterlagen werden 
von den zuständigen Behörden zur Kontrolle der Konformität der entsprechenden Ökode-
sign-Produkte herangezogen. Da der Zeitpunkt der Kontrolle auch noch Jahre nach dem 
ersten Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme des kontrollierten Ökodesign-Produktes 
liegen kann, liegt es im Interesse der Wirtschaftsakteure die Konformität des kontrollierten 
Ökodesign-Produktes auch noch zum Zeitpunkt der Kontrolle mit Hilfe der benannten Un-
terlagen nachweisen zu können.

Im Wege der Abwägung wurde durch den Gesetzgeber zunächst darauf verzichtet mit die-
ser Vorschrift weitere Verstöße beispielsweise gegen §13 Absatz 4 dieses Gesetzes mit 
einem Bußgeld zu bewehren.

Zu Absatz 3

Die Frage nach einer Sanktionierung der Wirtschaftsakteure und ggf. nach ihrer Höhe ob-
liegt der Entscheidung der Marktüberwachung.

Dieser Absatz differenziert daher die Höhe des Bußgeldes je nach Art (und damit implizit) 
Schwere des Verstoßes und legt dementsprechend zwei unterschiedliche Höchstbeträge 
von hundertausend und zehntausend Euro fest. Die Höhe der Beträge orientiert sich dabei 
an der vergleichbaren Höhe der Beträge des Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1723). Zudem können wirtschaftliche Vorteile, die aus Zuwiderhandlungen ge-
gen dieses Gesetz erlangt werden, bereits nach allgemeinen Regeln abgeschöpft werden 
(s. § 17 Absatz 4, §§ 29a und 30 Absatz 4 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) geändert worden ist).

Zu § 19 (Bußgeldvorschriften zur Verordnung (EU) 2024/1781)

Zu Absatz 1 und zu Absatz 2

Mit dieser Vorschrift wird eine Sanktionierbarkeit von Verstößen gegen die Regelungen in 
Artikel 24 und 25 der EU-Ökodesign-Verordnung geschaffen. Im Hinblick auf diese Rege-
lungen wird damit der Verpflichtung nach Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 EU-Ökodesign-VO ent-
sprochen, Vorschriften über Sanktionen, bei Verstößen gegen die Verordnung zu verhän-
gen

Zu Absatz 3

Die Höhe des, für einen Verstoß gegen die Regelungen zur Vernichtung unverkaufter Ver-
braucherprodukte, möglichen Bußgeldes, entspricht der Höhe des möglichen Bußgeldes 
bei Verstößen nach § 18 des Ökodesign-Gesetzes und ist dabei im Einklang mit der Höhe 
eines möglichen Bußgeldes bei Verstößen nach § 69 des Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist.
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Zu § 20 (Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge)

Um das Vertrauen in die in Verkehr gebrachten Ökodesign-Produkte zu stärken, insbeson-
dere im Hinblick auf ihre Konformität mit Ökodesign-Anforderungen, muss sich die Öffent-
lichkeit sicher sein können, dass Wirtschaftsteilnehmer, die nicht konforme Ökodesign-Pro-
dukte in Verkehr bringen, mit Sanktionen belegt werden.

Die Mitgliedstaaten werden daher durch Artikel 74 der Verordnung (EU) 2024/1781 unmit-
telbar verpflichtet, Vorschriften über mögliche Sanktionen zu erlassen (im Falle von Arti-
kel 74 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2024/1781 betreffend den zeitlich befris-
teten Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge), die bei Verstößen gegen die in 
§ 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b genannten Rechtsakte sowie bei Verstößen gegen 
Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1781 zu verhängen sind.

Neben der hier eingeführten Vorschrift ist dementsprechend eine Folgeänderung im Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist (s. Artikel 3 des Mantelgesetzes) erforder-
lich.

Zu Absatz 1

Die vorgesehene Sanktion soll wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. In Wür-
digung der Schwere der Verstöße wird vom Gesetzgeber daher eine Mindestschwelle von 
siebentausendfünfhundert Euro für den Ausschlussgrund im Sinne der Regelung festge-
legt.

Mit diesem Schwellenwert werden sowohl schwerwiegende Verstöße gegen Kennzeich-
nungs- und Mitwirkungspflichten der Hersteller von Ökodesign-Produkten als auch entspre-
chende Verstöße gegen Ökodesign-Anforderungen abgedeckt.

Ferner ist zu beachten, dass ein Ausschlussgrund nach Satz 1 des Absatzes nur bei Ver-
stößen gegen Anforderungen aus einem in § 2 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b genannten 
Rechtsakt sowie bei Verstößen gegen unmittelbare Anforderungen aus der Verordnung 
(EU) 2024/1781 vorliegen kann.

Zu Absatz 2

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit wird die Möglichkeit des Ausschlusses in Anlehnung 
an § 126 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, auf einen Zeit-
raum von drei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft begrenzt.

Zu Artikel 2 (Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes ) 

Das Änderungsgesetz nimmt Anpassungen an geltendes EU-Recht und neu hinzugetrete-
nes nationales Recht vor, um Marktüberwachungsbehörden beim Vollzug der EU-Energie-
verbrauchskennzeichnungsverordnung (EU) 2017/1369 zu unterstützen und Doppelregu-
lierung zu vermeiden. Zudem werden redaktionelle Anpassungen, unter anderem bezüglich 
der Behördenbezeichnungen vorgenommen.

Zu Nummer 1 (Gesetzestitel)

Die Angabe „Kraftfahrzeug“ wird im Titel des Gesetzes sowie an allen anderen relevanten 
Stellen im Gesetz gegen die Angabe „Personenkraftwagen“ ausgetauscht. Hintergrund ist, 
dass die Definition in § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b) auf Artikel 2 Nummer 1 der 
Richtlinie 1999/94/EG verweist, die den Begriff des „Personenkraftwagens“ definiert. Dem-
entsprechend stellt auch die deutsche Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungs-
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Verordnung (Pkw-EnVKV), die der Umsetzung der Richtlinie 1999/94/EG dient, auf den 
Personenkraftwagen ab. Mit der Anpassung wird folglich Rechtskonsistenz hergestellt. 

Zu Nummer 2 (Inhaltsübersicht) 

Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der Änderungen bei §§ 2 und 10 redaktionell ange-
passt. 

Zu Nummer 3 (§ 1 Anwendungsbereich; hier: Absatz 2)

Umformulierung des Ausnahmetatbestandes im Anwendungsbereich des Gesetzes: Vom 
Anwendungsbereich ausgenommen bleiben weiterhin Produkte, die einzig der Verteidigung 
oder der nationalen Sicherheit dienen. Hier wird jedoch eine neue Formulierung, im Gleich-
klang mit dem ÖkodesignG (Artikel 1), gewählt. Hintergrund: Um durch die Umsetzung be-
ziehungsweise Durchführung der europäischen Regelungen im Bereich der Energiever-
brauchskennzeichnung keine produktspezifischen oder verfahrenstechnische Beeinträchti-
gungen für die Beschaffungen der Bundeswehr erwachsen zu lassen, wurde die vorlie-
gende Ausnahme eingeführt bzw. weitergeführt. Die Produkte sind zum Zeitpunkt der Be-
schaffung für die Zwecke der Bundeswehr angepasst und/oder für Zwecke der Bundeswehr 
vorgesehen. Dadurch dienen diese Produkte regelmäßig einzig der Verteidigung. Diese 
Ausnahme stützt sich auf Artikel 346 Absatz 1 litera b des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV), dem zufolge jeder Mitgliedsstaat die Maßnahmen ergrei-
fen kann, die seines Erachtens für die Wahrung seiner Sicherheitsinteressen erforderlich 
sind; die Ausschlussregelung ist für die Erfüllung des Auftrags der Bundeswehr erforderlich.

Zu Nummer 4 (§ 2 Begriffsbestimmungen und damit zusammenhängende 
Regelungen)

Der § 2 wird der besseren Übersicht halber komplett neu verfasst, da zahlreiche Definitio-
nen, die im übergeordneten EU-Recht (Marktüberwachungsverordnung, Energiever-
brauchskennzeichnungsverordnung, EU-Reifenkennzeichnungsverordnung, Gesetz über 
digitale Dienste) bereits enthalten sind, inzwischen entfallen können und zahlreiche Defini-
tionen aktualisiert bzw. redaktionell angepasst werden müssen.

Während Absatz 1 die verbliebenen, teils aktualisierten Definitionen dieses Gesetzes ent-
hält, wird auf jene für dieses Gesetz notwendigen Begriffe, die im EU-Recht bereits definiert 
sind, im neuen Absatz 2 quer verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 3 Allgemeine Anforderungen an die Verbrauchskennzeichnung, an 
sonstige Produktinformationen sowie an Informationen in der Werbung und in 
sonstigen Werbeinformationen)

Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 3 Absatz 1 Nummer 1) 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Sprachrechtsförmliche Änderung, Ersetzung „CO2“ durch „Kohlenstoffdioxid“. Zudem 
Folgeänderung zur Definitionsänderung in § 2 Absatz 1 Nummer 9 und 10.

Zu Dreifachbuchstabe bbb 

Ersetzung der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Nummer 1). 

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 3 Absatz 1 Nummer 2) 

Vergleiche Änderungshinweise Doppelbuchstabe aa.
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Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 2)

Abfolge der Regelungsinhalte durch neue Buchstaben-Zuordnung b und c verändert. Damit 
rechtssystematische Angleichung an alle anderen Fundstellen im Gesetz, bei der die Ab-
folge der Regelungsinhalte jeweils a) energieverbrauchsrelevante Produkte, b) Personen-
kraftwagen und c) Reifen ist. Da auf diese Fundstelle in anderen Rechtsakten nicht verwie-
sen wird, sind Folgeanpassungen nicht notwendig.

Zu Doppelbuchstabe aa 

Ersetzung der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Nummer 1). 

Zu Doppelbuchstabe bb

Ersetzung der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Nummer 1) 
und Aktualisierung der EU-Norm.

Zu Buchstabe c (§ 3 Absatz 3) 

Ersetzung der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Nummer 1). 

Zu Buchstabe d (§ 3 Absatz 4) 

Aktualisierung der EU-Rechtsgrundlage und Umsetzung von redaktionellen Änderungen 
zur besseren Lesbarkeit.

Vorgabe zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1804 bezüglich des Energiekosten-
vergleichs, um Preistransparenz zwischen verschiedenen Kraftstoffarten herzustellen und 
damit künftige Kaufentscheidungen der Verbraucher bei der Personenkraftwagenwahl zu 
unterstützen; Nutzung des im EU-Recht definierten Begriffs „Zapfstelle“ anstatt „Mehrpro-
duktzapfsäule“; in der Folge Anhebung des Schwellenwertes, der einen Energiekostenver-
gleich erforderlich macht, von sechs Mehrproduktzapfsäulen auf zwölf Zapfstellen, da der 
Anwendungsbereich des Energiekostenvergleichs nicht verändert werden soll (Mehrpro-
duktzapfsäulen ließen per bisheriger Definition parallele Betankungsvorgänge zu 
(links/rechts), während bei einer Zapfstelle per Definition zeitgleich nur ein Betankungsvor-
gang geschehen kann); zudem in Nummer 2 Entfernung der Angabe „nach Satz 2“, da nicht 
korrekt und entbehrlich.

Zu Buchstabe e (§ 3 Absatz 5)

Auf Wunsch der Länder stellt ein neuer Absatz 5 durch Verweis auf geltende Vorgaben 
nach Absatz 1 klar, dass Händler einer Mitwirkungspflicht unterliegen, infolge derer sie hin-
sichtlich der Energieverbrauchskennzeichnung augenscheinlich nicht rechtskonforme Pro-
dukte nicht auf dem Markt bereitstellen dürfen. Damit sollen Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie rechtskonform agierende Lieferanten vor betrügerischem Vorgehen ge-
schützt und Marktüberwachungsbehörden zum Handeln ermächtigt werden.

Hinsichtlich der Mitwirkungspflichten der Händler dürfte nach Ansicht des Gesetzgebers die 
Durchführung einer Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des Vorliegens eines Energieeffizienz-
labels, dass zum vorliegenden Produkt passt, ausreichend sein, damit Händler ihren recht-
lichen Verpflichtungen aus Absatz 5 nachkommen.

Zu Nummer 6 (§ 4 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen)

Ersetzungen der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Num-
mer 1) und „CO2“ durch „Kohlenstoffdioxid“ (vgl. Nummer 5 Dreifachbuchstabe aaa) sowie 
redaktionelle Änderungen der Behördennamen.
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Zu Nummer 7 (§ 5 Zuständigkeit für die Marktüberwachung und Zusammenarbeit; 
Verordnungsermächtigung) 

Anpassung auf dynamische Rechtsnorm-Verweisung. 

Zu Nummer 8

Neufassung der §§ 8 bis 11 aufgrund zwischenzeitlich neu hinzugetretener europäischer 
und nationaler Rechtsakte, auf die nun mitunter direkt verwiesen wird, um (nationale) Dop-
pelregelungen zu vermeiden.

Bezüglich § 8 Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen; hier Ab-
satz 1:

Neuer Rechtsverweis auf die zwischenzeitlich neu in Kraft getretene, unmittelbar geltende 
EU-Marktüberwachungsverordnung VO (EU) 2019/1020 bezüglich Vorgaben für die Markt-
überwachungsbehörden zu Stichprobenkontrollen hinsichtlich Anforderungen zu diesem 
Gesetz, einer Rechtsverordnung nach diesem Gesetz oder Verordnungen der Europäi-
schen Union. Bezüglich der Angemessenheit der Stichproben wird auf den risikobasierten 
Ansatz gemäß Artikel 11 Absatz 3 Satz 2 verwiesen. Im Zuge der Stichprobenkontrollen 
kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass Marktüberwachungsbehörden weitere erforder-
liche Unterlagen prüfen oder physische Kontrollen und Laboruntersuchungen vornehmen 
(lassen), um klären zu können, ob Angaben zur Energieverbrauchskennzeichnung (z. B. 
auf dem Energieeffizienzlabel, dem Produktinformationsblatt, in der EPREL-Produktdaten-
bank oder in der Werbung) korrekt, d. h. im Einklang mit den delegierten produktspezifi-
schen Verordnungen, bestimmt wurden.

Bezüglich § 8 Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen; hier Ab-
satz 2:

Neuer Rechtsverweis auf die zwischenzeitlich neu in Kraft getretene, unmittelbar geltende 
EU-Marktüberwachungsverordnung VO (EU) 2019/1020 bezüglich Vorgaben zu den durch 
Marktüberwachungsbehörden zu ergreifenden Maßnahmen im Verdachtsfalle von Nicht-
Konformität sowie Anordnungsermächtigung für Marktüberwachungsbehörden, Aufgaben 
an Stellen gemäß § 5 Absatz 4 Nummer 1 bis 5 delegieren zu können.

Bezüglich § 8 Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen; hier Ab-
satz 3:

Neuer Rechtsverweis auf die zwischenzeitlich neu in Kraft getretene, unmittelbar geltende 
EU-Marktüberwachungsverordnung VO (EU) 2019/1020 bezüglich Vorgaben zu den durch 
Marktüberwachungsbehörden zu ergreifenden Maßnahmen im Falle festgestellter Nicht-
Konformität. Exemplarische Spezifizierung hinsichtlich des Artikels 16 Absatz 3 Buchstabe 
a.

Bezüglich § 8 Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaßnahmen; hier Ab-
satz 4:

Der bisherige Absatz 6 wird in redaktionell angepasster Form der neue Absatz 4. Die bis-
herigen Abätze 4 und 5 entfallen, da die bisherigen Vorgaben für Marktüberwachungsbe-
hörden zu fortdauernd festgestellten Verstößen von Wirtschaftsakteuren nun direkt in der 
unmittelbar geltenden EU-Marktüberwachungsverordnung VO (EU) 2019/1020 geregelt 
sind (Artikel 16 Absätze 5 und 6).

Bezüglich § 9 Adressaten der Stichprobenkontrollen und Marktüberwachungsmaß-
nahmen:
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Neuformulierung des Paragraphen hinsichtlich Querverweisen zu § 8 und entfallender Re-
gelungen (bisheriger Absatz 2: nunmehr durch Artikel 18 Absatz 3 der unmittelbar gelten-
den EU-Marktüberwachungsverordnung VO (EU) 2019/1020 geregelt; bisheriger Absatz 3: 
Rechtsverweis der bisherigen Regelung war nicht mehr gültig und wird gestrichen).

Bezüglich § 10 Befugnisse und Duldungspflichten:

Neuformulierung des Paragraphen. Die bisherigen Absätze 1 bis 3 entfallen, da Betretens-
rechte bzw. Produktprüfungsbefugnisse und etwaige Kostenerstattungsansprüche von 
Marktüberwachungsbehörden und ihren Beauftragten bzw. Rechte der Marktüberwa-
chungsbehörden zum Ziehen von Proben und Mustern sowie zum Einholen von Unterlagen 
und Informationen nunmehr im Marktüberwachungsgesetz geregelt sind.

Bezüglich § 10 Befugnisse und Duldungspflichten; hier Absatz 1:

Der neue Absatz 1 verweist demzufolge hinsichtlich der Befugnisse der Marktüberwa-
chungsbehörden auf den § 7 des Marktüberwachungsgesetzes und stellt mit Satz 2 klar, 
dass anlasslose Probenentnahmen von Produkten im Anwendungsbereich dieses Geset-
zes generell als verhältnismäßig im Sinne des § 7 Absatz 2 Satz 3 des Marktüberwa-
chungsgesetzes gelten.

Entsprechend dem Wunsch der Länder wurde mit Satz 3 eine rechtliche Klarstellung zur 
Frage von Gebühren und Auslagen eingefügt. Damit soll sichergestellt werden, dass in den 
Fällen, in denen eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden ergibt, dass die Anfor-
derungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 nicht erfüllt sind, gegenüber Wirtschaftsakteu-
ren, die das Produkt herstellen, zum Zwecke der Bereitstellung auf dem Markt lagern, an-
bieten oder ausstellen, Gebühren und Auslagen für die Amtshandlungen im Zusammen-
hang mit der Nichtkonformität sowie für die weiteren mit der Beendigung der Nichtkonfor-
mität verbundenen Amtshandlungen (einschließlich Nachkontrollen) erhoben werden kön-
nen.

Bezüglich § 10 Befugnisse und Duldungspflichten; hier Absatz 2:

Hinsichtlich der Verfahrensrechte und -pflichten der Wirtschaftsakteure wird in Absatz 2 auf 
das Marktüberwachungsgesetz verwiesen. Zusätzlich wurde mit Satz 2 dem Wunsch der 
Länder Rechnung getragen, eine Klarstellung bezüglich der Verwendung von Webcrawler-
Software, einschließlich KI-Systemen, durch die Marktüberwachungsbehörden explizit vor-
zunehmen.

Bezüglich § 10 Befugnisse und Duldungspflichten; hier Absatz 3:

Der bisherige Absatz 5 wird in redaktionell angepasster Form neuer Absatz 3. Der Begriffs-
verweis „Inbetriebnahme“ erfolgt nun direkt über die übergeordnete und unmittelbar gel-
tende EU-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EU (VO) 2017/1369.

Bezüglich § 11 Meldeverfahren; hier Absatz 1:

Neufassung der Regelung zum Meldeverfahren, welches durch Marktüberwachungs-Maß-
nahmen nach Artikel 16 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/1020 ausgelöst wird. Abwei-
chend zum Standardverfahren nach dem Marktüberwachungsgesetz werden unter Num-
mer 1 abweichende Meldewege für energieverbrauchsrelevante Produkte und unter Num-
mer 2 abweichende Meldewege für Personenkraftwagen und Reifen festgelegt. Die Buch-
staben a und b beschreiben dabei jeweils den aufwärts gerichteten Meldeweg, der Buch-
stabe c jeweils den abwärts gerichteten Meldeweg. Beim abwärts gerichteten Meldeweg 
sind durch die beauftragte Stelle alle jeweils zuständigen Marktüberwachungsbehörden zu 
informieren.

Bezüglich § 11 Meldeverfahren; hier Absatz 2:

- 68 -Drucksache 45/26



Die Sätze 1 und 2 regeln die Befugnisse der in Absatz 1 genannten Stellen bezüglich des 
Umgangs mit personenbezogenen Daten im Zuge des Meldeverfahrens. Die Regelung in 
Satz 3 zum elektronischen Informationsaustausch wird gegenüber der Vorgängerregelung 
verbindlicher gestaltet (Soll-Bestimmung), um den Digitalisierungsprozess zu unterstützen. 
Zudem präzisiert Satz 3 die Zuleitungs- und Unterrichtungspflichten der beteiligten Akteure 
des Meldeverfahrens nach Absatz 1 in zeitlicher Dimension („unverzüglich“).

Zu Nummer 9 (§ 12 Berichtspflichten) 

Zu Buchstabe a (§ 12 Berichtspflichten; hier Absätze 1 und 2) 

Ersetzung der Bezeichnung „Kraftfahrzeug“ durch „Personenkraftwagen“ (vgl. Nummer 1). 

Zu Buchstabe b (§ 12 Berichtspflichten; hier Absatz 5)

Der neue Absatz 5 regelt, dass Berichts- und Informationspflichten der obersten Landesbe-
hörden gegenüber der beauftragten Stelle bzw. dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg nachgekommen werden sollen, um den 
Digitalisierungsprozess zu unterstützen.

Zu Nummer 10 (§ 13 Beauftragte Stelle)

Aktualisierung der Rechtsnorm, mit der der Mandatsrahmen der beauftragten Stelle hin-
sichtlich energieverbrauchsrelevanter Produkte definiert wird. Anstelle der nationalen Ener-
gieverbrauchskennzeichnungsverordnung wird nun direkt auf die übergeordnete EU-Ener-
gieverbrauchskennzeichnungsverordnung verwiesen.

Zu Nummer 11 (§ 14 Aufgaben der beauftragten Stelle; hier Absätze 3 und 4)

Bei der Aufgabenbeschreibung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als 
beauftragte Stelle wird hinsichtlich des bereitzustellenden Informationsangebots ergänzend 
klargestellt, dass dieses neben den Wirtschaftsakteuren auch der interessierten Öffentlich-
keit gilt (Absatz 3). Da es sich nur um eine Konkretisierung hinsichtlich des § 2 Absatz 4 
des Erlasses über die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung vom 31. Januar 
2022 (veröffentlicht am Mittwoch, 9. Februar 2022; BAnz AT 09.02.2022 B1) handelt, ent-
steht kein zusätzlicher oder neuer Erfüllungsaufwand.

Die Bereitstellung des Informationsangebots der beauftragten Stelle nach Absatz 3 erfolgt 
insbesondere über das Internet.

Zudem erfolgt eine Aktualisierung der EU-Rechtsnorm in Absatz 4. 

Zu Nummer 12 (§ 15 Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung) 

Zu Buchstabe a (§ 15 Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung; hier Ab-
satz 1)

In Folge des zwischenzeitlich in Kraft getretenen Marktüberwachungsgesetzes und dort be-
reits formulierter Rechtsvorgaben und Bußgeldvorschriften wird der Umfang der in Absatz 1 
geregelten Ordnungswidrigkeitstatbestände reduziert bzw. konsolidiert und neu geordnet. 
Notwendige redaktionelle Folgeänderungen an der EnVKV, der PKW-EnVKV und der Reif-
KennzV, die auf diesen Absatz verweisen, werden in einer gesonderten Mantelverordnung 
synchron angepasst.

Zu Buchstabe b (§ 15 Bußgeldvorschriften; Verordnungsermächtigung; hier Ab-
satz 3)
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Redaktionelle Begriffsanpassung und redaktionelle Folgeänderung (hier nun Verweis auf 
Absatz 1 Nummer 3).

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen)

Zu Nummer 1

Durch die Ergänzung in § 47k Absatz 5 Satz 1 wird ausdrücklich klargestellt, dass die 
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die zur Veröffentlichung vorgesehenen Preisdaten 
nur zum Zweck der Verbraucherinformation weitergibt. Hintergrund sind u.a. Anfragen von 
Informationsdienstleistern auf Zulassung als Verbraucher-Informationsdienst, die offen-
sichtlich Preisdaten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe für die Übermittlung an Markt-
beteiligte der Mineralölwirtschaft abrufen wollten. Die nun vorgesehene Klarstellung durch 
das Wort „ausschließlich“ entspricht dem 2012 in der Amtlichen Begründung zu § 47k Ab-
satz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zum Ausdruck gebrachten Wil-
len des Gesetzgebers (BT-Drucksache 17/11386). Kraftfahrern soll über die Nutzung von 
Verbraucher-Informationsdiensten der Preisvergleich und eine fundierte Tankentscheidung 
ermöglicht werden, wodurch wiederum der Wettbewerb auf den relevanten Märkten ge-
stärkt wird. Andere Ziele wie eine Erleichterung der Nutzung der Daten durch bestimmte 
Wirtschaftszweige, insbesondere durch die Mineralölwirtschaft, etwa mittels Einspeisung 
der Daten in eine Anwendung zur Steuerung der Kraftstoffpreise, verfolgt § 47k dagegen 
nicht. Dies würde Sinn und Zweck der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe konterkarieren. 
Dem entspricht auch die langjährige Praxis der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, Da-
ten ausschließlich zum Zweck der Verbraucherinformation zur Verfügung zu stellen und 
demgemäß Anträge auf Zulassung von Verbraucher-Informationsdiensten abzulehnen, 
wenn die Einhaltung der Zweckbestimmung nicht glaubhaft gemacht werden kann. Dies 
betrifft insbesondere Fälle, in denen Unternehmensverbindungen, Kundenbeziehungen 
oder Geschäftsmodelle darauf schließen lassen, dass für den Antragsteller ein besonderer 
Anreiz besteht, die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zur Information der Mi-
neralölwirtschaft zu verwenden und/oder weiterzugeben.

Zu Nummer 2

Als Folgeänderung zum neuen fakultativen Ausschlussgrund (Vergabe öffentlicher Auf-
träge) in § 20 des Ökodesign-Gesetzes wird in § 124 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 400) geändert worden ist, der § 20 des Ökodesign-Gesetzes ergänzt. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Marktüberwachungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Änderung aus Nummer 1 wird ein offensichtlicher Fehler behoben. 

Zu Nummer 2 und zu Nummer 3

Zur Umsetzung der Vorschriften des geplanten Artikel 1 § 5 sowie von Artikel 2 Nummer 8 
des Mantelgesetzes bezüglich der Anforderungen an das Meldeverfahren ist diese Folge-
änderung im Marktüberwachungsgesetz vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) erforderlich.

Zu Artikel 5 (Änderung des Unterlassungsklagengesetzes)

Aufgrund der Aufhebung des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes vom 27. 
Februar 2008 (BGBl. I S. 258) in der zuletzt gültigen Fassung sind auch Folgeanpassungen 
beim Unterlassungsklagengesetz, das zuletzt durch … geändert worden ist, notwendig und 
werden mit diesem Artikel umgesetzt.
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Zu Artikel 6 (Änderung des Mineralöldatengesetzes)

Zu Nummer 1

In § 1 wurde eine redaktionelle Anpassung vorgenommen und die Zweckbindung erweitert. 
Im Zitiernamen „Energiesicherungsgesetz 1975“ wurde die Jahresangabe „1975“ entfernt. 
Sie war durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Änderung des Energiesicherungsge-
setzes 1975 und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 20. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 730) aus der Kurzbezeichnung gestrichen worden. Gemäß § 5 Bundes-Klimaschutzge-
setz und gemäß Verordnung (EG) 1099/2008 (Energiestatistik) und Verordnung (EU) 
2018/1999 (Governance-System für die Energieunion) in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 
2018/2001 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie) hat das Umweltbundesamt Berichtspflichten 
für die Bundesrepublik Deutschland zu erfüllen, die eine Verwendung der Daten gemäß 
Mineralöldatengesetz erfordern. Eine Rechtsangleichung der Zweckbindung ist notwendig.

Die Neufassung des § 2 dient der Übersichtlichkeit. Zum einen wird klargestellt, dass nur 
derjenige meldepflichtig ist, der die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Tätigkeiten im 
Inland bzw. mit Bezug auf das Inland ausübt. Einführer oder Ausführer ist also, wer Erdöl 
oder Erdölerzeugnisse ins Inland importiert bzw. aus dem Inland exportiert. Zum anderen 
werden in Absatz 1 zwei Angaben eingefügt. Mit der Einfügung der Angabe „in der Europä-
ischen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland oder im Königreich Norwegen ansässig ist und“ im Satzteil vor der 
Nummer 1 wird der Kreis der nach § 2 Absatz 1 Meldepflichtigen angepasst. Er wird an den 
Mitgliederkreis des Erdölbevorratungsverbandes angeglichen (vgl. § 13 Absatz 1 Erdölbe-
vorratungsgesetz), so dass nun alle, auch die im Ausland ansässigen Pflichtmitglieder des 
Erdölbevorratungsverbandes, nicht nur nach § 33 Absatz 1 Erdölbevorratungsgesetz, son-
dern auch nach § 2 Absatz 1 Mineralöldatengesetz-Entwurf meldepflichtig sind. Ein solcher 
Gleichlauf der Meldepflichten bestand für die Pflichtmitglieder des Erdölbevorratungsver-
bandes bis zur Novellierung des Erdölbevorratungsgesetzes und des Mineralöldatengeset-
zes durch Gesetz vom 14. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2874, vgl. zuletzt BT-Drs. 17/7519 
S. 6 vom 26.10.2011). Im Vergleich zur Regelung im Erdölbevorratungsgesetz wird durch 
§ 2 Absatz 1 Mineralöldatengesetz-Entwurf der Kreis der Meldepflichtigen jedoch noch er-
weitert. Zum einen sind auch Unternehmen meldepflichtig, die im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland ansässig sind. Zum anderen beschränkt sich die Melde-
pflicht nicht nur – wie nach dem Erdölbevorratungsgesetz – auf die Einfuhr oder die Her-
stellung der Erdölerzeugnisse Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Heizöl Extra Leicht und Flug-
turbinenkraftstoff, sondern bezieht sich allgemein auf die in § 2 Absatz 1 genannten Tätig-
keiten der Förderung, Ein- und Ausfuhr von Rohöl und der Ein- und Ausfuhr von Erdöler-
zeugnissen sowie deren Herstellung. Somit sind Angaben für eine Vielzahl von Arten von 
Erdölerzeugnissen zu machen. Im Gegenzug werden die inländischen Unternehmen, die 
nach § 2 Absatz 4 Satz 1 Mineralöldatengesetz infolge des Erwerbs von Erdöl oder Erd-
ölerzeugnissen von einem Ausländer meldepflichtig sind, von der Meldepflicht entbunden. 
Aktuell müssen sie die Einfuhr von Erdöl und Erdölerzeugnissen melden, wenn sie diese 
Waren von einem Ausländer erwerben, die er ohne zugrundeliegenden Liefervertrag ins 
Inland eingeführt hat. Auch ist nicht länger der letzte inländische Lagerhalter meldepflichtig, 
wenn der ausländische Importeur das Erdöl oder die Erdölerzeugnisse ins Inland einführt, 
ohne damit einen Liefervertrag zu erfüllen, und an einen Ausländer verkauft (vgl. § 2 Ab-
satz 4 Satz 2 Mineralöldatengesetz). Künftig ist ein Lagerhalter nur meldepflichtig, wenn er 
in der Europäischen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland oder dem Königreich Norwegen ansässig ist und 
von einem außerhalb dieses Gebietes ansässigen und deshalb nicht meldepflichtigen Im-
porteur als erster Empfänger mit der Einlagerung im Inland beauftragt wird, ohne dass dem 
Import ein Liefervertrag zugrunde lag.

Die Änderung der Zusammensetzung des Melderkreises soll zu einer verbesserten Daten-
lage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle führen. Seit der Novellierung des 
Erdölbevorratungsgesetzes und des Mineralöldatengesetzes durch Gesetz vom 14.
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Dezember 2016 (BGBl. I S. 2874) besteht die Sorge, dass Einfuhren von Erdölerzeugnis-
sen in die Bundesrepublik Deutschland mitunter nicht in der gebotenen Aktualität in den 
Mineralöldatenstatistiken des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle abgebildet 
werden. Während die im Ausland ansässigen Mitgliedsunternehmen dem Erdölbevorra-
tungsverband die Einfuhren der in § 13 Erdölbevorratungsgesetz genannten Erdölerzeug-
nisse innerhalb der in der Beitragssatzung nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Erdölbevorratungs-
gesetz festgelegten Fristen melden, können deren inländische Vertragspartner gemäß § 2 
Absatz 4 Satz 1 Mineralöldatengesetz dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
die Einfuhr erst anlässlich des Erwerbs melden. Zu einem zeitlichen Auseinanderfallen der 
Meldungen für Einfuhren von Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Heizöl Extra Leicht und Flug-
turbinenkraftstoff nach Erdölbevorratungsgesetz und Mineralöldatengesetz kommt es ins-
besondere dann, wenn die ausländischen Mitglieder des Erdölbevorratungsverbandes die 
genannten Erdölerzeugnisse selbst ins Bundesgebiet einführen, dort zwischenlagern und 
nach und nach an inländische Vertragspartner verkaufen. Die Erweiterung des Kreises der 
Meldepflichtigen im Mineralöldatengesetz ist auch deshalb angezeigt, weil immer mehr Ge-
sellschaften, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder 
im Königreich Norwegen ansässig sind, in der Bundesrepublik Deutschland tätig werden.

Mit der Einfügung der Angabe „oder an einen Betreiber eines Hochseebunkers, an ein Un-
ternehmen im Bereich der Binnenschifffahrt, der Luftfahrt sowie der chemischen Industrie 
oder an die deutschen oder ausländischen Streitkräfte abliefert“ in Absatz 1 Nummer 2 sind 
nunmehr auch die in der Europäischen Union, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland oder im Königreich Norwegen An-
sässigen meldepflichtig, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland Ablieferungen an die 
genannten Abnehmergruppen vornehmen, ohne als Ein- bzw. Ausführer oder Hersteller 
tätig zu sein. In den vergangenen Jahren haben sich Lücken im Berichtswesen zu den ge-
sondert auszuweisenden Ablieferungen ergeben. Es ist anzunehmen, dass insbesondere 
infolge von gesellschaftsrechtlichen Entflechtungen von im Inland Ansässigen inzwischen 
auch Unternehmen, die keine Erdölerzeugnisse herstellen, ein- oder ausführen, die ge-
nannten Abnehmergruppen im Inland beliefern.

Der bisherige Absatz 2 („Der Einfuhr und Ausfuhr steht das sonstige Verbringen in den oder 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich“), der aus der Zeit des Erlasses des Mi-
neralöldatengesetzes im Jahre 1988 stammt, wurde gestrichen. Ausweislich der damaligen 
Gesetzesbegründung (vgl. BT-Drs. 11/2043 S. 6 vom 23.03.1988) sollte Absatz 2 sicher-
stellen, dass auch der innerdeutsche Handel mit Erdöl und Erdölerzeugnissen in die Mel-
dungen einbezogen wird. Diese Notwendigkeit ist seit dem 3. Oktober 1990 entfallen.

Bei Absatz 2 Satz 1 handelt es sich um den an den geänderten Absatz 1 angepassten bis-
herigen Absatz 3 Satz 1. Er regelt den Tatbestand, bei dem ein Vertrag über den Erwerb 
des Erdöls oder der Erdölerzeugnisse zum Zwecke der Einfuhr geschlossen wird. Da das 
Eigentum an dem Erdöl oder der Erdölerzeugnisse übergehen soll („Erwerb“), wird es sich 
bei diesem Liefervertrag praktisch immer um einen Kaufvertrag handeln. In Anlehnung an 
§ 2 Absatz 10 Satz 2 Außenwirtschaftsgesetz (vgl. bereits § 23 Absatz 1 Satz 2 Außenwirt-
schaftsverordnung 1986, BGBl. I S. 2671) und § 13 Absatz 4 Satz 1 Erdölbevorratungsge-
setz ordnet Absatz 2 Satz 1 eine gesetzliche Fiktion an: Selbst wenn der außerhalb des in 
Absatz 1 genannten Gebietes Ansässige die Einfuhrformalitäten durchführt, gilt nicht er als 
Einführer, sondern sein Vertragspartner (Käufer). Somit muss der Vertragspartner (Käufer) 
die Einfuhr melden.

Der neue Absatz 3 Satz 1 wurde ebenfalls an den geänderten Absatz 1 angepasst. Er 
knüpft tatbestandlich an die außerhalb der Europäischen Union, der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland oder des Kö-
nigreichs Norwegen ansässigen Unternehmen an, die Erdöl oder Erdölerzeugnisse in den 
Geltungsbereich des Gesetzes einführen, ohne dass der Einfuhr ein Vertrag über den Er-
werb des Erdöls oder der Erdölerzeugnisse zugrunde liegt (vgl. hierzu Absatz 2 Satz 1
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Mineralöldatengesetz-Entwurf). In diesen Fällen müssen die ersten bestimmungsgemäßen 
Empfänger, die in dem in Absatz 1 genannten Gebiet ansässig sind, Art und Menge des 
Erdöls bzw. der Erdölerzeugnisse melden, die nach der Einfuhr in die Bundesrepublik 
Deutschland von ihnen eingelagert wurden. Absatz 3 Satz 1 greift insoweit die von 1988 bis 
zum 31. März 2012 geltende Regelung des § 2 Absatz 4 Satz 1 Mineralöldatengesetz auf 
(vgl. Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a des Gesetzes zur Neufassung des Erdölbevorra-
tungsgesetzes, zur Änderung des Mineralöldatengesetzes und zur Änderung des Energie-
wirtschaftsgesetzes vom 16. Januar 2012, BGBl. I S. 74). In Bezug auf die Meldepflichtigen, 
die die in § 13 Absatz 1 Erdölbevorratungsgesetz genannten Erdölerzeugnisse nach der 
Einfuhr in die Bundesrepublik Deutschland einlagern, ist die Vorschrift mit § 33 Absatz 2 
Erdölbevorratungsgesetz vergleichbar. Absatz 3 Satz 2 enthält den unverändert übernom-
menen Absatz 4 Satz 3 Mineralöldatengesetz. Nach Absatz 3 Satz 3 kann das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auch ein im Inland ansässiges Unternehmen zur Ab-
gabe von Meldungen verpflichten, soweit es in Lohnverarbeitung für ein in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat, in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland oder im Königreich Norwegen ansässiges und nach Ab-
satz 1 meldepflichtiges Unternehmen tätig wird.

In Absatz 4 wurden die Sätze 1 und 2 aus § 13 Absatz 6 Erdölbevorratungsgesetz über-
nommen. Zweck ist die Klarstellung gegenüber den Meldepflichtigen, dass auch das Mi-
schen von Erdölerzeugnissen eine Herstellung ist. Unternehmen, die nach dem Erdölbe-
vorratungsgesetz als Hersteller gelten und damit nach § 33 Absatz 1 Erdölbevorratungsge-
setz meldepflichtig sind, sind auch gemäß Mineralöldatengesetz meldepflichtig.

Absatz 5 bezieht sich auf Personen, die staatliche Bevorratungsverpflichtungen erfüllen 
müssen, so dass er nicht nur wie der bisherige Absatz 4 Satz 4 Mineralöldatengesetz eine 
Meldepflicht für ausländische Bevorratungspflichtige begründet, die Bestände im Inland hal-
ten, sondern auch für den Erdölbevorratungsverband. Dieser muss zwar nach § 35 Erdöl-
bevorratungsgesetz dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für jeden abgelau-
fenen Monat seine am Monatsende gehaltenen Vorräte melden. Durch Absatz 5 Satz 1 wird 
nunmehr klargestellt, dass er als Meldepflichtiger nach § 2 Angaben zu allen Merkmalen 
nach § 3 Absatz 1 und Absatz 2 machen muss, die von ihm erfüllt werden, wie insbeson-
dere An- und Verkäufe von Mengen im Inland. Nach Absatz 5 Satz 2 ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berechtigt, auch Lagerhalter, die Vorratsmengen für aus-
ländische Bevorratungspflichtige im Inland lagern, zur Mitteilung der erforderlichen Anga-
ben zu verpflichten.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung des Absatzes 2 wird klargestellt, dass die Meldepflichtigen dem Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zum einen zusätzlich zu den Angaben über die Ein-
fuhr von Erdöl nach Absatz 1 Nummer 2 Auskunft gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 2964/95 erteilen müssen und dass sie zum anderen in Bezug auf ihre im Geltungsgebiet 
des Gesetzes gehaltenen Bestände die Mengen gesondert ausweisen müssen, zu denen 
sie dem Erdölbevorratungsverband oder ausländischen Bevorratungspflichtigen das Recht 
zum Erwerb bzw. entsprechende Kaufoptionen eingeräumt haben (sog. Delegationen). 
Was die Verpflichtung zur Mitteilung der in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2964/95 ge-
nannten Merkmale betrifft, so ergibt sie sich zwar bereits aus Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 2964/95. Auch nimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle seit Erlass der 
Verordnung (EG) Nr. 2964/95 die Mitteilungen der Importeure entgegen. Diese Praxis soll 
nun aber durch die ausdrückliche Zuweisung der Zuständigkeit gesetzlich festgelegt wer-
den. Was die Pflicht zur Mitteilung von Delegationen betrifft, so wurde sie in der Vergan-
genheit auf das in Absatz 1 enthaltene Tatbestandsmerkmal gestützt, die Arten von Bestän-
den anzugeben. Herkömmlich soll mit der Angabe der Art der Bestände abgefragt werden, 
in welchem physischen Speicher sich die jeweiligen Mengen von Erdöl und
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Erdölerzeugnissen befinden, um die zur Berechnung der Notstandsreserven anrechenba-
ren inländischen Bestandsmengen gemäß dem Übereinkommen vom 18. November 1974 
über ein Internationales Energieprogramm vom 30. April 1975 (vgl. die Anlage zum Über-
einkommen, BGBl. II 1975 S. 701, 734) und der Richtlinie 2009/119/EG (vgl. dort Anhang 
III) zu ermitteln. Zu den im Inland gehaltenen Vorratsmengen von Zentralen Bevorratungs-
stellen anderer EU-Mitgliedstaaten (vgl. Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2009/119/EG) for-
dert bereits der aktuell geltende Absatz 2 ausdrücklich die Meldung, ob es sich um spezifi-
sche Vorräte handelt. Vergleichbar soll nun in Bezug auf die von den Meldepflichtigen ge-
währten Delegationen klargestellt werden, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle die für seine nach Anhang IV der Richtlinie 2009/119/EG an die EU-Kommission 
zu übermittelnden Statistiken erforderlichen Auskünfte einholen darf. Außerdem wurde der 
bisherige Absatz 2 durch Satz 3 redaktionell angepasst: Die in § 2 Absatz 5 Satz 1 genann-
ten Meldepflichtigen haben zusätzlich mitzuteilen, ob es sich bei den Beständen ausnahms-
weise um spezifische Vorräte im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2009/119/EG handelt.

Zu Buchstabe b

Absatz 4 legt fest, dass für die Meldungen die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle bereitgestellte elektronische Plattform und die dort hinterlegten Formulare zu ver-
wenden sind.

In Absatz 5 wird die Auskunftspflicht präzisiert. Der Halbsatz „die im Zusammenhang mit 
der Meldepflicht bestehen“ in § 3 Absatz 5 Mineralöldatengesetz bezieht sich nur auf Un-
terlagen und Aufzeichnungen. Durch die Präzisierung wird klargestellt, dass das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Überprüfung der Richtigkeit der abgegebenen 
Meldungen Angaben zu Vertragspartnern und gehandelten Einzelmengen verlangen sowie 
beispielsweise die Füllstände von im Inland gelegenen Tanklagern überprüfen kann.

Zu Nummer 3

Mit der Neufassung des Absatzes 2 wird zum einen in Satz 1 die Liste der Institutionen 
erweitert, an die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Einzelangaben der Mi-
neralölwirtschaft nach dem Mineralöldatengesetz weiterleiten kann – ergänzt werden das 
Umweltbundesamt, das Bundeskartellamt und der Expertenrat für Klimafragen. Zugleich 
werden die Bezeichnungen der Bundesministerien an den Organisationserlass des Bun-
deskanzlers vom 6. Mai 2025 (BGBl. I Nr. 131) angepasst. Zum anderen wird Satz 1 durch 
die neu eingefügten Sätze 2 und 3 ergänzt.

Gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 dürfen die von den Meldepflichtigen erhobenen – nach Satz 1 
grundsätzlich geheim zu haltenden – Einzelangaben zu den im Mineralöldatengesetz be-
stimmten Zwecken sowie, soweit in § 5 etwas anderes bestimmt ist, auch zu darüber hin-
ausgehenden Zwecken verwendet werden. Durch die Erweiterung des Zwecks des Mine-
ralöldatengesetzes gemäß § 1 in Nummer 1 können Einzeldaten auch an das Umweltbun-
desamt oder den Expertenrat für Klimafragen weitergeleitet werden. Die Datenübermittlung 
an das Umweltbundesamt oder den Expertenrat für Klimafragen erfolgt in Form formal ano-
nymisierter Einzelangaben. Gemäß § 5 Bundes-Klimaschutzgesetz und gemäß Verord-
nung (EG) 1099/2008 (Energiestatistik) und Verordnung (EU) 2018/1999 (Governance-
System für die Energieunion) in Verbindung mit der Richtlinie (EU) 2018/2001 (Erneuer-
bare-Energien-Richtlinie) hat das Umweltbundesamt Berichtspflichten für die Bundesrepub-
lik Deutschland zu erfüllen, die eine Verwendung der Daten gemäß Mineralöldatengesetz 
erfordern. Der Expertenrat für Klimafragen hat gemäß § 12 Bundes-Klimaschutzgesetz die 
Emissionsdaten nach § 5 Absatz 1 und 2 sowie die Projektionsdaten nach § 5a Bundes-
Klimaschutzgesetz zu prüfen, wofür er ggfs. Einzeldaten benötigt.

Eine Beauftragung von Dritten durch ein Bundesministerium oder das Umweltbundesamt 
zur Erfüllung der Aufgaben nach § 1 kann sich in der Praxis als notwendig erweisen. So 
wird die AG Energiebilanzen e. V. (AGEB) derzeit vom Bundesministerium für Wirtschaft
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und Energie mit der Durchführung von Berechnungen beauftragt. Soweit den Dritten für die 
Berechnungen Einzelangaben zur Verfügung stehen müssen, dürfen diese nach Satz 2 un-
ter der Voraussetzung weitergeleitet werden, dass die Dritten die vertrauliche Behandlung 
der Daten zugesichert haben und die bei ihnen beteiligten Personen zur Geheimhaltung 
verpflichtet wurden.

Die Tätigkeit des Bundeskartellamts ist jetzt schon zum Teil von dem Zweck des § 1 Mine-
ralöldatengesetz gedeckt (u.a. der dortige Bezug zu Wettbewerbspreisen).

Eine Bestimmung zur Verwendung zu anderen Zwecken trifft der neu eingefügte Satz 3. 
Die Weiterleitung an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe dient der Erfüllung von deren 
Aufgaben nach § 47k des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Seit ihrer Errichtung im Jahr 2013 beobachtet die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe 
beim Bundeskartellamt mit Hilfe der von ihr laufend erhobenen Daten die Preisentwicklung 
an den Tankstellen in Deutschland, um den Kartellbehörden die Aufdeckung und Sanktio-
nierung von Verstößen gegen nationales und europäisches Wettbewerbsrecht zu erleich-
tern. Mit dem Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz-Sofortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkundenbeliefe-
rung vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) wurde der Beobachtungsauftrag der Markttrans-
parenzstelle für Kraftstoffe angesichts der seinerzeit flächendeckend enormen Kraftstoff-
preissteigerungen auf die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen der Herstellung von und 
des Handels mit Kraftstoffen erweitert. Die Markt- und Preisentwicklungen auf den vorgela-
gerten Wertschöpfungsstufen haben einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Tank-
stellenpreise. Etwaige dortige Wettbewerbsprobleme und denkbare Verstöße gegen natio-
nales und europäisches Wettbewerbsrecht können sich somit auch negativ auf die Entwick-
lung der Tankstellenpreise auswirken. Durch die Erweiterung des Beobachtungsauftrags 
wurde die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe deshalb ermächtigt, die gesamte für die 
Versorgung von Endkunden mit Kraftstoffen maßgebliche Wertschöpfungskette von der Be-
schaffung von Rohöl über die Verarbeitung des Rohöls zu den verschiedenen Kraftstoffs-
orten bis hin zum Groß- und Einzelhandel dieser Kraftstoffe zu beobachten und zu analy-
sieren (vgl. BT-Drs. 20/1599 S. 64 vom 02.05.2022).

Das Beobachtungsspektrum schließt insbesondere die Einfuhr von Rohöl, die Erzeugung 
von Kraftstoffen in inländischen Raffinerien, den Import sowie Export von Kraftstoffen und 
den Absatz von Kraftstoffen im Inland ein. Anhand der Einzelangaben kann die Markttrans-
parenzstelle für Kraftstoffe relevante Marktakteure identifizieren, deren Marktanteile be-
rechnen und allgemeine Entwicklungen auf dem Markt besser nachvollziehen. Zu den Auf-
gaben der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gehört auch die Weiterleitung von ihr vor-
liegenden Daten und Informationen an die Kartellbehörden gemäß § 47k Absatz 4 Satz 1 
und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gemäß § 47k 
Absatz 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen über die Ermittlungsbefug-
nisse nach den §§ 59, 59a und 59b des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
Angesichts des umfassenden Beobachtungsauftrags erstrecken sich diese Befugnisse auf 
alle Wertschöpfungsstufen. Indem die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die Übermitt-
lung der benötigten Einzeldaten beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle an-
fordern kann, wird eine zusätzliche Belastung der Unternehmen durch eine alternative, se-
parate Erhebung durch die Marktransparenzstelle für Kraftstoffe unter Einsatz dieser Er-
mittlungsbefugnisse, etwa durch regelmäßigen Erlass von an die Unternehmen gerichteten 
Auskunftsbeschlüssen, vermieden. Die Nutzung bereits vorhandener Daten führt somit so-
wohl bei den Unternehmen als auch bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu kei-
nem zusätzlichen Aufwand.

- 75 - Drucksache 45/26



Zu Artikel 7 (Änderung des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes) 

Das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz vom 27. Februar 2008 (BGBl. I S. 258) 
in der zuletzt gültigen Fassung tritt zum 31. Juli 2026 außer Kraft. 

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 

Zu Absatz 1

Ein schnelles geordnetes Inkrafttreten des Mantelgesetzes, vorbehaltlich der Abweichun-
gen aus den Absätzen 2 bis 4, zum 01. August 2026 wird angestrebt.

Zu Absatz 2

Zur rechtssicheren und unterbrechungsfreien Einführung des Ökodesign-Gesetzes aus Ar-
tikel 1 sowie der es begleitenden ÖkodesignG-Verordnung ist ein vorgezogenes Inkrafttre-
ten der hier benannten Vorschriften erforderlich.

Zu Absatz 4

Die Bestimmungen des § 2 Absatz 1 bis 4 in Artikel 6 treten, anders als die übrigen Ände-
rungen nach Artikel 6, zum 1. Januar 2027 in Kraft, um den erstmals meldepflichtigen Un-
ternehmen mehr Zeit für organisatorische und IT-technische Anpassungen zur Erfüllung 
der Meldepflicht zu geben und um für das gesamte Jahr 2026 die Aussagekraft der Monats-
statistiken mit einem gleichbleibenden Melderkreis sicherzustellen.
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